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Hochgeehrte�terHereHofrath!

S.. haben einen �ogroßenAntheil an.

der Freyheit, mit welcherman �eiteiniger

Zeit in Deut�chlandüber das wech�el�eitige

Verhältnißder Für�tenund Unterthanen
denkt und �chreibt;Sie haben�elb�t�ooft

denSchwachen gegen die Unterdrücfungder

Gewaltigen vertheidigtz Sie haben die�es

mit �ovieler Freymúüthigkeitund Gründlich-
|

Feit gechanz haben Fhre Bewei�eaus

�oreinen rechtlihenGrund�äbengeführt,
“

daß ih glaube, ganz Deut�chland,die

Für�tennichtminder als ihre Unterthanen,

find Jhnen �ehrgroße Verbindlichkeit

und Dank fürdie�eAufélärungenculdig.
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Erlauben Sie mir al�o,„- wúrdiger
Mann, daßih mich die�erZu�chriftbe»

“diene,um Jhnen den Antheil zu bezeu-

gen, den ih an der allgemeinen Hochach-
tung nehme, welche Jhnen mit �ovie-

lem Rechts widerfährt, und; daß.ih die

gegenwärtigeSchrift, welcheeinen.Vec-

�uchenthôlt,“ die allgemeinenGrund�äbe
idarzu�telleny wornach eins der allerwich-
„tig�tenVerhältni��edes Men�chenbeurtheilt

“werdenmuß, Jhrem Schuße:empfehle,
Den Scheiterhaufenhat�ienichtzu-fürch-

„ten, wohl aber jene Sophi�ienz-die , weil

�ie�elb�tSéflaven�ind,au andere durch

Scheingrúndegern zu Sklaven rai�onniren

möchten, blog.weil �ie'gut dafür.gefüttert

werden, und’gegen. die�ekenne.keinen

„máchtigernSchubherra, als-Sie.



Zwar hat es in un�eènTagen an Ver-

theidigernder Men�chen- und Unterthanen-

rechtenicht gefehlt. “Aberdás wilde Ge-

�chreyder Menge,die �ich�elten�elb�tver-

�teht, i��ogroßgeworden, daß laut

Sprecher für Men�chheitsrechtean ihrer

‘eigenenMeinutig irregeworden�ind,und

zu zweifeln�cheinen, ob �ieau< úberall

Recht hatten, es zu thunz gleich�amals

wäreder Narren (ob imErn�tedas �ichere

Kennzeichender Fal�chheit, �elb�tder aller-

grúndlich�ienWahrheit.Die�esWanken

“der Meinungen“fannnirgends �einen

Grund haben , als în einem Mangeldeut-

licher und fe�terGrund�äße.“Umdie�e
in ihrer Evidenz und zugleichvoll�tändig

darzußellen, hat man oft nôthig,von �ehr

gemeinenund trivialen Wahrheiten‘anzu-



fangen, und deshalb, hoffeih, werden

Sie es ent�chuldigen,wenn Säße,die

auchdem gemein�tenVer�tande�o�ehreinz

leuchten, oft ausführlicherabgehandelt�ind,
als es nôthigzu �eyn�cheint.

04g 47AufrichtigerVerehrer.
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is Auf�äßein der Betlini�chenM°o-

nats�chriftvom September und December

1793, von zwey �ehrgeachtetenMän-

nern, HerenKant und Genz, �ind

die Veranla��ungjuëgegenwärtigenSchrift.
“ Beyde�prechenden Unterchanen alla

Zwangsrechtegegen den Soubetainzfolg:

“lichdem leßternalle Zwangsp�lichtenab;

und man �ieht�iedaherals Schußreden
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für den uñbedingtenGehor�amder Untetr-

thanen, und fúr die âußereRechtmäßig-
feit aller Aus�chweifungender willführlichen

Gewaltund der Tyranneyan. Jn der That

i�tder Schein�ehrgegen�ie. Beyde Auf-

fáßereden offenbar dem leidenden Gehor�am
das Wort, Zwar�cheintes, als obHerr

Kant dem�elbenSchranken�eßenwollte,
indemer S. 254-�agt:"„J�-eind�ent-

„liches Ge�eß— in Rück�ichtauf das

» Recht, untadelich; �oi�tdamit auchdie

» Befugnißza zwingen,und auf der andern -

»SeitedasVerbot „- �ih dem Willen: tes

„Se�elbgebersjanichtchâctigzu’wider�chßen,

verbunden.“ Hier �cheintes, als wollte er
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das Untadeliche des Ge�eßes,von

Seiten des Rechts, das Merkmal, daßes

�ichnur nicht wider�preche,„daß ein gan-

zes Volé-zu einem �olchen:Ge�ebe.oiaia:
meti�timme,“zur Bedingung des Gehor-

�amsmachen: ¡aber er: hebtdie�eBedin-

gung gleich wieder-auf„oder �cheint�iewe-

nig�tenswieder:aufzüheben,Denn x) �oll

die�eEin�chränkung.nur fúrdas: Urtheildes

GBe�ébßzgebersy- nicht:i Unterthans gelten,

(Sp:251 Is sh:fölldasGebot des Gehor-

�ams-fúr die Unterthanennah S. 255

�chlechtétdingsunbedingt �eyn,‘fo;

wie er- ausdrücklichhinzu �ebt,„daß, es

„mag-auchdas Staats - Oberhaupt�ogar.
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„den ur�prünglichenVerträg'verleßen, unb

„�ichdadurchdes Rechtsy Se�cbgeber'zü

„�eynz«nach-deinBegriffedes: Unterthans;

„verlu�tiggemachthaben,
" indem“es die

„Regierungbevollmächtigt,durchaus gez

„waltthätig«Ctyranni�ch)"zu verfahren,

„dénnoch:dem-Unterthan kein Widetftand

„als: Gegengewalterlaubt bleibt.“Herr

Gen z1-�cheint�ich:recht.etwas:darauf zu

gute zu thun, daßer den empdrendenEins

drucfyden die�e:Stelle auf ihn gemächt;-

úberwunden,und“ �einmorali�chesGefühl

unterdrückthat y,
i und im Bewei�edie�es

Punkt;noh firenger�eynfann „als Herr

“Kant!Ju'der Thaziemt es-aucheinem
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Philo�ophen,�ichniht an-Gewohnheicund

Gefühlgu kehren“wêün-Vernunfe�chlü��e
das Gegentheildarthun. Aber zuvor muß

man dochwohl zu�ehen„obdieSéchlú��e

auch-richtig�indp:0b man nichtmehraus

Begriffenfolgert, (als darin liegt,

Wenn der Untérthan
| wirklichin kei:

nem einzigenFalleein Zwangsrechtgegen

den Souverain hatz �oi�er in’der:That

nichts mehr als �einSflav:; in der allerei--

geütlich�ienund chlunm�ten-Bedeutungides5

Worts: Er hat alles blos von der Güte

�einesHerrn zu erwarten; nichts-davf-er:

als Gerechtigfeitfordern; �elb�tleben und"

Eigenthumder Unterthanen i�teinfreywil:-
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liges Ge�chenkdes Soubérains.* Daß

HerrKant es dem Regenten zur Pflicht

macht, © die Unterthanenna< �ittlicher

Principien zu behandeln;nußtdeniStaats?

Rechténichts. Denn wie? wénn'nun der

Regent keine Pflichtachtet? Herr Genz
will dem Unheile durcheine guteVêtfa�:

�ungzüvorkommen.Er will den Ocean

mic einem“Strohwi�chver�topfen.Denn
was hilft“eine guteVerfa��unggegen ei-

‘nen dem“ Rechte nach allmächtigenSou:

 verain "gegen einen, der befugtiE, ‘die

‘ganze Verfa��ungnah Willkührîn einen
Nw zu‘vernichten?Oder“ wie? �oll*

die Verfa��ungdie Macht des Souverains



FV

in Schrankenhalten? �o redet Herr

Genz gegen �ich�elb�t,© Er behauptet,

daßjedergewalt�ameWider�tandgegen den

Souverainungerecht�ey, und: dennochwill
er e Verfa��ung,die denSouvetxaïneinz

�chränkt,die al�oin gewi��enFällen�einem

WillenHinderni��eentgegen�tellt,das heißt,

nach de��enin jenêmAuf�aßeaufge�tellten.

Begriffen, die „ihmdie Souverainitäc

nimmt,Denn wenn das We�ender Sou-

verainicátin einem unbedingten„ uneinge-

�chränktenRechte zur Gewalt be�teht;�o.

vernichtetjeder die Souverainität, der ihr:

etwas von ihrer Macht entzieht. Denn

er greiftdadurchihrwe�entlichesRechtan,



unv*viè�csmußunbedingtverboten �eyn.

JF}‘aberdie Meinungdie, daß'organi�irte

We�enim Staaté,d. 1h: Stände zwar

ein Recht zum Wider�tande<habenz-aber

nur micht“einzelne,nicht Aggregatevow

Unterthanen, nicht'in-NRettenver�ammelte

|

Haufenz"�o�eheichwohl ein? daß,esdep

Klugheit mehrgemäßi�t„wenn organi-

fièteSraats

+

Glieder, als wenn einzelne

oder“rottirte Haufen �ich“wider�eßenzich

�ehe,daß leßtere:in�onderheitweil Feine

ge�eßmäßigeEinheit unter �iezubringen,i�t

idsVertheidigung:ihres Rechts leichter:aus-

�chweifen,und\ al�o�ich-�elb�t,Verbrechen

�chuldigmachenwerden , indem: �ie:andere
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daran hindérn’wollenz'ich �ehe,daßRote

ten �eltenvodernie zureinem: Zweckeund
rechtmäßigenWider�tande:ge�chickt- �ind,

Aber daß�ie-ganzund gat kein Rechtdazu,

habén„wenn man es organi�irtenGe�elle,

�chafteneinräumt;�eheichnicht ein, Denn

das Recht’hängtja»gar:nicht.vonder Kraft

ab, welche ès. ausführt;
[

es- i�tvon- aller

Gewált' unabhängig,+ Der , welcher, es,

hät,bédarfnur Gewalt, um es auszuübenz

wie'er zu'die�erGewalt gelange; hängtvon

�einet*Klugheieab; Wenn er durch.�eine

Getvalt' �einRecht {übt ohne andérer:

|

Rechte“zu“zer�tôretz�ovi�t�eineGewalt:

cechtinkßig3''tviedie Géwalt�elb�tbe�chaffen

h
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; {uldig.Zer�idrtnun der die Rechte,wel-

cherdieVerbindlichkeit:und: das Rechthat;

fezzu, �chübenzfo fann ih unmöglichvon

Um Schußerwartenz al�ofállt:die Ver:

“bindlithfeity�ie:zu: �húben,auf. mich:zu-

_rücf.Sind organi�cheStääts?Kräfte,
„Stände,Eollegien;Municipalitäten-u.�,w:

da„welchedie�esthun Cônneniz-�oerreiche

ih meinen Zweck�icherer; i kann'gewi��er

�eyn,daßhier alles nacheiner Regel gehen,

daßmannicht:leichtgrößereGewaltbraus

hen wird, ‘als nôthigi�t;�indaber feíne

_folchewohlgeordneteStaats -Organe.-daz
warum �ollte�ihder, welcherRecht:har,
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nichtcaliterqualiterdergleichénzu�ammén-

�chenkönnen? Ein“ zü�ämmengelaufener

Haufeni�freylich eit �chlechtorgani�irtes

We�enzih wäre ein Thor, wennih ihn

wählenwollte, mein Rechtzu vértheidigen,

wenn irgend ein be��eresMittel da: i�tzih

wäre�iraffällig,' wenn ichihnwählte, ‘o

mir zwe>mäßigeRéchtsmittelangewie�en

find da ‘ich’wi��enmuß,vaßein tumub
‘>uaxi�cherHaufen nicht leit in den gehd-

rigenSchranfen zu halteni�t,und ih mich

al�ofúrden Urheberder voti ihm’begange-

ten Aus�weifungenerkennen muß. Aber

wenn nichesanders da i�,“�o�ucheihnüx

adènganzen Haufen in Ordnuúgzu bringén.

ba2
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Wenn “ihihn von Aus�{hweifungen:ab:

halte; wenn ich:durch ihn weiter nichts

thue,als-waszur Erhaltung meines Rechts

nôthivendigi�tz'-#0 verwandeltdas

-

mein

Récht-nichtin: Unrechty - daßmir: ein ver-

wörrener-Haufendazu verholfenhat. Ein

Géneral„der �eineArmee im lager�tehen

Táßt¿undunorgani�irtesLandvolkbraucht,
umeine- Schlacht zu. liefern, verdient,Be-

�irafungz-aber-wenn--erim FallederNoth
die: Bauern-bewaffnet; „wer.kann ihmdie-

uE
1d nsbomn 52S

Doch ich! �treiteniht gegen SG:
1Káäntund Gén z; ich:�trèitenur gegen

die ¡welcheihnen:die Meinungenbeylegen,
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welche�ceinbarlih‘in jenenAuf�äßen'ett-

halten �ind:‘Jchkann mir aber nicht vor-

ftelleii¿“daß�iees wirtlich:�omeinen. Ein

unbedingt leivender Gehor�amwider�treitet

Känts Morál : Sy�temganzund garz“den

Unkterthanenalles Zwangsrechtgegen: den

Souverain ab�prechèn„"heißt,ihnverpflich

te alles “zuthun; was der Souverain

befiehlt.Die�es heißtaber den Willen

és Souverains zum ‘unbedingtenPrincip

Für‘bvénUnterthan , dh. zum unbedingten

Sittenge�eßemachen; der Men�ch:müßite

‘im'Büúrgervertrage,das unveräußetlich�te

_ünitér“llen Rechten„
/ närilichdas! Recht

Felb�t*zu‘bé�timmen,"was:�einePflicht�ey,
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aufopfern welchesder Kanti�chen;�o
 “

wie aller ge�undenMoral- und Rechts-Phi-

lo�ophie:wider�pricht.Wahr�cheinlich“al�o

wollteerdenSaß,daßden Unterthanenfein

Qwangsrecht-gegen die hôch�te-Obrigkeitint

Staate zukomme,nur unter den gehdcigen

Ein�chränkungén

-

ver�tandenwi��enz“er

wollte nur denen wider�prechem,die da mei-

nen„-ein-Volé-fönneden Ge�eßenden Ge-

hor�amverweigernund �ichgegen den-Sou-

verain auflehnen , die Regierungsformán--

dern;wenn es leßterernicht glücklih-matches

und, hierin mußihmjeder -ein�ichtsvolle

Morali�tund Politifez-bey�tunmen,Wenn

nur die Ge�ehedesSouverainsvon Seiten:
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désRechts:untadelich:�inds:�omuß er’�ie

“auchmit unwider�tehlicheMachtdurchtrei-

ben tönen, wenn �ichauchder Unterthay
noch�o‘úbel'dabeybefändezwer�hgegen

Verordnungen �eßt,dié als" Stats: GE

�eheúberhauptgedachtwerdet könne, “i�t

ein �trafbarerRebellz"die�er:Meinung bin

ichau<.>*Aber’ die�erGrund�aßpredigt

keine Dyranney, er dringtnur auf bárgétz.

licheOrdnung , deren ‘nothwendigeBedin

gung'er i�t:Ein Souverain i�tderhöch�te

im Staatez �einemWillen gebührtGehdt-

�am“und zwar auch’,renn es nut: mit

den Rechten‘�eineRichtigkeit‘hat;* unbe:

dingtet, “d; h der Unterthawmuß�ichun:
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terivetfên, ohnezu rai�otiniren.Sich ihm

unte dem Votioañde zu entziehèn,"oder

�ichihr gar zu wider�eßen,weil mandarin

�einèGlüe�eligkeitnichtgehörig“befördert

fide „weiler �chadet, wehe thut e. „'Ä�

firäfbärerWider�pruch.“Nichtauf! dei:

e Glúef�eligkeit, �ondernauf das" Recht

föinmt’'esan. Aber die Beurtheilung,
/ébäinGe�ehiù vie Rechts -Fait pa��e,

kann �ichber Ukterthannichtnéhméi'la��én.

Denn daßdas Staats - Ge�eßdem Rechte

gemäß�ey,i�tdie Bedingung,unter wélther

er“�ih‘dem�elbenallein unterwerfenkann.

Die Beuktheilung?''sb'etwas recht’�eh;i�

von der Beurthéilung:‘ob ichoder ‘einBoff
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durcheine Verordnungglücklichwerde,�pe?

cifi�chver�chieden.¿ Jene..in einzelnenFäl:

len- zu beantworten y | i�t„wenndie Data

gehöriggegeben. �ind,kinderleicht;die�e,

�ehr�chwer.Nur in ab�tractoeine allge-

meine: Regel.fürdie Rechtsbeurtheilungzu

entwerfen,- hat viele.Schwierigkeitenziù

Saris „urtheiltder gemein�ieVer�tand,

wenn nur gerade nicht-Vorurtheile einflie-

ßen„und, dasFaktum ausgemachti�t;leicht

richtig „�owie-es auchbey allem, wás wir

thun�ollenunddürfen, �eynmuß.-

Der - bürgerlicheGehor�ammuß;al�o

allerdings�eineGrenzen.haben, welche

durchdie Natur. des Staats: �elb�tbe�timme
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�eynmü��en?Die�edurchgenauere und

deutliche’Regeln zu bezeichnen,«und die

Beurtheilung»der Grenzendes búrgerlichen

Gehor�ams,�owohl,in uneinge�chränkten,

als: einge�chränktenStaaten , durchFe�t

KellungallgemeinerGrund�äßezu. erleich-

tern, i�t der: Zwe der degenwärtigen

Schrift,.«Erreicht:�ieihn, �o»verdient-�ie

denBeyfallder: Souveraine-nicht:-minder

als der Unterthanen¿wenn �ie:es andeës

ehrlichuit einander meinen, und es-nicht

blosdarauf angelegt:haben, �ich‘zu"bevör-

theilen.Zwi�chenbeyden ent�tehtderiStreit

oft „nur daraus,daß�iein An�ehung:ihrer

Rechteungewißund zweifelhaft:findz ‘die
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parteyi�chen‘leiden�chäftener�ehengar zu

gern ‘die Evidenz bey den ungewi��enRech:

tenz wenn �é ihnen gün�ligfindz �elten,

undvielleichtnie wagen fie es," ein eviden-

tes Unrecht» wenn es ihnen “auhne<�o

hold-wäre,für Rechtzu erflâren. Nicht
die ‘evidentenund ‘anerkannten,* �ondern

nurdie verwi>elten und �ireitigen"Rechte,

die nach�einerNeigung�ichjederanmaßen

fan, ‘�ind,wie die Ge�chichtelehtt, von

‘jeherdieergiebig�tenQuellen der gartnäcfig-
‘�tenGewaltthätigkeitengewe�en.Es giebt
¡abet feinen andern Weg, mit Evidenzzu

ent�cheiden,was Recht�ey,als allgemei-

“a Principien.a
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BollfommneRuhe, Frevheit von

aller (Leiden�chaftund Unpartheylichkeit im

Urtheilen, wird man die�erSchrift �{hwer-

lih ab�prechenfönnen; ein Um�tand,den

ein anonymi�cherVerfa��er�ichwohl zum

Vorzuganrechnenkann , daer �o�eltenbey

un�ernheutigen politi�chenSchrift�tellern

angetroffenwird.
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denGrenzendesdits
Gehor�amsAEN,

N.09s.üßerden.Ur�prungderStaaten
denken,wie man will; �oi�tdochan �ichflar,
daß eine Ge�ell�chaft,derer gemein�chaftlicher
Zwe> i�t,die Nechte jedes ihrer Glieder mit

vereinigten Kräften, nach allgemeinen Ge�ebzen

zu {üßen, d. h.: ein Stáat ohne einen Sous

verain gar niht als möglih gedachtwerdet?
könne. Jeder, der einen Staat will, muß auch

wollen, daß in irgend einer einfachènoder zu�ams
*

menge�eßtenPer�ondie Kräfte aller, welche zum

Staate gehören, in �oweit vereiniget �eyn,

als es zur Ausführungdes gemein�chaftlichen

Zwecksaller nöthigi�t. Jeder mußwollen, daß

die�ePer�on, welche nun Regent oder Sous

vergin heißt, die höch�teGewalt oder die
: A



2

Maje�tät be�iße,die �tärkerund mächtiger

i�t, als die Kräfte aller, welche die Rechte ir-

gend eines verleßzenwollen, die al�oin An�ehung

ihres Zwecks unwider�tehlich, în An�ehungder

Mittel aber, welche �iezum Zwecktrifft , keines

andern Willen oder Ge�eßenunterworfen (ex-

lex) und vor keinemhöhernmen�hli<enGee

richte im Staate verantwortlich ( œvv7reuIuvos)

�eyndâárf. Denn �on�twürde die höhereJn-

�tanzder eigentli<he Souverain �eyn,und die

Einheit des Willens ausmachen. Es kann fers

ner als allgemein zuge�tandenangenommen wers

den, daß das gauze Volk, als zer�törenderHau-

fen , als Aggregat gedacht, die�erSouverain

nicht �eynkönne; das Volk muß al�oorgani�irt,

und die höch�teGewalt entweder einem König,
oder den Vornehmen, oder Deputirten aus ih»

rer Mitte, die einen National - Convent ausmas»

cen, anvertraut werden, wenn ein Staat zu

Stande kommen �oll.Den Regenten wiederum

von dem Volke, d. i.: von der Menge abhängig
machen, heißt,den Staat �elbvernichten, heißt,

den Pöbel und die Ge�ebßlo�igkeit�elb�tzum Ne-
-

genten erheben. Nur der {wärmeri�{�teUn-

ver�tandkann �oetwas behaupten. Aber es i�t
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auch nie ern�tli<hbehauptet worden. Laßt uns

gere<t �eyn! Man hat die�e Meinung den

neuen Demagogen “nur angedichtet, um �i

de�toverächtlicher zu machen. Man hat �ich ei-

nen Popanz gemacht, um Kinder (das Volk!

zu �chre>en, und �iehe!kaum i�ter fertig; �o

fürchtet man �i<�elb�tmit vor �einem�elb�tge,

\{haf�nenGe�pen�t.Freylih konnten die unbe-

�timmten,verworrenen und mei�tentheils.{ies

fen Begrif�eder neuen Franzö�i�chenPolitiker, ers

Hite Gegner leicht zu die�erBe�chuldigungvers

leiten.
*

Aber den Pöbel zum Auf�eherund Richs
ter des Souverains zu machen , i�twohl, ern�t-

lich genommen, keinem von den�elbenin den Sinn

gefahren. Man gebraucht es nur gegen �ieals

ein argumentum ab invidia doctum, und vers.

fuhr ál�owenig�tensnicht ehrlich genug mit ihnen.

ene Ehrenmännerwollten nur-ein Collegium aus

National - Deputirten zum Oberauf�eherder Kö-

nige haben, �iewollten nicht über die Maje�täc

no< eine Maje�iát�eben,�ondern�iewollten die

‘Kónigs-Maje�tàt ab�chaffenund die Cons

vents - Maje�tát �tatt’der�elbeneinführen,

9b nun, überhaupt genommen, der Zweck des

Staats durch die�ebe��ererreicht werden könne,
A 2
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als dur< jene, läßt �i<zwar aus dem kurzen

uanglu>lihenErfolge in Frankreich no< nicht

beurtheilen, kann aber hier ganz unerörtert

bleiben , denn es i�teine Frage, welche niht das

Recht �onderndie Klugheit angeht: “ih

habees hier nur mit dem er�ternzu thun. Aber

�oviel i�tgewiß, der Souverain mag König,

oder großer Nath, oder Convent heißen; nies

mals i�ter Beamter der Unterthanen. Ein

Beamter, ein Staats-Bedienter hat jederzeit

einen andern über �i,der ihm einen po�itivenbez

�timmtenZwe> aufträgt. Ein Souverain aber

hat keinen hôöhernMen�chenÜber �ich,von dem er

einen Auftrag odcr ein Amterhalten hâtte, und

dem er über de��enVerwaltung verantwortlich

bliebe ; er i�in An�ehungder Wahl der Mittel

zum Zweck unabhängig;den Zweck aber �ett

ihm kein anderer: er i�tdur<h die morali�che

Natur �elb�tgegeben.
Aber wenn man auch glei<h dem Souves

raín eine unabhängigeober�teGewalt in. Bes

ziehung auf die Hervorbringung des Staats-

Zweckseinräumenmuß; �okann man ihm doh
keine ab�olute, d. h.: án jeder RúÚ>É�i<t

uneinge�hränkteGewalt zuge�tehen.Nur die
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er�tere,nit die leßtere, i�tin dem Begriffe des

Souverains enthalten. Kein Men�chbegiebt

�ich�einermorali�chenNatur, wenn er Unters

than wird zer wird es vielmehrdeßwegen,weil

er die�eUnterwerfung als ein Mittel an�ieht,

defto ungehinderter morali�chzu“wirken. Kein

Men�ch kann und darf darauf Verzicht thun,
:

�elb�tzu beurtheilen, was �einePflicht �ey,al�o

auh jedes Ge�eßdes Souverains zu prüfen, ob

er de��enBefolgung zu �einerPfliht machen

könne. Ob etwas für den Staat nüßlichund

zwe>mäßig�ey,das kann nicht jeder beurthei-

len, dazu gehört Staats - Gelehr�am-s

keit und Staats- Klugheit; die�ever-

langen wir von den Mini�ternund von jedem

Staats e Bedienten in - �einemFache; aber ‘ob

etwas gar niht als ein Ge�eß-gedacht werden

fönne,ob ‘�ichein Ge�ein Beziehung auf den

Staats» Zwe> und den Zwe der Men�chheit

üßevhaupt, die jeder kennt und kennen muß,

�elbaufhebt , darüber muß jeder urtheilen köus

nen. Denndie�es betrifft die Pflicht, und �et

gar feine weitere Ein�icht, �ondernbloßgemei-

nen Men�chenver�tandvoraus, \o wie man ihn

hey jedem Bauer antrif�e, Man kann es al�o
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als eine allgemeine Regel annehmen, die wohl
�{werli<ein Sophi�tanta�tenwird, wenn er

�einen‘Nahmen dazu hergeben muß: „Kein

Men�ch�oll.und darf blindlings gehorchen,
d. h,: ohne vorher ‘zu beurtheilen, ob das,
was ihm befohlen wird, au< wohl mit �einer

Pflicht überein�timme.““ „Zwarkann und foll er

oft auf die bloßeAutorität eines andern etwas

thun ; aber die Beurtheilung ,- daß’die�eAutos

rität ihm nichts p�lihtwidriges gebieten werde,

muß doch wenig�tensda �eyn.Ein �olchesVer-

trauen kann er aber gar niht mehr zu einem

“andern haben , wenn er indem Gebote �elb�t
einen offenbaren Wider�pruchmit dem Staats s

Qweck entdeckte. Denn die eigene gewi��eEins

�ichtdur< Vernunft geht über. jede fremde Aus

toritát, Al�oi�tnirgends ein blinder Gehor�am

ver�tattet,und die Moral verbietet ihn allents

halben unbedingt.
-

SES

Daher kannes denn auc zwi�chenmorali-

{en We�enkeine unbêdingte Unterwúrfigkeit

unter dem Willen eines andern geben. Und

man mag den Staat in den morali�<henBedürfs-

ni��ender Men�chenund:deren Verpflichtung zu

der bürgerlichenVerbindung, oder in einem
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ur�prünglichenVertrage , oder in dem Eigen

nukße eines jeden , oder in allen drey Stüen

zugleich gegründetfindenz- �okann weder aus

einem einzelnen die�erGründe, -noch-aus allen

zu�ammengenommen, ein unbedingtes undvöl

lig uneinge�chränktesZwangsrechtdes Regenten“

hergeleitet werden.„DieIdee eines ur�prüng:

lihen Vertrags. mußwenig�tenszur Beurthei
lung einer jeden bürgerlichenVereinigung dienen.

De��enInhalt i�taber nit willkührlich;�on»

dern dur< die Natur des Zwecks des Staats

�elb�tbe�timmt;er liegt �elb�tder Möglichkeit

eines Staats zum Grunde , und i�daherin al-

len Staaten einerleyz er darf nicht er�terfuns-

den, oder aus vorhandenen Acten „gezogen wer-

den, er i�tin der Vernunft eines jeden anzu-

treffen, und i�tdaher eben �ounwillkührlichals

der Zweck der Ehe. Es i�taber ein ab�olutun-

bedingter Vertrag völligundenkbar, und al�o

fann auch der ur�prünglicheBúrgervertragnicht

unbedingt �eyn. Denn jeder Vertrag hat einen

be�timmten Zwe, und i�tdur< die�enZweck
“ �elb�t�chonbe�timmtund einge�chränkt,�odaß

er nur �olange gilt und gelten kann, als der

Zweek durch ihn zu erreihen möglichi�t, Die�e



8 «By

Bedingunghängt allen Verträgen-an,und darf

gar nicht er�terklärt werden ; �iever�teht�i<
von �elb�t,Der Civil - Vertrag kann daher au<
nur �olange verbindend für Souverain und Un-

terthanen �eyn,als der Zweck des Staats durch

den�elbenzu ‘erreichenmögli i�, Aber, wenn

auh angenommen würde,die Verbindlichkeit,
dem Souveraine zu gehorchen, rühre aus keis

nem Vertrage, �ondern'auseinem andern Gruns

de, wie etwa aus der Vor�tellungher, daß der

Staat das einzigeMittel un�rerfreyen �ittlichen

Wirk�amkeit�ey,woraus aber allein garfeine

Zwangsverbindlichkeit‘ent�pringenfönntez #9
i�t doh die daraus ent�tehendePflicht immer

nur bedingt, und verbindetnur �oweit-und �o

lange, als die Unterwürfigkeitunter einem Sous
perain ein Mittel zu die�emZwe>e �eynkann,

Hierinneu mü��en�owohlSouverain als Unters -

thanen einig: �eynz‘es i�tfeine Verabredung,
keine ausdrüli<e Erklärung dazu nöthig;ein

jeder findet es in-der Natur die�esVerhältni��es
�elb�t,

-

Ein Regent, der noch regieren wollte,

wenn nih<ts mehr zu regieren da i�t,oder wenn

kein Regieren mehr nöthig i�t,würde �elb�tnicht

wi��en,was er wollte, Wenn die Pe�t-alleEin-
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‘wohnerdes Staats erwürgte,:bis-auf den Kö-

“nig, und zwey Grei�e;die Brüder und Freunde
�ind,die �ichin ihrem langenUmgange niebe-

leidigt haben,und: �ichauch in Zükunftnie bes

leidigen werden; �ohört die Negont�chaftdes

Königs von �elb�tauf ; weil �iie völlig überflü��ig

i�t. Wir danken dir, würden die Brüder �agen,

daß du un�reRechte �olange gegen gewalt�ame

Angriffe gehütet ha�t.  Jebt ‘entbinden wir

dich deiner Sorge fúr uns, Wir beydevertras

gen uns, und gegen die Anfälle der Räuber �ind

wir alle drey zu {wa<. “Aber du ha�tdeine
|

-He�tenKräfte für un�reSicherheit zugleichmit

aufgeopfert, und dein Ge�chäfti�t dur< eine

unglú>liheSchikung zu Ende gegangen; ès i�t

billig, daß wir dir aus Dankbarkeit dein

Brod verdiènen helfen, bis du �elb�tarbeitenlern�t.

Auf Ge�eßefür- uns zu�innen,Landesan�talten

zu tre�fen,ha�tdu nun nicht mehr nöthig.-Wen-

de al�odie Zeit , die du bisher �orúhmli<‘auf

die Sorge für den Staat verwandt ha�t,von nun

an âuf deine eigne Angelegenheit; auf die Länge

würde uns deine Ernährung zu {wer fallen.

Ha�tdu nicht Lu�t¿ mit uns zu arbeiten, �o�iehe

zu, wo duanderswo eine deinen Wün�chenange-
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me��eneStelle finde�t. Wer könnte die beyden
Brúder be�chuldigen,daß �iedur< eine �olche

Denkart den ur�prünglichenVertrag gebrochen,

und ihrer Pflicht entgegen gehandelt hätten?

Wer kann �agen, daß der König auch unter dies

�enUm�tändenein Recht behalte, die beyden

friedfertigen Alten zu regieren, �iezu �einen

Sklaven zu machen, und �i<von ihnennah

�einemeignen Gutdünkenbedienen zu la��en?

Aus der Idee des Rechts zu einer ab�olutenGes

walt wúrde die�esalles und no< mehr folgen,
Es würde ein Recht des Regenten da �eyn,�ein

Regiment, bis auf einen Mann, fortzu�etzenz-

und wenn es ihm gefiele, die�en’zuleßztzu tödten ;

�owärde der Unterthan die Pflicht haben , �ich

ohne Wider�eblichkeitdem Willen �einesSouve-“

xains zu unteèwerfen; und die�erhâttedadur<

vielleicht �einerinnern Pflicht, aber gewiß nicht

�einemäußernRechte zuwider gehandelt. Die�e

Folge wider�prichtaber dem ge�undenMen�chen-

ver�tande,Und al�oi�tdas Princip, aus wels

<em �éfließt, námli<hder leidende Ges

hor�am,fal�ch. E SRAE-
Zwarhalte ih nichts von derBerufungauf

dea gemeinen Men�chenver�tandin Dingen, wo
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aus allgemeinen theoreti�henGründenent�chie
*

den werden muß. Aber in der morali�chenBeurs

theilung hat er eine bedeutende Stimme. Denn

wenn über das, was in einzelnen Fällen Reche
-

oder Unrecht i�t, nur Ein Urtheil i�t, und dies

�eswider�prichteinem allgemeinen Grund�atez

�omuß der Grund�aßwenig�tenshöch�tverdäche

tig werden. Denn über �ittlicheHandlungen

urtheiltidie Vernunft weit richtiger in éinzelnen

Fällen, als in allgemeinen. Jch halte es al�o

hiermit mit -Humen:- „Zwar,“ �agt.die�er
in einer Abhandlung, die- einen ähnlichenGes

gen�tand,als die gegenwärtigebetrifft*), „i�t

0s �ehrunlogi�ch,�ihin der Metaphy�ik,-in

5 der Naturwi��enchaft, oder in der A�tronomie

5 auf die-allgemeine Meinung zu berufen; aber

„im Prakti�chen,in Fragen über das, was recht.

„und unrecht, gut und- bö�ei�t,oder auh, in

„Sachen des Ge�chmas,- hat man gar kein

„„ �icheresMittel, den Streit zu ent�cheiden,als

„das allgemeine Urtheil. Und: nichts i�tein

„deutlihererBeweis, daß eine Theorie úber

„Pflicht und Recht fal�ch�ey,als wenn �iezu

*)E�, XII, of the original Contract.



12

*

Folgen leitet, welche dem allgemeînenmorali:

55,�henGefühlewider�pricht.“Jch glaube inde��en

nicht, daß das gemeine Urtheil der lezte Ente

\heidungsgrund, „�ondernnur ein Leitungs-
Princip �eynmü}�e,um �ichzu orientiren, und

den allgemeinen Grund, woraus das einzelne Ur-

theil eine Folge i�, deutli denken zu lernen.

Wennalle Men�chenin einem Staate mit

einem Male �over�tändigund zugleich �ogerecht
würden, daß alle das Be�te,und das, was recht

i�t,

-

ein�ähen,und.. zugleih ohne Ausnahme
“

au3ûbtèn,und der Souverain bliebe allein ein

{wacher Men�ch: Wolltet ihr, daß das ganze
wei�eVolk noh immer den unge�hi>ten.Befehs
len �einesSouverains gehorchen �oll? Wollet

ihr, daß auch hier no< ein Souverain �eyn�oll,
wo gar feiner mehr nöthig i�t? Man wende

mir ‘niht ein , daß ih Bey�pieleaus der Jdeèn-

welt au�f�telle;wer die�enEinwurf macht , ver-

�tehtden Grund nicht, wozu die�eutopi�chen

Fâálle-erdichtet �ind,Bloß den Ungrund eines

leidenden Gehor�ams�ollen�ievor Augen le-

gen. Morali�cheGe�esegelten für die ganze

“�ittlicheWelt, und wenn.der Men�chje zu einem

unbedingten Gehor�amverpflichtet i�t; �omuß
-



TZ

dêr�elbein allen �einennur dênkbareèn Vers

hâltni��engegen den Souverain. bleiben. Soll

er nur ín einem einzigenVerhältni��eaufhören;

�oi�tet nichtmehrunbedingt,�ondernh és

dingtz ‘er gebietet in allen Verhältni��enzu

gehorchen, außer in dem eiñen; i�taber der Ges

hor�amgegenden Souverain bedingt ; �oi�ter

auch niht mehr leidend. Denn �odanntritt

‘die Pflicht des Unterthanen ein , zu beurtheilen,

ob er �ichauch in dem Falle befinde, wo er ge-

horchen�oll und darf.
/

Esi�t al�oklar, in dem Begriffedes Bé
'

háltni��esdes Souverains zum Unterthanen

liegt {hon die Bedingung , daßdas Verhältniß

nur-\o lange dauern �olle,als es nôthigi�t,zwar

nicht �o, daß jede Parthey �ihvon der andern

beliebig losmachen kann, und al�odie Unters

thanen ein Recht hätten,mit ihrem Souveraine,

wenn �ieeinen be��ernfänden, zu we<�eln.

Denn eine �olheBedingung könnte kein Sous

verain eingehen, aber deh �o,daß beydePar-

theyen nah einer Regel, in welche beyde

ein�timmenkönnen , nämlichauf den Fall, wenn

überall feine Regierung mehr nöôthig�eyn�ollte,

�ihtrennen können , wobey die eine Parthey,
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welche das mei�tedabey leiden würde, nämlich

der Souverain, wenn der Fall jeeintréten�olite,

nur auf Schadener�aßdringen könnte. "Welcher

Regent könnte�ichau weigern, die�eBeditis

gung einzugehen, wenn fie ihm ausdrülich
“

vorgelegtwürde, nämli<nur �olange zu regie-

ren, als eine Regierung überhaupt nöthig if,

nicht bloßweil ein �olcherFall nie ín der Welt

‘eintreten wird, er al�owohl davor �icheri�t;

fondernau weil �ie�i<von �elb ver�teht.

Eben �owenig kann es cinem Zweifel uns

terworfen �eyn, daß der Zweck des Staats auch

die Gewalt des größten Souverains begrenzen
mü��e.Sein Wille kann nur in An�ehung der

Mittel zum Staats - Zwe>ke uneinge�chränkt

“�eyn,ob ihm gleichauch hiergewi��eSchranken

ge�eßt�eynfönnen. Den Zwe�elb�taber darf

er nie verändern oder gar vernichten, wenn ér

auch übrigensvöllig nach �einerWillkähr zu res

gieren berechtiget i�t. Und hier liegt nun das

ur�prünglicheZwangsge�eb,dem ein jeder Sous

vergin, ‘er mag übrigens �ofrey und uneinge-

{ränkt �eyn, als er will, unvermeidlih unter-

worfen i�t,und unterworfen bleibt, von dem

er �ich,�elb�tdurch die allgemein�teEinwilligung
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�einerUnterthanennicht loêèmachenkann. Deun

ihre Einwilligungwürde ein morali�chesUns

‘ding, und daher ohnéGültigkeit �eyn.Wollten
�ieihm das Recht ertheilen, den Zwe> des

Staats beliebig zu ändern, al�ozz. B. die

Staats - Kräfte bloß zu �einemVergnügen zu

‘verwenden, und �ie�elb�t�ämmtlichals bloße

Sachen, �owie das Vieh, dabey zu brauchen ;

�owürden �ie�i<dur<h ihren eignen Wil:

len in Sachen verwandeln, oder ihre Pers-

�önlichkeitganz veräußern; die Unterthanen

würden hierdur< 1) eine pfli<htwidrige

Handlung thun, weil die Pflicht ausdrüElih

gebietet, �ichnie zur bloßenSache herabzuwürs

digen; 2) �iewürdenetwas phy�i�ch- unmöglis-

ches wollen , weil es gar niht von ihrer Wills

kühr abhängt,�ich�elb�tzu Sachen zu machen.
Denn die Natur hat alle Men�chenzu Per�onen

gemacht.DerRegentwürde aber auch 3) ein �ol:

<es Recht nicht einmal erwerben können. Denn

dazu gehört, daß er die Materie de��elbendas

mit verknúpfe, Aber die Per�önlichkeitdes an-

‘dern kann niemand annehmen.

-

Denn er müßte

dadurch �elb�tdoppelte, oder drey- und mehr;

�achePer�önlichkeiterhalten, welches-ab�urdi�t,
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Der Zwe>. des Staats i�Sicherheit und

Schub der Rechte aller. Die�ennicht zu vers

legen und ihn an �einemTheile möglich�tzu bes

fördern, i�tjedes Men�chenPflicht. Was aber

durch die Pflicht be�timmti�t,darf kein Men�ch

âándern;wir können ñur zu den Mitteln, einen

pflihtmäßigenZwe> auszuführen, „verpflichtet

werden. “ Die�es ‘i�taber die Errichtung des

Staats, folglich au< die Unterwerfung unter

einem Souverain, welcher dieZwecke desStaats

- be�orgt.  Keiri Unterthankann dèn Souverain
“

‘vondie�emZwete di�pen�iren.Denn es i�t�eine

Pflicht, �i ‘ihm wegen die�esZwecks, und um

den�elbeñin �i<und andern zu befördern, zu

unterwerfen. Ge�estnun der Souverain. vere

kehrte ganz offenbar den Zweck des Staats,

ge�eßt,ex wendete die vereinigten Kräfte der

Unterthanen an, ihn zu vernichten: �ollen

die Unterthañen no< immer verpflichtet�eyn,

ihm zu gehorchen? Sind �ieverpflihtet, wenn

der Souverain ruft: zer�törtden Staat ! mor»

det eu< unter einander �elb�t,bis keiner mehr

übrig ift! �inddie Unterthanen verbunden zu

gehorchen? �ind’�iebloß zu ent�chuldigen,
wenn �iedem Ungeheuer Wider�tandlei�ten?

:

Has
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Haben die Unglöklichenkein Recht? o �ind

�ieVerbrecher, wenn �ienicht folgen ; �oi�tder

Morali�chbe�teunter allen gerade derjenige, wel-

<er auf �einesSouverains Befehl die mehrejten

mordet: \o i�tder Spießge�elleines Tyrannen

der allertreue�teUnterthan, und der re<t�chafs

fen�teBürger!
— Alles die�esfolgt aus der

Jdee des leidenden Gehor�ams,als Pflicht ge-

dacht! Wenn der Men�chauch als Bürger ein

morali�chesWe�enbleibt, und Pflichten beyältz

�omuß es auch ein äußeresZwangsge�eßfür den

Regenten geben ; und alle, die mit ihm zu einer

Ge�ell�chaftvereinigt �ind,mü��enein Zwangss

recht gegen ihn haben, Die�esi�taber ur�prúngs

li<h nur ein einziges, nämlih dasjenige,

welches durchden Zweck des Staats�elb�tbes
�timmti�t , und heißt:

i

i

»» Jeder Unterthan hat ein äußeres‘volle

5»
fommenes Recht , dem Willen des Souverains

zea wider�iehen,wenn die�eroffenbar na<

,» Maximen verfährt, welche dem Zwecke des

4; Staats geradezu wider�prechen.
“

Jn der That i�tdie�esPrincip von jeher

auch in Praxi anerkannt worden,Mir i�t kein

VBey�pielaus der Ge�chichtebefannt , daß es irs

B
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gend ein Tyrann gewagt hätte, dfentlich anzus
kundigen, daß er es auf Zer�térungaller Staatss

Zweckeanfange, und die Unterthänen als Sas

chen für �i<hgebrauchen wolle. Alle Empöruns

gen gegen Souveraine, wenn �ieoffenbar alle

Men�chlichkeitablegten, keine Pflicht anerkannten,

alle Rechte mit Füßen traten, und ihre Wills

kühr zum einzigen Princip ihrer Handlungen

machten, werden von jedermann nicht bloß ents

�huldiget, �onderngebilliget , und wenn �ie mit

Vernunft und Mäßigung ausgeführt �ind,ges

lobt. Die Feigheit eines Volks, das �ihmit

Füßen treten, das �ichnah Belieben eines oder

mehrerer mißhandeln oder {inden läßt, wird

mit allgemeinem Unwillen verachtet. Wenn es

aber hier in Ausübung-�einerPflicht begriffen

wáre, welchesdoh der Fall �eynwürde,wenn

Wider�tandgegen den Regenten unbedingt pflicht-

widrig wäre, könnte man es denn wohl verachs

ten? Ein Volk, das �einePflicht thut, kann

nie verächtlich�eyn.Oder wie? meint ihr etwa,

das gemeine Urtheil �eyhier verfäl�cht,weil es

niht in eure Theorie paßt?
|

Das aufge�telltePrincip der Zwangsrechte

dex Unterthanen gegenihren Souverain , kann
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die Neigung, �i<dem Willen des Regenten zu

wider�eßen,nicht ernährenz es be�timmtviels

mehr auch zugleih �einZwangsrecht und die

Zwangspflichtender Unterthanen, und {ränkt

al�o jede Neigung zum Wider�tandegegen den

Souverain auf das allerkrâftig�teein. Alles, was

zum Zwecke des Staats nach einer Regel“dient;
muß der Regent von den Unterthanen erzwin»

gen dürfenz feiner darf �i<ihm al�oin die�em

Stúcke wider�ezen.Wollte er aber in irgendeie

nem Unterthanen den nothwendigen und pflichtmä-

ßigenZwe>, wozu der�elbein den Staat getreten

i�t,vernichten ; �owürde er die�enzum Wider�tane-

de berechtigen. Die Pflicht zu gehorchen,i�tdaher
die Regel ; die Pflicht und das Recht �ichzu widers

�eßen,i�timmer die Ausnahme, welcze aber eben»

falls, (wiedie�esbeyallen �ittlichenAusnahmen der

Fall i�t),durch das Sittenge�et be�timmt�eynmuß.

Die Pflicht mit der Ausnahme des Rechts

heißtdaher:
:

RE

„Jeder unun�<ränkteSouverain kann

4, thunund befehlen,was er will; der Unterthan

„muß gehor<en, außer wenn der Wille des Res

»genten den Zweck des Staats, offenbar
v�elb�tvernichten würde,©

B 2
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¿Hy die�em leßtern Fálle Haben niht nur

alle: Unterthanen zu�ammen,�ondernauch jeder

einzelne für �i<,(wenn er nämlichin- ihm den

Zweck des Staats vernichten will}, ein Zwangss
recht gegen ihn; und wer �eineWider�eßlichkeit

zen den Souverain dadurch re<tfertigen fann,

daßer -bewei�et, der Souverain habe gegen

ihn ‘etwas unternommen, wodurch der ganze

Zwe, ohne welchen er unmöglichals ein moras

li�hes We�enin einen Staat treten fonnte,

vernichtet worden wäre, wenn er �i<niht wis

der�esthätte, darf nah den Ge�eßender Gerechs
tigkeit nie be�traftwerden, �ondernverdient viels-

mehr , wenn er in dem Falle war, daß ihn �elb�t

die Pflicht zur Wider�eßlichkeitaufforderte , all-

gemeinenBeyfall. Das erwähnteZwangsge�es

hängt al�odem ur�prünglichenStaatsvertrage
an, und ergiebt �ihaus dem Begriffe de��elben

von �elb�tz es i�kein heimtúi�<herVorbehalt

von Seiten der Unterthanen. Vielmehr kann

man drei�t behaupten , daß kein einzigerSouves

rain in der Welt, �olange er �einerVernunft
mächtigi�t,behaupten wird, daß die Unterthas-

nen auch: alsdann ihm zu gehorchenverpflichtet
wären, wenn er ihnen etwas beföhle, wodur<
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der ganze Zwek des Staats ganz offenbarvers

nihtet würde z, wie, wenn er das Ge�etzgäbe;
- Cbloßum �eineSouverainität in ihrer ganzen

Kraft zu zeigen), daßalle *) �eineUnterthas
nen den er�tenJanuar des Morgens jeder awey
Gran Ar�enikver�chlu>en�ollten! >

Der Zweck des Staats i�tes al�o, nis
Souverain und Unterthanen ein�chränkt;durch

“ihnmuß jenem, in An�ehungder Mittel, wele

che zum Zwe>e des Staats dienen, eine unbet

�<ränkteFreyheit ver�tattet�eyn;‘�owie die�e

*) Oder welches hier în der That einerley i�t,nur Ei-

ner der�elben. Wenn der Befehl an alle gerichtet i�t,

da bin i< �icher,daß.feiner meiner Le�ergehorchen will 5

wenig�tens wird ihn die Betrachtung bedenkli<h machen,
©

“

daß er �elb�tmit darunter wäre. Ein en- durfte ich)

{on nit allein nennen „* wenn ih niht bey die�em.
oder jenem, der bloß auf die Nüßglichkeit�ieht,und
eben an �eineBedienten oder Leibeignen denft, die Be:
denflichfeiterregen wdlite, daß ein �olcherwohl verbun-.

den �eyntónne, dem Für�ten-dasPlai�ir zu machen !!.

Aber wenn alle niht verbunden �ind,die�emBefehle
zu folgen z \o i�tfeiner dazu verbunden, Denn was

�outedenn, wenn der bloße Wille des Regenten ab�olut

und an �i<zum Gehor�amverpflichtete, für den einen;

Unterthan für ein-Grund da �eyn, �i<dem Befehle zu.

wider�eßen, der niht auh fêr den andern und al�oLS,alle gelten fönnte ?
j
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eben dur< jenen Zwe> zur Unterwerfungihres
Willens unter des Souverains Willen, �ich�elb�t

be�timmenmü��en,�olange der�elbemit dem

Zwecke des Staats nur noh möglicherWei�e

vereinbar i�t. Doch um alle {ie�eDeutung
die�esGrund�a6esfür die Zwangsrechte der Uns

terthanen ‘gegen den Regentenunmöglichund

zualeih ihre Wahrheit in ihren Folgen und uns

tergeordneten Regeln ganz evident zu machen ;

#o laßt uns die Fálle noh näher,und, wo möglich,

�y�temati�hund voll�tändigerwägen,wo eino

Anwendung der�elbenmöglichi�t.
Hier- bemerkt man nun zuer�t, daß es

x) Fâällégebenfann, wo es Pflicht, folglich
auch allemal Recht i�t,�ihder Obrigkeit zu wis

der�eßen,und 2) �olcheFälle, wo zwar eben

nicht die Pflicht die Wider�ebunggebietet, wo

aber doch ein äußerlichvolllommnes Recht dazu da

i�t. Sodann entde>t �i<zweytens, daß es

“aucheine doppelte Aët der Wider�eblichkeitgiebt,
nämlicheine negative, wo der Unterthan der

Obrigkeit bloß den Gehor�amverweigert, und

eine po�itive, wo er �elb�tGewalt gegen �ie

brauht. Wenn wir die�ebeydenGe�ichtépunkte

zu�ammenfa��en;�omü��en< alle mögliche
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Fälle, în welchen ein Zwangsrecht gegen den
"

Souverain Statt finden kann, unter folgende
Nummern bringen la��en:

x) Fálle, in welchen es Pflicht i�t,�i<der

Obrigkeit zu wider�eßen,und zwar

a) negative, dur Verweigerung des

- Gehor�ams;

Þ) po�itive, dur thätigen| Widers

�tand;

2) Fälle, in welchenein äußerlichvollfkomm-

nes Recht , obgleich eben keine Pflicht da

i�t,�ichzu wider�eßen,und zwar

a) negative, dur<hVerweigerungdes

Gehor�ams,und

b) po�itive, dur< thäzigen
Wider:

�tand.

Damit wir der Leiden�chaftund dem Leichts

�innedes Volks auch nicht in der größtenFerne

das Wort zu reden �cheinen; �omag folgende

Regel dazu dienen, jeden ra�<henEnt�chlußzu

unzeitigen gewaltthätigenMaßregeln einzus

{ränken: „ Der Fall, wo der Unterthan ein -

„Recht hat, �i der Obrigkeitzu wider�eben,

„fann nirgends eintreten, als da, wo der bö�e

45 Wille der�elben,den Zwedes Staats zu vers
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„leen, ganz evident und “unleugbari�t.
“

Wenn al�ojemand glaubt, daß der Zwe des

Staats in irgend einer Handlung der Obrigkeit
vernichtet werde, �omuß die�es1) ganz evi-

dent �eyn.Jeder muß �ogleiherkennen, wenn

er nur den Fall hört , daßder Zwe des Staats

durch die Handlung verleßt werde; 2) muß dens

noch unter�uchtwerden, ob nicht bey der Obrig-
keit ein bloßer Jrrthum zum Grunde liege, und

ob niht die Handlung dur< Belehrung, Vors

�tellungenund Bitten abzuändern�ey. Denn

man muß �olange, als es nur möglichi�t,vors

aus�eßen: die Obrigkeit habe einen guten Wils

len, und werde den Zwe des Staats wollen ;

�iewerde al�oeine Handlung, in welcher�ieihm

wider�pricht, unterla��en,�obald�iees nur ers

kennt; 3) daß in einer Handlung des Souves-

xains des Staats Zwe> zer�idretwerde, darf
kein bloß �ubjectives, partheyi�chesUrtheil

�eyn,�ondernein objectives, de��enWahrs

heit �ichzugleih mittheilen, und andern beweis

�enläßt. Wenn mich ein Gerichtshof verdammt,

und ich glaube, mir ge�chiehetdur die Sentenz

unrecht ; �omuß ih mi dennoch dem�elbenun-

terwerfen, wenn die rechtlichenMittel , welche
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die Ge�ekedes Staats anwei�en,mir niht ets

wa einen fernern Wegver�tatten, mein Recht

zu verfolgen; denn ih bin Parthey in meiner

eignen Angelegenheit. Habe ih nun re<t ; �o

muß.ih auc meine -Rechtsgründeandern mits.
theilen können. Ueberzeugendie�e die Richter

niht, �chließen�ievielmehr aus meinen Grün-

den, daß ih Unrecht habe; �ohabe ih entwe-

der meine Gründenicht gehörigdarge�tellt,oder
der Beweis für mein Recht i�tunmöglich,oder

es i�twahr�cheinli<h,daß mich die Leiden�chaft

verblendet, daß ih fal�chin meiner eignen Sache
urtheile. Wenn aber auch der Staat aus Jrro

thum verdammt ; �oerhellet do< aus dem allen

gar fein bö�erWille des Staats. Jh habe
al�onicht den gering�tenre<tmäßigenVorwand

zum Ungehor�amoder zur Gewaltthätigkeitges

gen ihn, wenn aus de��enrichterlichenAus�prus

che gegen mi, niht ganz offenbarde��enbós

�erWille, mein Recht zu kränken,�ichtbari�t.

Die�eEin�chränkungendürfen bey der Be�time

mung der Zwangsrechte der Unterthanen gegen
“

die Souveraine nie verge��enwerden,

Ma

BRR
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Zweyter Ab�chnitt.

Von

dem Sittlichnothwendigen,
das heißt:

dur<h Pflicht und Recht

be�timmten Wider�tand gegen den

Souverain,

I4

Das Ge�esfür die Fälle, wo es Pflicht ,' folgs
lih au< zugleih Recht i�t,�hdem Souverain

negativ zu wider�eßzen,heißt: „Jedermann

» i�tverbunden, dem Souverain nicht zu gehors

„hen, wenn er ihm etwas gebietet, was �einer

5» Pflicht wider�pricht.
© Denn die Pflicht �oll

der ab�oluteund leßte Be�timmungsgrundfür

jeden Men�chen�eyn, und der Wille des Souves

rains fann nicht höher�eyn,niht mehr gelten,
als dié Pflicht, Die Vernunft gebietet auch eí

nem jeden unbedingt, von der Pflicht niemals

abzuweichen, und alle Hinderni��e,die der�els-

ben in den Weg kommen, zu überwinden. Folg-

lich gebietet �ieauh, uns einen Willen des Sous
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verains entgegen zu �esen,wenn er uns etwas

befiehlt,was pflichtwidrig i�t. Ueberdem be�teht

der Zwang des Staats darin, daß die Nechte

eincs jeden Mitglieds de��elbendur< den Sous

verain mögli<�tge{üßt werden. Nun hatjes

der Men�chein äußerlichvollklommnesRecht, �eis

ne Pflicht zu thun, ja, es i�tein be�ondererHaupts

zwe> des Staats, és zu bewirken, daß ein jeder

in dem�elben�einePflicht ungehindert ausüben

nne, Wenn nun der Souverain �elb�tuns

durch �eineBefehle die Ausúbung der Pflichten
unmöglichmachen wollte; �owürde er offenbar

einen �ehrbö�enWillen zeigen , und, �oviel an

ihm i�t, den ganzen Zwe> des Staats vernaich-

ten wollen. Die�esift aber eben der Fall, wo ich:

ein Recht habe, mich zu wider�eßen.

Daß in allen Fällen die�erArt eine unbes

gränzteVerweigerung des Gehor�amsre<tmäßig

�ey,und durch die Pflicht �elb�tgefordertwerde, -

tann fein vernünftigerMen�chbezweifeln, und

i�tauch niebe�trittenworden *), Wenn der

#) Tad quidem -apud omnes bonos extra con»

trover�iam e�t, fi (imperatores) quid impe-
rent ‘naturali legi ant divinis praeceptis con-

trarium non e��efaciendum quod iubent,
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Regent den Ehemännernbefsöhle,‘in einer Nacht

ihre Frauen zu ermorden; wenn er von bei

�telltenRichtern verlangte, eine ungere<hte Sens

tenz zu fällen, oder nur �eineMeinung, die �ie

doh fúr ungerecht hielten, für den rihterli<hewr

Aus�pruchauszugeben; wenn er Volkslehrern

aufgábe,- wider ihre Ueberzeugung zu lehren,
die un�ittlihenAus�hweifungendes Regenten
als tugendßhafteHandlungen anzuprei�en,u. \. w.-

Wer kann zweifeln, daß in allen die�enFällen

jedermann verpflichtet, folglich au< vollkommen:

berechtiget �ey,der höch�tenund untergeordneten:

Obrigkeit den Gehor�amunbedingr zu verweis:

gern. Jeder �ollhier den“ Regenten das Un--

recht, das Pflichtwidrige in dem An�innenaufs:

de>en, und wenn er dann noh immer auf:

�einenWillen -beharret, ihm �agen:Jh ges

horche dir ni<t, und keiner �ollmi< zwins-

gen , etwas zu thun, was meiner Pflicht wider-

�pricht.“Will�t du mi< unglü>li<hmachen,

will�tdu mich durch Li�toder Gewalt tsödten,:

das muß ih leiden; aber eine {le<te, nies

Grot. de b. et pP: L. I. c. TV. Die�es i�tdas Alte:

Man muß Gott

(

den �ittlichenBR)
mehr eGen als den Men�chen,
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derträchtige
Hanbli�tiz�oll�tdu von mir nicht

erpre��en.

«Was nun fr jetiélinsbe�onderePflicht �ey,

muß jeder fúr �i �elb�tbeurtheilen. Wir wi��en

\{on, daß die Pflicht nicht nah dem Erfolge un�e

rer Handlung, �onderndarnach beurtheilt werden

muß, ob die Maxime, ‘nah der wir handeln,

als allgemeines Ge�eßfür uns gedacht werden,

ob es jedermann durch �eineVernunft billigen

kônne, daß wir darnach handeln. Daß ein ges

meiner Soldat �einemBefehlshaber gehorche,

auch wenn er den Zwe> des Befehls nicht kennt,
kann vollkommen als ein“‘allgemeinesGe�etzge-

dacht werden; die�eskann und muß jeder bils

ligen, weil davon die ganze Wirk�amkeitdes

Soldaten�tandesabhángt. Wenn nun der Offis
cier dur< die Soldaten etwas ausführt, das

der Pflicht des Officiers wider�pricht; �ohaben

die lelztern dennoch pflichtmäßiggehandelt, #o

lange �ienur no< denken konnten, daß das,

wozu �ieberedet wurden, mit der Pflicht be�tes.

hen kann. Wenn aber der Befehlshabereines

Regimentsihnen etwas beföhle,wovon ein jeder

Soldat éin�áhe,dáß ‘es �owohlder Pflicht des

Commandanten , als �einereignen Pflicht wider»
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�pricht,�omuß jedermann einräumen,doß jeder
Soldat verpflichtet, und daher au< vollkommen
bere<tiget i�t,�einemChef den Gehor�amzu

verweigern, Seket, der Chef wollte �einenSols

daten be�ehlen,die Häu�erder Stadt, welche

das Regiment be�húßen�eil, mitten im Frie-

den, und ohne allen weitern Grund, anzuzüns

den, oder jeder �olledes Nachts �einenCameräd

ermorden, oder er gábe ihnen den Befehl, die

Fe�iungohne alle Noth dem Feinde zu überlies
fern: Glaubt ihr, daß man die Soldaten, wels

e in den: angegebenen Fällenniht gehorchen,
der In�ubordination bezúchtigen, und �ieals

Rebellen befrafen könne, oder daß nur die Redé

von einer Be�irafung �eynwürde ? Glaubt ihr,

daß Matro�en einen treulo�enSchifféhaupts

mann auch alsdann no< gehor<en mü��en,wenn

er ihnen befiehlt, nah Algier zu �egeln,um das

�eló�tdie ganze Mann�chaftals Sklaven verkaue

fen zu können? |

Da ein jeder zu dem Zwecke des Staats

Lerpflichtet i�t, und daher niemals wi��entlich

dem�elbenentgegenhandeln darf, �ondernviel-

mehr den�elben,�oviel er kann, befördern�ollz

�oerhellet hieraus, daß jeder Unterthan vere
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pflichtet �ey,da nicht zugehorchen, wo ihm von

dem Souverain oder irgend einer ihm'untergeord-
neten Macht etwas geboten wird, das den Zwe
des Staats aufhebt. Sobald al�oein Wille

von ihm bekannt wird, der dem Staats- Zwecks

geradezu wider�pricht; �omußjedermann zuer�t

mit Recht daran zweifeln, ob �olchesder Wille

des Souverains �ey;und al�odie Ausführung

die�esWillens unterla��en.Wenn er nun aber

auh gewißwird, daß der Souverain wirklich

etwas wolle, was dem allgemeinenBegriffe von

einem Staate wider�pricht; �odarf er ihm den-

noch aus obigen Gründen nicht gehorhen. Es

i�taber hierbey wohl zu merken, daß es nicht

auf den Begriff ankomme, den �ihdie�eroder

jener von dem Zwecke des Staats macht, �ons

dern es muß in der Beurtheilung ein �olcher
Begriff zum Grunde gelegt werden, den jeder-

mann als wahr gelten läßt , wie die�esbey allen

�ittlichenBeurtheilungen der Fall i�t.

J< muß zu dem Vorhergehendennoch eine

Anmerkung machen, welche meine Behauptuns

‘gen no< näher be�timmen,und ihnen alles

Zweydeutigebenehmenmuß. Die�e i�t,daß

man wohl unter�cheidenmü��e,ob das, was
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dem Zwecke des Staats wider�pricht,aus dem

Willen des Souverains �elb�tfließe, und al�o

durch ihn beab�ichtigetwerde, oder ob zufáls

liger’ Wei�eder Wille des Souverains, dex

an �ich�ehrgut mit dem Staats - Zweckezu�am-

men �iimmt,�ogemißbrauchtwerde, daß etwas

durch ißn begangen wird, was dem Zwecke des

Staats, folglih auh dem Willen des Souves

rains �eló�twider�priht. Nur im er�tenFalle

bin i< zur Wider�eßlichkeitverpflichtet; im

leßtern aber bin ich.bloß verbunden, den Sou-
verain von dem Mißbrauche �einesWillens zu

belehren; wenn aber diejes nicht gelingt, habe
ih die Pflicht, das Unglü, und das Unrecht,

welches aus einer an �ihguten Einrichtung folgt,
über mich ergehen zu la��en.

Man�etze, es werde ein Un�chuldiger,weil

er eines Verbrechens halber angeklagt worden

i�t,ins Gefängnißge�eßt,und durch die Unge-

\hi>lihkeit oder auh durch die argli�tigeBoss

heit �einerRichter unter dem Scheine des Nechs

tes zum Todeverdammt; �oi�thier im“allges

meinen eine an �ich�ehrgute Staats- Maxime

befolgt, nämlich,daß alle Mittel angewandt wer-

den �ollen,Verbrechen zu entde>en, und na<

vorhan-
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vorhandenenGe�etzenzu be�trafen.Die�eMas

xime muß der Un�chuldige�elb�tbilligen, und

wenn ‘er daher eines Verbrechensbe�chuldiget

wird, darf er �ihder Unter�uchungnicht ent-

ziehèn, wenn er auch könnte. Er i�tnur vers

pflichtet, �eineUn�chuldzu bewei�en,und alle

‘dieRechtsmittel zu benußen, welche ihm die

Staats Verfa��ung anbietet, Kanner �eine

Un�chuldnicht bewei�en,und fällt demnach die

Sentenz gegen ihu aus; �oi�thier zwar eine

Folge , welche dem Staats - Zweckewider�pricht,

(daß nämlich ein Un�chuldigerbe�traftwird);
aber der Verdammte kann dennoch, ob er �ich

gleih �einerUn�chuldbewußti�t, weder ein

Recht, noch eine Pflicht haben, �ihder Strafe

zu entziehen, Denn daß �ih ein jeder den

Staats - Ge�eßzenunterwerfe, wovon die Bewir»
kung des Staats- Zwecks abhängt,

-

i� ein weit

wichtigerer Zweck, als daß ein jeder einzelne

�eineRechte wirklich erhalte. Denn die Ge�ebe

der Gerechtigkeit, welche in dem genannten Falle

an einein Menichenvollzogen werden, zielen
darauf ab, jedem �einRecht widerfahren zu

la��en.Zufälliger Wei�e, d. h, wider die

Ab�ichtdes Souverains, werden die Gejege auf
C

:
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lichkeit oder Bosheit der Men�chenangewandt :

‘aber die Sache i�tder Voraus�etuüng"nach�o

verwickelt und ver�chleyert, daß der Un�chuldige

�elb�t�ich,den äußernUm�tändennach, für“{ul-

dig erkennen muß, Hier kann er nichts ‘thun,

‘als �eineUn�chuldbetheuern und �ihunterwers

fen. Daßer �ichnicht rehtfertigen kann, i�t

ein UnglüŒ, das er, wie jedes andre widrige

Schick�al,ertragen muß,wenn“er es niht nach alls

gemeinen morali�chenGe�eßenabwenden fann.

Denn ex kann unmöglichwollen, daß die Maxis

me: Eín jeder, der als Verbrecher angeklagt
wird, der �i<habër für un�chuldighält, ohne
es bewei�enzu können, �oll‘ein Recht häben,

�ichder Obrigkeit zu entziehen, gelte. "Denn �ie

würde alle bürgerlicheGerechtigkeitvérnichten,
al�oeinen Hauptzwe> des Staats um�toßen.

Aber man �eße: ein Un�chuldigerwerde von der

Obrigkeit ohne alle Anklage, bloßdurch die Bos-

heit �einerRichter gefangen genommen; man

verfertiget Protokolle, worin ihm Ge�tändni��eans

_ gedichtet werden, die er nie gethan hat ; es werden

Zeugen gegen ihn aufgeführt, die nie exi�tiren,
die bloß erdihtetePer�onen�ind. Nach die�en



35

Aktènwird ex verdammt. Soll èr �ichuntèt-

wèrfen? Es wäre Un�inn,�oetwas zu fordern:
Er i�tin einè Mördergrube gefallen ; Buben ha-
ben �i �einerbemächtiget; er �ucheihnen al�o

zu entrinnèn, wo ex nur kann, Und mache ihre

Scháändthatenbekanûut, und wenn ‘es auch die

Hóch�teObrigkeit �elb�twäre, die al�ogegen ihn

verführe; �iehat �i ihres heiligen Amtes unwürs

dig gemacht; �ièhat �ichniht wie èin Souverain

eines Staáts, �iehat �ichwie ein Bandit benomse

men: Kann dex Mann díe Uebelthat gegen �ich

bewei�en; �oi�ter vor aller Augèngerekfertiget:
Denn daß�ichjeder der höch�tenObrigkeit entz

ziehe, wenn �ieganz o��enbärund ab�ichtlichgez

gen den Zwe? handelt, um de��entwillen�ieallein

da i�t,muß allgemeingewollt werden.

Ueber das bisherige kann woßl gar kein

Zweifel�eyn. Es würde auch gewiß, went ir?

gend ein Fall von der Art in der Práxis voro

fâme, von keinem unpartheyi�chenRichter�tuhle

nach andern, als den bishetr erklärten Grunde

�ägengeurtheilt werden fönnen. Aber ob au<

ein wirklicher po�itiperWider�tand, cine thätigé

Gegenwehr,eine gewalt�ameVertheidigung �ei?

ner Rechte in irgend einem Falle Pflicht, folge
C à

:

\
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lich auh Recht �eynkênne, i�teine bedenklicher

Frage - als die, welche wir bisher beantwortet

haben. Die Staats - Lehrer haben von jeher
die größteAeng�tlichkeitin ihrer Beantwortung
bewie�en.Fa�talle, �elb�tdie heftig�tenGegner
der Monarchen - Feinde und eifrig�tenVertheidis

ger der- Maje�täts-Rechte *) kommen darin

úberein, daß es im hôóch�tenNothfalle,
wenn der Dru der Unterthanen allzu groß

würde, erlaubt �ey, oder doch ent�{uldigt

werden könnte, Gewalt gegen den Regenten

zu brauchen. Daß es in gewi��enFällen�ogar

P�llicht�ey, wagt kein einziger auszu�prechen.
Der Grund die�erFurcht�amkeiti�tin der That
bloß in der Unbe�timmtheit.ihrer Regel zu �us

<en. Alle Begengewalt unbedingt zu verwer-

fen, dagegen empörte�ihihr morali�chesGefühl.

Selb�tder ärg�teAdvokat der Könige, Barkley,
der die Hundesdemuth den Unterthanen allent-

halben zur unbedingten Pflicht macht , kann �ich

doch nicht überwinden,�ich�elb�tzu wider�prechen,

und in einigen Fállenden Wider�tandgegen die

Könige für re<tmäßigzu erfláren. Nur daß er,

#) Z. E, der fa�t allzu behut�ameund eben deswegen in

die�emPunkte hôch�tungrundlihe Hugo Grotius.
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weil er einmal �einen\{ief gefaßtenSaß der

unverleßlichenMaje�tätvertheidigen wollte, das

mit der einen Hand glei< wieder zurü>nimmt,

was er mit der andern giebt; *) gerade �owie

.

M
S FE ;

&n �einem Buche contra Monarchom. L. lI,

c.: 16. {ließt er endlich 0; „, Wie? und �otónnte

„denn gay fein Fall vorfommen , wo ein Volk be -

„re<tiaget �eynkann, gegen �einen ungerechten

->» König die Waffen zu ergreifen, und ihm thätigen

»> Wider�tand zu lei�ten? Noin! fein einziger, w?-

„„ nig�tens�o lange' ex König bleibt. Denn da �teht

„, immer die Schrift entgegen: Wer \�i< wider
„die Obrigkeit �eßet, der wider�trebet

„Gottes Oxdnung. Das Volk fann al�o in

„» feinen andern Falle ein Recht’ zur Gewalt gegen ihn

„» bekommen, als wenn er �ich\o beträgt , daß er daz

-„ dur ganz aufhört, König zu �eyn. Denn iu die-
|

„�em Falte beraubt er �ich�elb�t�eineMaje�tät, und be-

>» giebt �i freywillig (libér) in den Stand der Privat -

„5 Leute zurü>. Auf die�eWei�e wird das Volk wiedex

_»
der Obere, und kehrt wieder in den Zu�tandzurüe, in

„,
welchem es war, ehe ein König die Gewalt hatte,

„»
Aber és giebt nur wenige Fälte, wo die�esvortkom-

„men fönnte, Jc finde, bey reiflihem Nachdenken,
„„deren nur zwey , wo �i<ein König durch �eineTha-

‘„„ten �elv�taus einem König zu einem Nicht - König

„macht, und �ichaller Herr�cherrechtegegen feine Un-

„»
terthanen beraubt , deren auh Winzer erwähnt:

„Einmal, wenn er das ganze Reichzer�tóvenwill,

„wie Ner 9, von dem man erzählt,daß ex Senat
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einige neuere Machiavels dâdur<den Schein
des Machiavelismus zu vermeiden �uchen,daß

5» Und Volk und das ganze Nom mit Feuex und

»» Schwerdt have zer�tören,und �i cinen ganz neuen

»» Wohnplaß have �uchenwollen; und wie Cali-

» gula, mwelchev,dey Ce�chichtezufolze, dffentlih gez

/

5» �tand,er wolle weder Für�tno< Várger mehr �eyn»

» der den ganzen Senat zu tódten im Sinn hatte,

»„ Und dem Römi�chen Volke einen einzigen Hals

»„wün�<hte,um es mit einem Streiche umbringen zu

»» fônnen, Wenn ein König �oetwas im Sinne hakt-
und au< wirkli Hand an das Werk legt; �ogiebt

5» er den ganzen Vor�ahzzu regieren auf , und verliert

5 �ein Recht auf die Unterthanen gänzlih, wie ein

9» Herr auf �einen Sklaven , den er ganz verläßtund

»» von �i �ióßt. (Ein würdiges.Gleichniß!) Dec

andre Fall i�t: wenn \i< der König in eines andecn

» Schuß begiebt, und ein Neich, das ex von �einen

„» Vorfahxen und vom Volke!!! frey empfangen hat,

„an eine fremde Herr�chaftveräußertu. #, w.
“

Man

�iehthieraus, daß Barkley Lu�t hat, no< weiter

zu gehen, als ‘man glauben �ollte, Aber er �cheint

auH hier nux einen andern ausge�chriebenzu haben.
Denn- in andern Stellen lautet �einSpruch ganz an-

ders; und damit man au aus dic�em nicht alzu

viel �chließen�oll,�eßter an einem andern Orte, wo

er zur Ertrxagung alles unverdienten : Jammers und

Elendes das Volk aufgemuntert hat, endlich hinzu :

fi intoler'abilis tyrannus e�t, reli�tere

eum reverentia (mit Kompliwenten!) pote�t,

Wie man es aber anzufangenhabe, daßman einen,
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�iezugeben, es �eyzwar ein Recht zum, Wider-

�tandeda, aber es fkórneder Fall nie eintreten,

wo das Recht angewandt werden könne, und

wenn er au< vorkämez �odürfe man es doh

nicht ausúben, und wennmanes ausübte ; �o

thâteman doch unre<t. O, der elenden Sophie

�tereyen!Dalobe i< mir doch lieber den wahs

ren Machiavel, und den mit ihm in Ane

�ehungdie�esPrincips völlig glei denkenden

Spinoza, die ohne Sham und Scheu, mit

wahrer Con�equenz,den Unterthanen alles und

jedes Recht gegen den Souverain ab�prechen.

Denn da wi��endoch die Unterthanen woran �ie

�ind,wenn ihnen das Me��erunverdient an die

Kehle ge�eßtwird : nmlich entweder mit Uns

©

vet �ichzu wehren, oder mit Machiavelli�ti�<er
Tugend �ichzu unterwerfen. Gelingt ihnen der

Wider�tandniht ; �ohaben �ie�ihnach die�em

Sy�temwenig�tensniht úber Unrecht zu beklas

gen, wenn �iefür ihren Ungehor�ambe�traft

werden. Aber un�re�anften,gütigenMachiae

der uns erwürgenwill, al�ovon \i< �toße,daß er

nicht blaue Flee erhalte, und un�ern Wider�tand

gar nicht fühle, die�eTheorie i�tHerr Barkley {uUl:

dig geblieben,
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vels wollen �i<das An�ehender Men�chlichkeit,
oder gar der Grosmuth geben ; �iewollen doc

"

êtwas thun, in der That aber thun �igar nichts;
oder ver�hlimmerndie Sache dur< ihrè Unbez

�timmtheitno< mehr. Denn ihr mögtdem Volke

uoch �ooft, und noc �olange vorprédigen, es

mü��e�ichgeduldig den Hals ab�hneidenila��en,

wenn es Caligula befiehlt; es wird doch �eis

ne Fäu�tebrauchen, wenn er Hand anlege. Nun

gebt ihr ihm aber etwas und �agtihr könnt

euh wehren, wenn es die höch�teNoth erfordert.
- Die Be�timmungder Fälle aber, wo die�ehöch�te

Noth eintritt, al�odas, was ihr vornâmlichhärtet
be�timmen�ollen,überlaßt ihr größtentheils der

Aaslegung des Volks �eib�,oder der Willkühr
der Richterund Souveraine. Aber dasi�t nicht

ehrlih gehandelt, Jhr könnt dadurch die Un-

terthanen zu ungere<htemWider�taude und den

Souverain zu ungere<hten Befehlen verleiten.

Hierdurch i�tal�odas Staats - Recht einer Zwey-

deutigkeit unterworfen, worna<h man jeden Res

bellen na< Gutdünkenund nah Um�iändenver-

dammen und los�prehenkann, - Denn ohne

Noth wird gewiß niemand rebelliren. I�tnun

der Empörer glú>lich; �ofällt das Urtheil ge-
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meiniali<h dahin aus, daß er im Falle dèr höchs

�tenNoth gewe�eni�t, und man kann ihn loben

Und prei�en; i�ter unglü>li<, o i�teé die

höch�teNoth noch niht gewe�en,und der Nes
bell wird nolens volens verdammt.So bleibts

immer bey dem un�innigenSake des Hobbes
und Spinoza, oder bey dem Rechte des Stäâre-

kern: Wer die �tárk�ténFäu�tehat , der i�tder

Souverain von Rechtswegen: wer unten liegt,

i�t“die Canaille! Es würde al�oin der That

dem Staats - Rechte und der Men�chheit�elb�t

ein großerDien�terwie�en,und die Beurtheilung
der Rechtmäßigkeitjeder Revolution, die mit

Empörungverbunden i�t, gar �ehrerleichtert

werden, wenn man auf be�timmte Ge�ebße

bedacht wäre, woraus �ih ein jeder, der �ichges»

gen die Obrigkeit auflehnt, �einUrtheil �elber

�prechenkann, und ih will hier das Meinige
dazu beytragen. *) Al�o

#) Jc weiß �ehrwohl, daß es nie an Vertheidigern der

Volkôêrechtegegen den Souverain gefehlt hat. Ich

tenne das, was in England, Frankreich und Deut�ch-

land darúber ge�chriebeni�t. F< habe die Monar-

chomachos, ih habe Algernon Sidney,

Rou��eau und den, der üver die�enPunkt viels
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2. Das allgemeineGe�esfür die Fälle, wo

es Pflichti�t,dem Willen des Souverains p-0-

fitiven Wider�tandzu lei�ten,heißt: „Jeder

5 Unterthan i�tzum thätigenWider�tandegegen

„den Souverain verpflichtet, wenn er mit Ges

5» walt etwas ausführenwill, welches zu verhin-
“dernder Unterthan verpflichtet i�t,oder úber-

5» haupt, wenn ex ihn zu etwas zwingen will,

5» das �einerPflicht wider�pricht.“ Denn wenn

der Unterthan verpflichtet i�t,eine gewi��eHand-

lung zu verhindern; �ofann der Souverain wes

der“eine Pflicht, no< ein Recht dazu haben,

weil kein Men�cheine Pflicht haben kann, das

�eichtam allergründ�ih�tenund be�timmte�tenge�chrie:

ben hat, idÿ meine Lo >?“ gele�en; unddie’ neue�ten

Sq<hri�ten/über die�eAngelegenheit , �indmir no< we»

niger entgangen, Ob ich nun gleichin.die�enSchrifs

“ten viel Wahres angetroffenhade ; �ohabeih do< in

allen einen oder mehrere von folgenden Mängeln be-

merkt: 1) entweder �ietreiben die Sache zu weit und

vernichten die Souverainität ganz , �tattihr ihre gez

hdrigen Schranken zu be�timmen z oder 2} �ie�indzu

unbe�timmt und gehèn von keinen fe�tenGrund�ägen
aus, und geben daher zu �chiefenFolgerungen Anlaß z

oder 3) �ie�ind unveli�tändig,bleiben zu �eh? im

_Augemeinen�tehen,und geben feine veli�tändigeUeberz

fi<t aller möglichenFälle, z
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zu hindern , wozu -der andre verpflichtetoder bos

rechtigt i�t,*) Es kann al�oder Fall der pflichts

mäßigenGegenwehr niemals da eintreten, wo

der Souverain eine Handlungbegeht, die mit

dem Zwecke des Staats überhaupt�ichals vers

einbarx denken läßt„ �ondernnur da, wo der

Souverain dur< �eineHandlung:Güter wis

derre<htli< anta�tet, d. h.- ohne daß ihn ir-

gendein Staats - Zwe „ odev-ein Staats - Gee

�edazu berechtigt, und welchegegen ungerechte

Angriffe der Bürger zu vertheidigen verpflichtet

i�i, Ein Souverain, welcher etwas zer�tören

wollte, was. die Unterthanen zu vertheidigeg

verpflichtet,�ind, würde in der That dadurch

eine Ge�innungzeigen, welcheniht nur dem

Staats - Zwecke,�onderndem Zweckeder Men�chs-

heit überhauptwider�pricht.Nun wird aber
die Maje�tät nur -alsdann beleidigt, wenn man

s) Wenn feindliche Soldaten gegen einander �treiten,

�o�cheinenbeyde bere<tigt und verpflichtet zu �eyn,

einander in Ausúbung ihrer Nechte und Pflichten Abs

bruch zu thun. Aber der we<�el�eitigeWider�tandentz

�pringtnur aus der Pflicht des Gehox�ams-,den jedex

�einerObrigkeit �chuldigi�t, Dev Soldat i�tin die�em

Falle die Hand des Staats. Von zwey kcriegfährenden

Staaten aber ann nux einer Recht haben,
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ein Recht in ihr verlebt,ohne welches der Zwe>
des Staats gar nicht erreiht werden fann. Aber

das Vermögen, Handlungen zu begehen , -die

niht blos den Zwe> des Staats, �ondern�elb�t
die Rechte der Men�chheitzu verleben zur Ab-

�ichthaben, gehörtgar niht zu der �ouverainen

Macht, �ondernder Wille, dergleichen auszu-

Üben,wider�prichtihr vielmehr; und wenn daher
der�elbendur< Gewalt gehindertwird ; �omuß

ein vernünftigerSouverain die�esvielmehr loben,

und einen �ol<henWider�tandmit jedermann als

eine hôch�tverdien�tliheThat prei�en.Jm entges

genge�eßlztenFallewürde er offenbar�eineMacht
gegen den Zweck des Staats anwenden wollen.

Es können aber überhaupt zwey Fälle ges

dacht werden, wo der Wider�tandgegen den

Souverain pflicht - und re<htmäßigi�t:er �tli <,
wenn er in einzelnen Per�onen�olcheGüter ver-

let, welche �iebey widerre<tli<en Angriffen

zu vertheidigen verpflichtet �ind, und zweys

tens, wenn er in allen und jedem �einerUnters

thanen einen Zwe> verleßt, welchen fie zu vers

theidigen alle verpflichtet �ind. Das er�terege-

�chieht,wenn der Souverain unmittelbar die
ünveräußerlihen Rechte eines oder melhs
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xerer �einerUnterthanenwiderre<tli< angreift ;

das zweyte, wenn er �olcheöffentlicheAn�talten

trifft, die dem Zweckedes Staats geradezu wis

der�prechen.Jm er�ternFalle �indeben nicht alle

Unterthanen verpflichtet, �ichdes einen oder der

wenigen anzunehmen; �iekönnen den Souves

rain als eine Privat - Per�onbetrachten, und

�ichdabey beruhigen, daß man im Staate man-

ches nicht verhindern kann, was Unrecht i�t,ob

man es gleich deshalb nicht billiget. Aber die

Privat - Per�onen,welche auf die�eArt von dem

Souverainbeleidigt werden, behalten denno<

eine Pflicht, �ichmit Gewalt gegen ihn, �ogut

�iekónnen, zu vertheidigen. Jm leßtern Falle

aber �ollen:alle: Unterthanen aus-Pflicht für eis

nen Mann �tehen,und �chlechterdingsnicht leis

den, daß der Souverain den Zie des Staats

durch die Ge�etze�elb�tauch nur in einem einzigen

ihrer Mitbürger, noch weniger aber in einem gro-

ßenTheile der�elben, oder gar in allen verleße.
-

Nach die�enBetrachtungen werden �ichal�o

folgende zwey be�timmteRegeln für die pflichts

máßigeWider�ebungder Unterthanengegen ihe

ren Souverain angeben la��en:
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a) » Wenn der Souverain unmittelbar und

ohne vorhandenes Staáts - Ge�et,al�o wider-

retli< die unveräußerlichezRechte eines eins

zelnen Unterthanenverleßtz �oi�tder, welcher

auf eine �ol<hege�e6widrigeWei�eangegriffen

wird, verpflichtet, mit aller �einerKraft Wis

der�tandzu lei�ten.
* Denn unveräußerliche

Rechte find �olche,ohne welche der Men�chgar

niht �eineBe�timmungerreichen kann. Wenn

“nunderen Objekte niht �elb�tnah einem �ittlis

“chenGe�eße(z. E. nach eiñem Strafge�etzefür

_ Hegangene Verbrechen) zer�iöretwerden mü��en;

�oi�tes Pflicht, �iegegen jede Macht, in�ons

derheit aber gegen jeden unfittlichen Angriff in

Schuß zu nehmen. Déènn man würde �on�t

wollen, dáß der �ittlihgute Wille (die Möge

lichkeit der �ittlihenWirk�amkeitin dem Mens

�chenzu erhalten) dem un�ittlihen(die�eMög?

lichkeit, ohne einen �ittlihenGrund, al�ovöl

Tig “widerre<tli< zu zer�tören) untergeordnet

wre, wel<es aller morali�chenOrdnung widers

�pricht.Einige Bey�pielewerden die Anwen-

dung die�erRegel �ogleichklar machen.

Man �ee: ein Für�twollte ein Weib, die

ihm unterthan i�t(wie etwa eine Prinzeßit,die
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Schneiders) nothzüchtigen; �ievertheidigt ihre
Ehre mit Gewalt; ‘er fährt fort, �iezu zwins

gen ; �iegeräthin Verzweiflung, ergreift, weil

�ie�ichnicht weiterhelfen kann, einen Dolch und

er�tichtihren Verfolger. Glaubt ihr , daß dies

�esWeib anders gerichtet werden kann , als

wenn �ieunter gleichenUm�tändeneinen Hirten

er�tochenhätte? Nach meinen Grund�äßen

niht! Glaubt ihr, daß durch einen �olchen
Wider�tanddie Maje�tätverlekt �ey?daß das

Wohl des Staats dabeyleidè, wenn alle Sous

veraine in der Welt und alle Unterthanen zus

glei wi��en,daß ihre Weiber- verpflichtet�ind,

ihre Ehre gegen jeden, wer er auch �ey,bis

aufs Blut zu vertheidigen? Wenn ihr nicht
Heucheleytreibt; �oredet! Seßker ferner z: eis

nem Nero wandele die Lu�tan, zu ver�uchen,
ob er wöhl mit �einemBarbierme��er�einenMis

“ni�ter,den er eben bey �i<hat, mit einem

Schnitt den Hals ab�chneidenkönne,und zus

gleichden p�ychologi�chenVer�uchzu machen,wie

�ichein Men�chbey dergleichen Anträgenwohl

benehmen werde.“ Er macht ihm �einenEnt�chluß
bekannt, und befiehltihm,�einenHals darzurei-



48 z

ws

hen. Mas meint ihr nun?" Wollt ihr auh hier
noch, wie jener Ritter bey dem Tacitus, �agen:

Subditis ob�equiigloria relicta e�t?oder die

unvernúnftigeund dumme Sentenz des Seneka

gebrauchen: Indigna digna habenda �unt quae

rex facit? Könnt ihr den Mann noch achten,

wenn er nit �eineKräfte gegen das Mon�trum

ver�ucht, es bindet und �olange prúgelt, bis es
“

zur Vernunfe kêömmt? Wird des Reichs Wohls
Fahrt dabey leiden, wenn jeder, dem der König

�ansrime et �ans rai�on die Kehle ab�chneiden

will, �i<ihmthätlih zu wider�etzen,das Recht
Und die Pflicht hat? Kann wohl weiter etwas
daraus fließen, als das Núbliche, daß die Tys
rannen dergleihen Grau�amkeiten nicht mehr
wollen werden, �obald�ie�elb�tfür �ihetwas von

Nechtswegen davon zu fürchtenhaben? Die

RNechtslehrer haben auch von jeher, wenig�tensin

der Praxis, ín dem Subjekte, in welchem die

Souverainitát i�,die Handlungen,welche er als

Souverain begeht, von denen unter�chieden,welchè

‘er als Privat - Per�onthut. Wenn eine Maitre��e

�i<mit dem Für�ten, der �ieliebt, zankt, ihn

{impft und ihm zuleßt gar eine Ohrfeige giebt;

�okann kein Gericht �ieals eine Maje�táts-Vers

————
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vrécherinverdammen, Es waren bloßéPrivate
Händel, die �ieentzweitenz�ie {lug ihn als

einen untreuen Geliebten, nicht als König.
Wer al�oeinen König angreift, greiftdeshalb
nicht die Maje�tätan. Die�erUnter�chiedmuß

bey allen Angriffen auf die Per�oneines Sou-

verains unter�chiedenwerden, und i�tauch vor

jeher von ver�tändigenJu�tib-Beamten unters

�chiedenworden. Wenn ein Komplot im Staate

ge�chmiedetwird, däs zur Ab�ichthat, den'Füre

�tengefangen zu nehmen oder zu töôdten , die �ous

veraineGewalt zu zer�tören,Anarchie einzus-

führen, um unter ihrem Schirme zu plúndernz

�oift dabey ein wahres Maje�täts- Verbrechen

die Ab�icht.Wenn aber ein General dèn König

er�chießt,weil er ihn cinen feigen Hundsvott

ge�chimpfthat, �o i� die�erzwar ein wahrer

Mörder und verdient die ge�e6licheStrafe, aber

er i�fein Maje�täts- Verbrecher. Denn �eine

Ab�ichtwar gar nicht, die Maje�tärzu zer�törenz

er will es nicht hindern, daßdie�eauf �einennächs

�tenVerwandten übergehe,er will niht die Vere

fa��ung
des Reichs umkehren ;* �onderh er ‘hat

�ichnur wegen einer

as taieineunges

rechteArt gerächt,-

D
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Wenn man die�enan �ich�ehrrichtigen Uns

ter�chiedweiter verfolgt ; �owird man bald �es

hen, daß in den oben angeführtenBey�pielen,

der König gar nicht als Souverain, �ondern

wirkli<h als Privat - Per�onzu betrachten i�t.

Denn wenn auch gleichdie�eroder jener Men�ch

oder Unmen�ch,Nero, Caligula , Heliogabas

lus u. �.w. �tirbt,und wenn es auch allgemein

zur Pflicht gemacht wird, daß jeder, dem die�e

auf eine offenbar ungerechte Art ohne Urtheil

und Recht das Leben nehmen wollen, �ich�einer

Haut wehren �olle; �owird doch hiermit das

Reich und der Staat nicht im gering�tengèfähr-
det. Denn alle Ge�etzedauern fort, es wird

blos die Per�ondes Souverains verändert.Der

Staat hat blos zu unter�uchen, ob der, welcher

�ichnothgedrungen �ahe,Gewalt gegen die Per-

�ondes Regenten zu brauchen, �ichwirkli<h-im

Falle der “Nothbefand oder niht. J� das er-

�iere,�omuß er ihn los�prechen; i�tdas leßtere,

�overdient er nah Proportion �einesLeíicht�inns,

�einer-Unbe�onnenheitoder �einerBosheit ge-

�eblihe Strafe. Hieraus fann �owenig Uns

�icherheitfür die Per�ondes Für�tenent�prins

gen, als daraus fúr die Per�ondes gemeinen



Sf

Taglöhnersent�téht,daß der, welcher ihn er--
‘

mordet, blos geföpft, und niht noch obendreitt

mit glühendenZangen gezwit wird. Aber

Sicherheit, ‘um Ungerechtigkeiten jeder Art zu-

begehen, wird doch der Für�t,der die Gerechs

tigkeit’in ERE 2 arb BREverlangen

wollen ?

b) „Wenn derSeubercinetivas zum allge-

tneinen Willen, d. i. zum Ge�eßemachen will, was

dem Sraats-Zwe>keganz offenbar wider�pricht,das

�ichal�ogar nicht mit dem Staats-Zweke als verz

einbar denken läßt; �ohat jeder Unterthan eine

Pflicht, nicht nur, �oweit er zur Ausführungdies

�esWillens gebraucht werden �oll,den Gehors

�amzu verweigern, welches {on oben erwie�en

i�t, �ondern�ichau< na< Maaßgabe der Stelle
und des Amts, welches er im Staate bekleidet,
allen denen mit Gewalt zu wider�eßen,welche

einen dem Zweeke des Staats gänzlichwiders

�prechendenWillen ausführenwollen.“ Denn

jeder Men�chhat {on an �ihim außerbürgets

lichen Zu�tandedie Pflicht, den Zweck des Staats

oder die Sicherheit derRechte anderer zu wollen.

Er tritt nur in den Staat und i�tverp�lichtet,

in den�elbenzu treten, weil er das einzigeMito

D 2
:
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tel i�t, jenen Zwe>k zu erreichen, Die volls

kommne Verbindlichkeit, welche er

-

al�oim

Staate übernimmt,i�t,ihm�eineKräfte, in �oweit

es zur Erreichung des Staats: Zwe>s nöthig

i�t,zu überla��en, Jeder, der nun ein Amt

im Staate übernimmt, macht �ih verbinds

lih, auf eine be�ondereArt einen be�ondern

Staats: Zweck, der aber doch dem allgemeinen

nie wider�pre<hen,�ondernnur ein Mittel zu

dem�elben�eynkann, auszuführen: Da nun jes

dermann, der eine Pflicht ausúben �oll, do<

immer beurtheilen muß, ob auch ein Zwe, der

ihm vorge�chriebenwird, für ihn als Pflicht ges

dacht werdenkönne; �o kann der Men�chune

möglicheine Pflicht haben, das zu thun, wovon

er offenbar ein�ieht,daß es dem, was er �i<

als das Objekt�einerPflicht denkt, nämlichdem

Zweck eines Staats überhauptwider�priht.Er

hat al�oeine Pflicht, nicht zu gehoren , wenn

ihm etwas die�er Art zu thun befohlen wird.

Zugleich aber hat jedermann eine Verbindlich

keit , �owie es �eineKräfte und be�ondernVer-

hältni��ebe�timmenund zula��en,alles zu vers

hindern, was dem Zwecke eines Staats überhaupt

wider�pricht,Die�eFunktionhat jedo< der Sou-
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verain insbe�ondereübernommen. Wenn nun

aber der Wille de��elbén,entweder weil er miße

ver�tandenwird, oder weil es ihm �elb�tein

Era�ti�t,den Zwe>-des Staats �elb�tvernkc-

tet; �omuß jeder Unterthan �elb�tverp�lichtet

�eyn,die�esHindernißwegzu�chaffen, �ogut als
es gehen will, und wenn es niht anders ge�che-

hen kann, das Subjekt, in welchem ein �olcher

bö�erWille �ichfindet , der Souverainität zu be-

xauben und �ieeinem andern entweder nah �chon

vorhandnen Ge�eßen(der Erbfolge oder der Wahl

u. ww.) oder wénn die�enicht: da �ind,nach ei-

ner Art und Wei�e, die er�tdur< gemein�{<aft-

liche Berath�chlagungausgemaht werden muß,

zu übertragen.

Wenn alle Men�chendie�esGe�ebtreulich
beobachteten,wenn nur die Hälfte, ja nur der

Drittheil eines. Staats, �tetsgutenWillen und

Muth genughätten,ihre P�licht/in Ak�ehuñg

die�esPunkszu befolgenz �owürde nie“ein \o

grau�amesund mörderi�chesVerfahren gegen die

Unterthanen �tattfinden können, wovon wir �o.

viele Bey�pielein der Ge�chichtefinden. Wenn

der Souverdin , weiß,daß keiner �ichfindet, der

�einenungerechten Willen ausführt; �owird er
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‘gar nicht auf ungere<te Unternehmungenden-
fen, und wenn die, welche ihn ausführen wol;

len, wi��en,�ie�indenallenthalbenWider�tand;

�owerden �ie�ih�eltenzu einem �omißlichenGes

{äft brauchen la��en.Jede Nation, die no<

‘nicht ganz ge�unkenwar, hat auch von jeher die

Stärke ihres Unwillens über ungere<hte Hand-

lungen ihren Regenten empfinden la��en,und

�h dadur< den allgemeinen Beyfall der Nachs

welt erworben, Nur ein �flavi�cherPer�er
fonnte es fúr ein Glück halten , der Liebling eis

nes Sultans zu �eyn,de��enZimmer er nie ver-

ließ,ohnean �i zu ver�uchen, ob �ichauch �ein

Kopf noh auf

-

�einen Schultern befände *),
Edle Nationen denken ganz anders,

-

Selb�tdie

Verderbte�tenunter einem freyen Volke wagen

es niht, ihre Dien�teder Tyranney geradezu

zu leihen.
Man erinnere �i<nur an die allgemeine

Verachtung , welche der berüchtigteengli�cheKös

nig Johann erfuhr, als ex den gefangenen

+) Die�es Pex�ers, in dem die täglichenGrau�amkeiten

�einesHerrn die�enSkteyticièmus hervorgebracht hatten,
erwähnt Gibbon in the Hi�t. of the decline

and fall of the Boman empire, Ba�.T,T. 106,
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Prinz Arthur eigenhändigermordete, obgleich

die�eThat, weil er �i<do< verdächtiggemacht

hatte, daß er nach der Krone�trebte, vielleicht

noch ent�chuldigtwerden könnte, Die�enPrinz

hatte der König bey Mirabeau gefangen ge-

nommen , und ließ ihn auf dem Schlo��eFalai�e

in �chrenger Verwahrung halten. Als es ihm

nun aber nicht gelingen wollte, den Arthur dur<

einen förmlihen Prozeß aus der Welt zu �hafs

fen; �o�uchteer ihn endlich, da er �oviel für

�eineKrone von �einemLeben fürchtete, heim»

lih aus dem Wege zu räumen. Johann trug

zuer�teinem von �einengetreuen Dienern, Wil-

helm de la Bray, die�esungerechteGe�chäft

auf, der aber das Amt eines Scharfrichters,

�einemHerrn zu Gefallen, niht übernehmen

wollte. Nachherfand der König einen Meuchel-

_mórder,den aber der Befehlshaber im Schlo��e

Hubert le Bourg, an der Ausübung vere

hinderte. Die�er ver�icherteden König, er

wolle �einenGefangenen heimli<haus dem Wege

ráumen , ließ einige Zeit herna< aus�prengen,

Arthur �eyge�torben,und ihm ein öffentliches

Leichenbegängniß-halten. Allein �einTod vers

ur�achteeine großeGährungin Bretagne \o-
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wohl, als in Johannes franzö�i�chenProvinzen,
und der König verlohr bey allen �einenUnters

thanen Vertrauen und Achtung, weil jedermann
ihn als die Ur�achede��elbenan�ahe.Bey die�em

allgemeinen Mißvergnügen, das ganz Breta@ne

und alle Freunde Arthurs in Guyenne, Anjou
und Poitou gegen den Urheber �einesTodes bes

wafnete, fand Hubert le Bourg es für gut, dem

allgemeinen Gerüchte, das er �elb�tveranlaßt

hatte, zu wider�prechen,und ver�icherte,daß

der Prinz bey ihm in Verwahrung und no< äm

Leben wäre. Allein Johannes Rach�uchtwar

dadur< nicht befriedigt; voller Unruhe, daß

�einFeind noch lebte, ließ er ihn nah Nouen

bringen. Hier ermordete er �einenBruder�oßn
mit eigner Hand, und ließ den todten Körper,
mit Steinen zum Unter�inkenbe�<hwert, in die

Seine werfen. Die Nachricht von dem gewi�s.

�en-Todedes Herzogs von Bretragne, und die

Grau�amkeit, daß der König ihn mit eignen

Händenermordet habe , �eztder Ge�chicht�chreis

ber, aus dem die�esentlehnt i�t©, hinzu,

�türzteJohannes wankende Herr�chaftin �einen

#) Herr Syprongel in �einor Ge�chichte von Großbritta;

nien und Icland , 1, Th, S, 484
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franzö�i�chenLändern völligzu Boden. YJeders

mann, Hohe und Niedrige, verab�cheuetenihn
‘als einen blutdúr�tigenTyrannen, 'und erwar-

tèten den Zeitpunkt. mit Sehn�ucht, der �ievon

die�emJoche befreyete.
“

Die Ermordung Ate

thurs erregteeinenailgemeinenAuf�tandin den

engli�chenProvinzen,u. fw. Man weiß,

daß die Könige dèr damaligen Zeiten,die�enAufs

xuhr gegen Johann nicht nur allgemein dbilligten,

�onderndaß�ie�ichauch �elb�trü�teten, eine �ol-

e Uebelthat zu �tráfen. “Nun war aber Arthur

niht blos Johannes Unterthan, er war �ogar

�einKriegsgefangener, mit dem, wenn man eis

nigen Lehren des Naturrechts glauben wollte,

der Sieger von Nèéchtswegen“anfangen kann,

“was ex will. Er mußteja woßl, wenn die �ou-

veraine Gewalt ein unbedingtes äußeres Necht
giebt, ihntôdten zu la��en,oder ihn �elb�tzu

tódten, ein uneinge�{ränktesäußeresRecht ha-

ben. Aber kein Ve�chicht�chreiber, kein einziger

Men�chvon morali�<enEmpfindungen will uns

�ernMachiavellenbey�timmen, und ihm zu die-

�em Morde ein Re<t eintäumen. Selb�t die

Könige, deren Sache �iedo< führen , �timmen

ihnen niht einmal bey; �iebilligenes, wenn
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die Unterthanen eilen-, den Tyrannen zu be�tra-

fen, und lei�tenihnen �ogarBey�tand!
:

Was kann aber au< das Wohl des Reichs
dabey leiden, wenn ein offenbar ungerechter
Wille nichts im Staate ausrihten kann? Aber,

hôre i< Hier einige rufen: Wird denn nicht jeder
das, was ihm wehe thut, für ungerecht hals
ten? Jh antworte,daß er niht na< der

Rechtsregel handelt, welche i< ihm vorge�chrie-

ben habe, wenn er �i<dur< �einbloßes Pri-

vat- Urtheilzu ungerechten Schritten“verleiten

läßt: Wenn dié Regel als Princip angenommen

wird, daß man �ihnur de��enannehmen mü��e,
dem offenbar und gewiß Unrecht ge�chieht, daß

man nur gegen off enbar ungere<te Angriffe
auf Men�chenrehteGewalt gebrauchen�olle;

�owird das leiden�chaftlicheUrtheil eines oder

weniger keinen Beyfall erlangen. Der Staat

wird immer Kraft genug haben, unruhigen

Köpfen Einhalt zu thunz und Unterthanen,
welche von dem Grund�atzegeleitetwerden, daß

es Pflicht �ey,der Obrigkeit in allen Stúcken

zu gehorchen, welche mit dem Zwekeeiner Res
gierung möglicherWei�ebe�tehenkönnen, wers

den weit weniger geneigt �eyn,�ichan Tumuls
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kuatiten. zu �chliefen,als �ole, welhe, wie

„Jebt gewöhnlichder Fall i�t, ihre Rechte zwar

fühlen, aber doh feinen deutlichen Begri��da?

von haben, und daher nach einer �ehrnatür-

lichen Neigung �ichlieber mehr, als weniger
anmaßen, die immer die Regierung in dem Vers

“dachtehaben, als ob �ieihnen mit allen Fleiß

und aus Li�tihre Rechte verhele, und �iedaher

für ihren gewi��enFeind halten, der �ienur un-

terjochen und zu �einenPrivat -Zwe>en benußen

will; eine Meinung, die fúr einen wohldenkens

den Für�tenäußer�tkränkend �eynmuß!

Um die lezte Regel der  Pflichtmäßigkeit

der Wider�ezungder Unterthanen gegen:ih-

¡xen Souverain in dex Anwendung noh ges

nauer zu be�timmenz“ �okann man hierbey fol-

gende Fálle unter�cheiden,die �ámmtlicheine

‘ver�chiedneBeurtheilung erfordern, 1) der

Souverain
‘ kann în einzelnen Per�onen aus

Leiden�chaftund aus Bosheit, aber doh unter

dem Scheine eines Ge�eßesden Zwe>- des
Staats vernichten; aber es ge�chiehtnicht oft,
vielleicht nur aus Uebereilung , in der Hiße der

Leiden�chaftu. #, w.; 2) es kann ein �olchesges

�elzwidrigesund ungerechtes Verfahren, woe

X
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dur< deë Zwe>des Staats in mehrern Per�os

nen, Ständen oder Gemeinden vernichtet wird,

Häufigvorkommen und dem Negenten zur Ges

wohnheit geworden �eyn; 3) es kann �ichder

Eigenwille des Souverains in außerordentlich

vielen zwewidrigen und den Staatszwe> vers

eitelnden Verordnungenund Ge�eßenzeigen, �o

daß auf einen �{le<thinbö�enWillen, das

Neich zu verderben und den Zwe des Staats

úberhaupt zu zerrütten , furz, auf eine völlige

Untauglichkeitder Per�ondes Souverains zu

dem Zwecke, den er ausführen �oll,ge�chlo��en
werden fann. Von die�endrey ien mdwir jeden insbe�ondereerwägen. ts

Was den er�tern_anbetri��t:E muß mat
bedenken, daß jeder Men�chdeêwegenin den

Staat tritt, um �eineRechtegegen Ungerechs

tigkeiten zu {ßen , und daß der Regent dem

Zwecke des Staats in einer einzelnen Per�on

allemal wider�prehendhandelt, wenn er, �tatt

ihre Rechte zu vertheidigen, die�elben�elb�tans

grei�tund �iewiderrechtlih verlest. Wenn nun

ein einzelnerdur< die Gewalt des Staats den

Zweekin �ih vernichten �ieht, um de��entwil-
lea er allein cinen Staat wollen fkagn, und
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wenn durch die öffentli<eGewalt �olheGüter

in igm widerrechtlich angeta�tetwerden, welche

zu vertheidigen er verpflichtet i�t; �oi�ter auch

verpflichtet , �icheinem �olchenVerfahren, �oviel

er Fann, zu wider�eßen. Da aber der Ver-

�uch“einer Privat - Per�onþ die Gewalt eines tys
ranni�chenNegenten zu überwinden,gemeinigo
lich viel zu {wach i�, und die Pflichtnicht ets

was Unmöglichesgebietenkann ; �omuß�idies
�elbefreylih mehrentheils den Händen-des Ty-

rannen überla��enz�owie ein Men�ch,der uns

ter eine Räuberbande fällt, am be�tenthut,
wenn er �ie,�ogut als möglich,zu be�änftigen

�ucht,Dabey i�t er aber dochverpflichtet, �eine

Un�chuld�tandhaftzu behaupten, das Verfahren

gegen ihn für ungere<t und tyranni�chzu erkläs

ren , allen Mittelsper�onender Tyranney �eine

Verachtung zu erkennen zu geben, und mit eis

ner Fa��ung.und Standhaftigkeit, die eine ges

wöhnlicheFolge des Bewußt�eynsder Un�chuld

“und der Tugend i�t, �einUnglúe®,wie jedes

andere, das ‘phyfi�cheUr�achenihm zuführen,

zu ertragen. Er muß �ichdur< Worte wehren,

wenn er durch Thaten zu {wa< i�t;er muß

das Unrechtvor Augen legen , und es dem Urs
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theile�einerMitbürgerüberla��en,‘ob �ees füL

Pflicht halten, ihn �riftli< oder thätli< in

Schuß zu nehmen. Denndie Pflichtverbindet
uns nur, das zu thun, was un�reKräfte ver-

�tatten; aber wenn wir auh un�erRecht nicht

nit Gewalt vertheidigen können: �obleibt es

dennoch Recht, wenn es einmal Recht i�t,Einer
�olcheneinzelnen Per�on,welche dur die Hand

des Regenten Unrecht leidet, beyzu�tehen, köns

nen alle’ Unterthänen niht verpflichtet�eyn.

Denn 1) i� es unmöglich,daß alle mit Gewiß- -

heit wi��enkönnen,daß der Per�onUnrecht
ge�chehen;2) habendie einzelnen Untertha-
nen gar niht die Verbindlichkeit, darüber zu

wachen, daß in dem Staate keine einzige

Ungerechtigkeitausgeubt werde. Dagegenaber

haben allerdings 1) diejenigen Per�onen,welche

dur< Verwand�chaft,Freund�chaft,Amt oder“

atdre nahe Verhältni��emit dem Schlachtopfer

dèr Tyraùûneyverknüpft�ind, eine Pflicht, die

Ungerechtigkeit aufzude>en , �ichdarüber óffents
lih zu be�chweren,innere und äußereGerichts-

hófeüber das Verfahren �prechenzu lá��en,und

alles, was die Pflicht ver�tattet,zu thuri, um

den Unglúülichenaus den Händender Tyrans-
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ney zu befreyén.Wenn Tyrannen allemal ders

gleihen Wider�tandgewiß erwarten, und folge

lich ihre Tyranney an einem nie anders ausúben

könnten, als zugleichviele audre tait zu opfern,
auf welche ihre Leiden�chaftniht unmittelbar

gerichtetwar ; �owúrdèn �iedas tyranni�cheVers

fahren gänzlichein�tellenmü��en, weil die neuen

Opfer ihnen wieder neue Unruhen zuzögen,und

�oimmer fort ; 2) diejenigen Per�onenund Col-

legia, denen die Verwaltung der öffentlichen

Gerechtigkeit aufgetragen i�t,haben eine Pflicht,

gegen die ungere<hten Schritte des Regenten
etn�iliheVor�tellungenzu thun, ihre Einwillie

gung in das ungerechte An�innêndes Tyrannen

gegen eine einzelne Per�onnicht nur zu verweis

gèrn, �ondernauch �i<nie be�timmenzu la��en,

einem ungere<ten Verfahren den Schein der Ges

‘rechtigkeitzu verleihen. Unterde��enkönnen eins

zelne, weniger ungerechte That�achennoch keis

nen Grund abgeben, gegen den Souverain Auf#
�tandzu erregen. Denn allen Mißbrauch der

öffentlichenGewalt zu verhüten, i�tunmöglich.

Man muß immer der men�chlichenSchwachheit

Etwas verzeihen. GehdrigeWach�amkeitund
|

Trenne der Landes: Collegien, und muthvolleEnts
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gegen�tellungen.allerFreunde undVerwandten
gegen ein tyranni�chesVerfahren, das an einem
Unglülichenverübt worden i�, reichen�chon

hin, das Temperamenteines-nicht ganz bösartis

gen. Regentenzu zähmen. s

„Um die: Anwendung des vorhergehenden
LARE auf einen be�oudernFall zu: zeis

gen ; �o�chemanz ein Regent-gábe�einerWache

Befehl, auf eine völlig un�chuldigePer�on,etwa
weil �ieden Hut_„nicht.vor-ihmabnimmt, zu;

hießen, oder er la��eeinen. Officier „weil. ex

�einem._\{hdsu�tenJagdhunde, der „ihn

-

beißen

wollen, eiu Bein zer�chlagen,auf. dieFe�tung:
feen. Jh �eßevoraus, daß die�eThat�achencues und ganz allgemein „als wahrerfanne
�ind.Denn wenn Regenten durch Advokaten. und-

Richter ihren Ungerechtigkeiten einen. Schein

der Gerechtigkeit zu: geben �uchenz fo ge�tehen.�ie."

eben dadur< meine Behauptung. ein, daß,wen -

“e Unrechtallgemein anerkannt .wáre,die Bes

leidigtenein Recht zur. Genugthuung hâtten.
Al�owenn die erwähntenFälle evident findz.
was: i�tnachun�rerRegel zu. thug? Die Ants

wort �t,wie mich dúnkt, leicht. „Da.in einem

| StaatejederMen�chnur nacheinemGe�ebeges
:

�iraft
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raft’ werdènkann, und \s lange als mögli

vorauszu�eßeni�t, daß der Souverain die�es

will; \�ohaben die Verwandten des“ Er�cho��enen

eine Pflicht , der Polizey anzuzeigen, daß ein

Men�chvon einemSoldaten er�cho��enwordet,
wenn �ie es niht von �elb�tbemerkt; die�emuß
Requi�itions-Schreiben an das Regiment er-

gehen la��en,den Soldaten als einen Mörderzu

arretiren und Jnqui�itionanzu�tellen.Sagt der

Soldat aus, daß es ihm von dem Regenten befohs
len worden ;°�oergehet ein Schreiben an den�els

ben, wie die Nichter geneigt �eyn,ein �oles

Vorgeben für Verleumdung zu halten, indem Jh-
_re Maje�tátunmöglich�oetivas Jllegales befehs

len würden, u... w. Hier magnun der Sou-

veran entweder geradezu ge�tehenund auf �eine

Gewalt ‘pochen, oder er mag ohne weiteres zu

antworten,„ den Kerl loßzula��enbefehlen, weil

er es ihm allerdings befohlen, oder er mag �on�t
einen Ausweg ergreifen; #�owird doh dabey
entweder �eineUebelthat flar und offenbar wers

den,oder er wird, um �iezu verdeŒen,den Sol-

datenim Stiche laï�en. Jm er�ternFalle haben
nun zwar die Richter kein Recht, úber den Sous

vexain ein Urtheil zu fällen,weil das, da �ieein
: E
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Staats - Amt verwalten, von ihmabhängen,und

fúr den Souverain die búrgerlihenpo�itivenGe-

�ee nicht Zwangsge�eßze�eynkönnen, weil-er

in die�emFalle �ich�elb�tzwingen mú�te, wels

<es ungereimt. i�t.-Aber- wena die Verwandten

laut \<{reyen ,- daß ihr Sohn: oder Bruder von

dem: König-ermordet worden �eyz- �okann. doch

auch

-

kein Gerichtsÿof. die�eals Maje�táts-

Schänder, oder au<'nur als gemeine Verläum-

der verdammen. Der Regent wird al�o,wenn

“

er niht durch be��ereGerechtigkeit und Güte alle

dabey intere��irtePer�onenwieder aué�öhnt,„ims

mer zu neuenUngerechtigkeiten{reiten mü��en,
und zulelzt gewiß. wenn die Unterthanen „�elb�t

nicht eben �o�{le<tge�innet�ind,als er, �einer

gere<htenStrafe niht entrinnen. Der andre

Fall láßt�icheben �obeurtheilen. Jeder Unters

than fann verlangen, daß er nach einer -Set-

tenz verurtheilt und be�traftwerde; und wenn

die�esnicht ge�chieht,�oi�tder Verdacht „ daß

der Souvergin aus Leiden�chafthandele , nit

zu vertilgen. Denn- kein Men�chi�tfür einen
Verbrecher zu halten, �o-lange ihm nicht�ein

Verbrechen bewie�en:i�t.
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Ebeit \o offènbarwird- das ungerechteVers

fahren eines Souverains �éyn,*wenn er in eí

ner Sache | wobey �eine"Per�on7 oder auch nur

�cine-Meinutig utimitkeibar" irtevre��irti�t, die

Richték, welche �prechen"�ollen,näch �einemGuts

dünkei“ für die�e‘be�ondernFall auswähler,
wénn er ihnen {on voher �einenWillen bepbrins

gen läßt, utid �iedur<" Drohungen oder ‘Vers

�pre<ungenbewegt , eine ihm gün�tigeSentenz

zu fällen. Hier würde zwar die ge�eblicheForm

außerlih beobachtet, aber ihr 2we&Œi�tdur<

den Souveraîn �elbverkehrt, und in die�em

Falle haben die dabey intere��ixtenPer�onenund

Unterthänenallerdings ein Recht und �ogar‘eine

Pflicht, ein �oles Verfahren an den Tag zu

britigeit Und allgemein bekannt zu machen, au<

álléKräfte aufzubieten, utn ein �oRGAGE
Verfähtenzu vernichten.

;

Man dénke hierbey nur an vi vaud
Ju�tibMord, den Heinrich der Achte an

�eiler:Gemahlin Anna von Bohlen beging.

Hier finden �i</alle erwähnteUm�tände,welche

von Heinrichs ungere<hter Sache und �einerblutz

dür�tigenGe�innungzeugen. Der König wählte

ihre Richter allein aus; die vorgeblichenMit-

E 2
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�<uldigenwurden‘gèquälty “i�teVêrbrechenzu

bekennen; auch das gelang nichteinmal. Einem

der�elbenNorris bot man �ogarBelößnüns

gen an, wenn er ihr ein Verbrechen {uld ges

ben wollte. Allein die�eredle Mann

“

wies ‘dei

Antrag mit Vérachtuúgvon �ich, ‘undver�icherte,

daß er lieber tau�endmalKerben, als eine uns

\<uldige Per�onins Verderben �türzenwollte.

Endlich wurde ihr Urtheil, ohne‘allen Beweis,

daß�iewirklich {uldig �ey,ge�prochènund voll-

zogen. Wenn der König nicht die Feigheit“�ei-

ner Gerichtshöfegékännthätte; wenn er über-

‘zeugtgewe�en“wäre, daßalle ‘einmüthig�ein

‘Verfahren, �obald es ihnenLo gelegtworden

wäre, für unre<t und mörderi�chettlärentbürs

den; wenn �ieihn ni<t �elb�tdurch niederträch-

tiges Nachgeben in �einerleiden�haftlihenMeis

nung von der Schuld �einerGemahlin be�tärkt

hâtten; wenn nur ein einziger Richter Muth

genug gehabt hätte, �i<laut und na<drülih<

der Un�chuldanzunehnieh : glaubt ihr wohl, daß

er �ichzu der That würdeent�chlo��enhaben?
Und ihr, die ihr nur immer na< dem Nüßlichen

“fragt, und von Gerechtigkeitnichts hören wollt,

wenn�ienicht zugleichden Beutel füllt; meint
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ihr, daß-desReichs Wohlfahrtwürde gelitten

haben, wenn die�erJu�tizmorddurh die Wi-

der�ezung_der Parlamentexunterbliebenwä-

re? Aber, ge�ebt„+ die Bodsheithâttedennoch

ge�iegt,und das Schreyen-der Gerechtigkeit
hâtte_nichts„geholfen; -hâtten_die- Unterthanen
mindor Recht gehabt zu �chreyen? und wenn
auch;ein Richter, wegen der alizugroßenBos-.

heit der übrigen,niht einmal denkeu konnte, daß

�einWider�tand-etwas hel�enwerde: mußteer

dennoch.uicht reden, damit er wenig�tens�eine

Händein Un�chuldwa�chenkönnte ?
-

i

Die- Ge�chichtebewei�et_auch flar, was

fúr. einen úbeln Eindru> eigenwillige gewaits
thâtigeUnternehmungen der Negentenvon je-

herauf die Gemüther der Men�chengemachtha-
benz, und daßdie Unterthanen �i<niemals.das

_Necht-habennehmen la��en,dergleichenUnzes-
_pechtigfeitenbey ihren wahren Nahmenzu nene

nen, und „ �obald es zum Bruchekam, �iezur

Rechtfertigung.ihrer gew {t�amenMaaßregeln

gegen die Regentenzu brauchen,und blos der

Tyranney �elbkann es einfallen, einzelnen Un-

terthanen das Recht, �ichgegen ein tyranni�ches
Verfahrenaufzulehnen,wennnur �on�tihkeig:
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nes Rechtam Tage lag, ín der Praxis, �treitig

zumachen" Man erinnere �ichnur dndie-Ges

�chichteder verderbten römi�chenKai�er; die kei-
ne frohe Emp�indung“in der Seele aufkommen

láßt, als da, wo man ließt, daßder Bö�ewicht.
zulebt doch immer: �einengere<ten Lohn em-

pfángt, und wobeyman ni<jts bedauert, - als

daß der, welcher ihm dem�elbengiebt, ein neuer,
vielleicht noc {limmrer Bö�ewichti�t, Wie
übel nahin man" es nicht dem engli�chenKönig

"

Heinrich dem Zweytenp7 -als.er nux

durch einen ‘vielleicht übereilten Ausbruch- von

Hie den Mord eines unruhigenBi�chofsver-

anlaßte, und die That“durch Nichtbe�irafung
der�elbenbilligte! Und wie zufriedeni�t,man
mit der Noth, in welche der König während

die�erThat geráthund mit dem Zwange „ mit

welchemihm �eineUnterthanen nicht weniger
als der Pab�tzur Reue nöthigenY!

€) Der Erzbi�chofBecket machte dem Könige dur

mancherley Unternehmungenvielen Verdruß. Ein�t,

als, dem. König“ neue Unannehmlichkeiten von ihm

¡chinterbraht wurden, lies cr „im er�ten-Ausbruche�eis

¡nes Horns die Worte fallen, da5 ex an �einem,Hofe
nur Feige und Undanfbare ernáhre, die,ihren König
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Immer äber bleibt es doch zugleichau<

PMichtfür die Unterthanen, einzelne Ausbrüche

des Misbrauchs der hö<�tenGewalt; die�emag

nun ein König oderein Senat oder ein: Natio-

nalkonvèntausúben, ‘zu ertragen, niht aus

dem Grukde, weil kein“äußeres Recht da i�t,

�iezu hemmen , �ondern weil die Pilicht ,. den

Staats Zwe> zu “erhalten und zu befördern,

nur in �oweit gebieten kann „ als es unter den

Men�che, #d- wie �ie�ind,möglichi�t. Nun

lehrt aber die Erfahrung, daß Verhütungalles

Mißbrauchs:der höch�tenGewalt etwas Unmög-

lies i�t,und daß, eine Regierung ohne allen

Mißbrauchverlaneen, eben �oviel heißt,als �ie

alle verwerfen, Daher kann es niht Pflicht

0 nicht ‘einmal wegen der Beleidigungeines unruhigen

Prie�ters rähten. Sogleich faßteneinige Ritter den
Ent�<zluß,demKönig gefältigzu �eyn,gingen hin und

ermordeten den Erzbi�chofam Altar, wo ihnen der

leßtere vielen Muth und große Uner�chro>enheitents

gegen�chte,Heinrichen war die�eThat nichts weniger
als angenehm; die Mörder durften niht wieder an

den Hof; aber ‘es �cheintihm ido) kein Ern�tgéwe�on

zu�eyn, �iezu be�trafen, Die�eThat wurde ihm nicht
-—

‘blosin Rom, �ondern auc’ boi �einen Unterthanen
“

�ehrhoch angerechnet,
*

die ee nur dur die ecn�tlich-

�tenZeichender Reue wieder ver�dhnentonnte.



“derUnterthanen �eyn," hre -Wider�eglichkeit
_ hey einzelnen auch offenbaren“Ungerèchtigkeiten

des “Souverains'‘aufs äußer�tezu treivèn;�ie

�ollenvielmehr �ehr-oft:-ausLiebe: auf ihr Recht

Verzicht thun, und auch offenbare Bedrúckun-

gen 'in-einzelnen Fällenlieber-ertragen, als in

‘Rebellion ausbrechen. Aber das. Neden und freie

Urtheilen: úber das ‘ungere<hteBetragen der

Regenten ; �ollen‘�ie�ichniht nehmèn-la��en,

Wobey denn freylih ein jeder, der etwas �agt

oder �chreibt,verantwortlichbleibt: und wenn

er'aus ‘Leicht�inn, Unbe�onnenheitund Nenom-

mi�tereyverläumdet , �traffälligi�t,jedo< nur

vor �einemGerichtshofe, “wo ihm, wenn der

Streit zwi�chenihmund’ �einemeignen Souve-

rain vorfállt, billiger Wei�e,wenn man die în-

nern Gerichtéhöôfefür partheyi�hhalten kann,

auswärtige Richterver�tattetwerden mü��en.

Man-kann nicht leugnen, daß die Ge�chich-

te uns ‘auch häufig genug Bey�pieleaufítellt ,

wo die Uterthanen nicht nur zu wenig Scho-

nung gegen die Obrigkeit bewie�en, �ondernauch

ihre heilig�tenRothté �elb verlegt haben. Jn

démotrati�chenund“ ari�tokrati�chenStaaten ,

wo das Volk ‘immer zu den Privatab�ichteneins

mò

R
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rre
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zelner Partheyen gemißbrauchtund im-Zu�tans
de der Gährung:erhalten,wird, i�tdie�esbe�ons

ders �ehroft der «Fall. "Jn monarchi�chenVers

fa��ungeni�t-es.fa�t allemaldie Schuld des Res

genten,„„ wenn: dergleichenAus�chweifungen:vors

fallen, es-�eynun: daßdur �eine-eigneUnge-

rechtigkeitoder durh- die Ungerechtigkeit �einer

Diener - d.h. dur �eineBosheit oder„durch

�eineSchwachheit das Volk in Bewegung ge-

brat wird. - Die Ge�chichteder italieni�chen

Staaten, enthältdie heuslih�tenGemälde bürs

gerliher Unruhen; aber auch der Schweiz fehlt

‘es-nichtdaran: [Ju den er�ternbalgen �ichAri-

�tofraten-um die Oberherr�chaftund brauchen

das Blut des gemeinen-Volkszu ihren Privat»

ab�ichten, ohne: daß die�es‘nur den gering�ten

Gewinn für �ich‘davontrügezin der Schweiz
haben'do< w-?nig�tensdie innern Unruhen ein

patrioti�ches‘An�ehn.In den monarchi�chen

Reichenhaben die innern Kriege gemeinigli<

nur-�o-lange gedauert, als die-Großen des

Reichs �ichüber das Necht der Nachfolgein der

Regierung �trittenzoder �olange es. noc �trei-

tig war, ob man das gemeine Volk allein „oder

auch: den Adel zugleich mit {eren �ollte,Das
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gutmüthigeVölkließ �ichdénn leichtzu béyden

gebrauchen.“Es vêér\pribte�einBlut, umeinem

ge�ättigtenEhrgeizigendie Krone ‘zu nehmen

und ‘�ieeinem noh" Hungrigern zu geben; es

half ‘dieKönigeZwingen,"däß�iees zugäbênz

daß ‘nichtblos der König�ondernauch der Adel

den gemeinen Mann nah �einemBelieben ges
brauchen durfte. Sobald die Rechte der Nache
folge ge�ichert“und die Rechte“des Adels ‘vot

dêm Fär�tea"anerkannt find,“findet ‘nian eitte

allgemeineRuhe in den monarchi�lenRéichèn.

Dié: härte�tenBedräcküngen 1äßt�ichder Büts

ger und'Bauerü�tandgefallén. Alls Empsrun-
gen rühren zuer�t"von den Adel�tandéhèr:das

oetneine Volk �uchtdie�er nur mit it �einJu-

tere��ezu verwieeln, läßt es aber öhne'Bèben?

ken fallen , �obald er nur �einenZiveEerttiht

hât. Freylich,wenn einmal ein großesGewicht
in Schwung gebracht“i�t,"läßt �i<s"ni<htna<

Belieben fogleih wieder zurnStill�tandè:brin»

gen, Und #o dauertén “dênn allérdingsoft búts

gerlihe Unruhen fort, Wenn {on der "Adel gern

Nuhe gehabt hätte. Die ältere’ Ge�chichtevon

Frankreich "giebt"das lébendig�teBey�piel für

das; was ih ge�agthabe, Disganze Reihe ih:
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rer bürgerlichenKriegez was i�t�ieanders, als

anfänglichein:Balgen über die Per�on,welche

König�eyn;�oll?-dann- verwü�tetdie-Gei�tlichkeit-

Und der -Ádel das-Land--umnvihre:Vorrechtezu bes

haupten: und ‘als- man o0ndlich- die�emerlaubt;

hatte, «�ichfür ‘das, ¿waser’ an-die Krone vers
lohren hatte; an den gemeinenMann zu erhohs

lea: �owar auf einmal alles �tille,Der-:gemeis

ne Mann ließ �i von jeher geduldig dazu brau-

chen, �i �eine-eignenKetten zu �chmieden;und

wenn: es-auch allzu arg wirdz- �oi�ter doch nie.

geneigt„die Schuld auf-den Regenten zu �chie-

beaz er �iehtnur immer de��enDiener-für,�eine

Quálgei�teranz ein”Auf�tand-desgemeinènVols

kes, der: unmittelbar gegen cinen König gerichs-
tet gewe�enwäre, kömmt inder SAHIN

4

Was:
“_

�chichte;uicht-vori= «i 50 és

-_Wenn-nun aber- iini die.tléliiiangs
des-Regenten,-blos nach �einenLeiden�chaftenund

eignen �elb�i�üchtigenWillea: zu verfahren „zur:

Regel wird; wenn ‘er alles Recht beuget, #0:

bald es mit �einerNeigung in Kelli�iongerâthz-

wenn er �ih-Herausnirume,die Ge�etzebeliebig?

auszulegenund blos nach �einem:Vortheile und

Privat- Nubenauzuwendenz nah eben die�en:
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Grund�áäten-�ieumzu�toßew,oder neue zu ges

ben'z-.und wenn ein �olherWille des Regenten
aus außerordentlichvielen That�achenklar i�t-

�ofann zwar dabey «immer noh ein Staat als

möglichgedacht werden. Denn wenn gleich�ehr

viele Men�chenihre Zweckein dom Staate eins

búßen,-nemlich:alle,die gerade das Unglú> has-

ben, mit dem Jutere��edes regierenden Haups
tes:in Kolli�ion zukommen; �o:trifft die�es:in

Vergleichung mit der ganzen: Ma��e-derBürger

doch immer nur wenige: Unterde��enwirddo<

hier die Pflicht, Wider�tandzu lei�ten„ viel grö-

ßer-und-�tärker,- obgleich noch.keine Pflichtallzr

Unterthanenda i�t, ihm die,Maje�tätzuneh-
men „ ja, die�ePflicht wird beyeinem. �olchenZus

�tande.um- �oweniger eintreten können,zje-grö-

ßerdie Menge der guten Unterthanen i�t,denn

deren Wider�tand gegen den bö�enWillen des

Régenten wird. �o�tark�eyn,daß.er �ehrwenige

�einerbó�enund �{händlichendii
wixd zur

gotaCn bringen können.--

„Da ‘es immer Zwe gines,E e tas
“neniftinund bleiben muß,-den-Staat zu: erhal-

tenz �ofann er auch keine -Unternehmung-billi-
gen, wodurchder�elbenothwendig:aufgelößtund
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�tattdé��enèine-totaleVerwirrungeingeführtwets

den müßte." “JederUnterthan- muß al�owollen,

daß die Organi�ationdes Staats blèibe, �olange

es nur möglichi�t,Daun aber“im Sraate alle

Zwe>e durch" ‘die Staats? Organe erreicht wer-

den mü��en,wohin zu“näch�talle diejenigen ges

hören„welche Staäatsbedienungen bekleidènz�o

wird es auch deren er�teund näch�tePflicht �eyn;

daß�iealle offenbarungerechte Unternehmungen

der Regierung, welche �iedurch �ie‘ausführen

will, durch ihren �tändhaftenWider�tand“verei-

teli. /*Die�erWider�tandkann und darf �ichje-

doth nichtweiter et�tre>en, als auf das, was

ofenbärungerechti�t,“Obaber in demFalle,-in

welchem �ich"jémandwider�eßte,der Wider�tand

geredt wär, E der, utlcheO nusûbte
bewei�enkönen. 4

Dénnoch*haben “die ber�ten)Su�tizkollegia
die Pflicht, kein Ge�elanzunehmen, was alle

Grund�ävender Gerechtigkeitgeradezu widers

�pricht,und �ich�tandhaftzu weigern, nach deme

�elbenzu �prechen,wenn es auch den gering�ten

Knecht im Lande“ betve�fen�ollte. Wenn die�es

alle Gerichtshdfe thun" �o)wird der. de�poti�che

Souverain �einenüngerehtenHandlungen wes
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nig�tensnit die“e�e{liceFori gebenkönnen.

Gefegt“dèr ‘Regentbeföhle�einenGürdeù, ‘die

_Gliéederdie�esJu�tizhofs,

“

der �i<“�eiteBes

Fehleanzunehmen geweigert, gefangen zu“nehs
men ; �o’müßtendié�eden Befehl zwar ausfühßhe

en." Aber wenn“ fe“nunder Regétit'nach der

Form be�trafenund niht meucelmörderi�{erWeis

�everfahren wollte; �omüßteer die Jnaui�ition
ÚÂber�iedoh wiéderum einem andetn sffentlichen
Gerichte übertragen; wenn nün die�éswiederum

feinerPflicht treu wre; \o ksünteder°Thtann
nie ju �einem2werke kommen, nemlih“na<
der Form Uirxecht auszuübenz“würde ins
tner nur ‘alsMeuchelmbrderUitgérechtigkeitenbes
gehentîü��en.Denn, wennér zB. dêinGène»
ral’befehlenla��enwollte, die Géfängnenzu ex:

�chießen; �okann �ichdie�erUunmöglih“dázu“vet�té
"

Hen,'wenmet �einePflicht befölgênwill; ‘vele dät-

inn be�teheninuß, ohne Urtheil und Recht, au-

ßer im Ktiege oder Tumulte;keinen tsdten zu läß

fen ; èr‘müßte al�odie�esAn�initènder Regiérung

fiandhaft*von“fichwéi�en:*"Eët �olthes-Bettas

gen der Unterthanen wider�pricht�o"wenig‘dein

Zidekcines Staats, daßvielmehr dèr�elbéda:

dur ain aller �icher�tenerreicht werden fönnre.
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Wenn nun aber die ober�tenGerichtshöfe�elb�t
mit S<{urken.be�et:�ind,-

welche bereit �ind,
alles auszu�ühren,was.derHerr�cher.will, wenn

nux ihr Beutel.dabeygewinnt, oder mit Feigen,
die vor.jeder,Drohung. beben.und. lieberanderer
Blut._ver�prißen„. als �ichVerdrießlichkeitenzus

‘ziehenwollen?Was. denn? Nun denn mü��en

die:�ubordinirtenCollegiathun , was �iekönnen,

Wenn.csnun. aber mit die�eneben fo be�chaffen
i�?-Dann.-i�tesfreylih �{limm; dannweiß

ichfeinen. be��ern-Nath„.-als�ich,aus. einer �ol
chen„Mördergrube.bald. möglich�tzu entfernen

und zufrieden zu �cyn,wenn man nur die Haut
davon: trágtzwenn man aber drinnen bleiben

muß, oder hineinfällt, �ich�ozu helfen, wio
man; �ich:in„einerMördergrubehelfen kann und
darf, d, h,-daß,man dem. Stärkern,der einen ers

würgenwill, „�einenBeutel hiuwerfe;
z wenn.er

aber damit noch„niht zufrieden.i�t,und auch
Blut, fordert, daß: man �ich�einerHaut wehre;
bis man mit, Ehren�iegtoderfällt.Wer gut if,
�tehtdem.Un�chuldigenbey. Ueberhaupt aber

kann hier„nicht-die Rede von dem. �eyn,was

rath�ami�t: „DennRath läßt �ichnicht eher er-
theilen, als. bis der Fall,mit allen Um�tänden
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be�timmti�t.Hier- �ollblos untér�uchtwerden,
was N echt“ i�tUnd wenn nunälich- aus det

‘unklugen Ausúbuhg�einesRechts ‘eine Menge
unglüclicher Folgen und zuletzt auh das Un-

ret hervorgehet; wer hat �ihalsdenn die mehs

re�teSchuld zuzu�chreiben?Der, welcher �ein

Recht verfoláte,- oder der, welcher. durch Ver-

legung des Rechts ‘zu jenen Auftritten die Ver-

anla��unggab? Wehe ‘dem Lande, woider Pôs-

bel Gerechtigkeit -ausüben �oll;aber- Fluch:úber

die, welche ihre Bedrücfungen�o-weittreiben,
daß man nirgends; als bey dem Pöbel, Squs
egen:‘Unrechtfinden fannLiriGnal R 61

"7 Was endlich®den letteñFall betrifft „n

ivtiqetangenommenwird, daßder Wille des

Regenten dem Zwecke des Staats geradezu tof

der�pricht,�odaß nicht blos die Neigung

-

und

dás Intere��edes Regenten hier und"da die Ge

rechtigkeit in �einenLanden hemmt, �ondernwenn

dér �ouveraine’Wille als éffentlihes-Ge�e�o

_àusartet,daß det Zwe des Staats durch det

�elbenunmögli<hzu Stande kommen kann, daß

vielmehr das gerade Gegentheil dadurch bewirkt

‘werden muß; wenn al�odurch den Souverain

alle Gerechtigkeitverkehrt, wenn die-Unterth@
nen
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nen ihres. Lebens und ihres Eigenthumsmüths

williger “Wei�edurch:die“öffentlichenGe�etze
beraubt „und--deñ Privat- Neigungen und der

unbe�tändigenLaune de��elbenaufgeopfert wer-

denz mit einem Worte, wenn ein Souverain

�ichwon einer �olchenSeite zeiget , daß aus �eis
nem Betragen , aus �einenGe�eßenund aus

�einen:Thaten o�fénbar-wird , �einWille �eygar

niht, die Zwecke des Staats, die Rechte �einer

Unterthanen"zu {üben, �onderner habe �ih

eszum Grund�abgemacht, alles �einenun�itts

liche Bégiérden-unterzuordnenz�oi�tniht nur

ein Recht, �ondernau< für jeden Unterthan
eine Pflicht ida, �ichdie�emWillen mit Gewalt

zu wider�eßen,und wenn der Souverain mit

Gewalt bey dem�elbenbeharrt, ihn als einen
Feind der Men�chheitzu behandeln, ihn abzus

\eßen,und'ihn-nah Rechtsge�eßenzu be�trafen.

Man ‘kaúun-denGrund�aßin der Kürze auch �o

ausdru>en: Wenn'der Souverain offenbar uns

Fähig“i�t, denStaats - Zwe>-zu reali�irenz �o

i�t‘das ‘ganze“Volk«verp�lichtet, ihm die Regies
rung zu nehmen... /

Nun giebt ‘es: aber eine ¡danoi Unfähig-
Leit zur Regierung, nämlicheine phy�i�che

s
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“ghdeiné mGr@fif<e:?Phy��<iuüfähigfind

‘diéjenigen,welche die Naturverhindert, den

awe> ciner Regierungzu denken und'zuwöollen,

‘wieKinder, Wahnwigige und Blöd�innigs;

imorali�<7 ün�ähig(zurNégierutg + �ind�olche,

i “welcèdurch ihren bö�énWillén' den Zick“ des

‘Staats gänzlichzu verkehren undzu vernichten

‘�irében,und nach: �olchenMaxittén! hatideth,
“aus welchen es fchtbar'ift, daß fie'di®Rechté'der
“

Nation ihren bloßenPrivat? Ab�ichten!unterord-

nen, und ailes Recht beliebig verletzén?
= Daß die Unterthanen ein Né<ht*häben„die

phy�t�chéUnfähigkeitdes Regenten?zu“beürth&is

len, und daß es Pflicht i�k,ihtnin diè�érhFalle
Vormünder zu �eßen, i�tmeinès Wi��ensniè be,

“ftrittenworden, obgleich älle diejenigenes. ber

“�treiten�ollten,wel<e behaupten, "daß'dièU9-

“‘fèrthanennie ‘in ihrer eignen Säthe' ‘richten

können. Denn hier beurtheilt ja offenbareïn
“odermehrere Unterthanen die Negieruungsfähíge

keit des Souverains.- Warum �ollen'“�ieaber

‘fein Recht haben, ‘die moráli�<e Un�áhíg-

“Feit des Regenten zu beurtheilen? + Dalüdie

“Kennzeichen“der phy�i�chenUnfähigkeit"durch

“P�ychologieund Arznéykündebe�timint�ind�o
s
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Habeich hier nur die Kennzeichender morali�chen

Unfähigkeitaufzu�uchen.Einenmorali�chbö�en
Willen: kann man nichtunmittelbarbeobachten,
man: muß-al�oauf ihn:�chließen,

-

Abernicht ein
bö�erWille überhauptmachtden Souverainune
fähig, zur Regierung»Deunes, kann ein Men�ch
„wenig�ittlichenWerth haben „ und do< dabey
�ogar;ein.guter Regent. �eyn,weil oft die Klugs
heit: das? auch-rathet , was die Gerechtigkeitges

bietet z,; �oudernein: �olcher.hô�erWille,de��en

Maxime -es..i�t,-dieZwecke„des.Staats, d,i.

„dieRechte:der Unterthanen zuvernichten, �tatt

fie zu-�hüßen„Daß nun ein �olcherWille wirks

-lih da�ey„ kann aus folgendenFRat�aen,g
mit

«Sicherheitge�chlo��enwerden. -

2 4 D;¿Wennder Negent �olcheGe�ege_und
Befehle -giebt, -welche-:ganz „offenbar dem

Zweeke. des Staats wider�prechenz. �oi�tmit
Sicherheit zu : {ließen, -daß er einen _gäuzs

lid:ungerechten Willen habe ; und das Volki�k
-án:die�emiFallverpflichtet; den Regenten abzus

�egen, Seßet:; ein Regentgebe den Befehl,
daß aller acht: Tage aus jedem Stande zehnMens

�chenzu �einemVergnügenge�chlachtetwerden

-�ollen/oder daß�eineUnterthanen Fechter�piele
F a2
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vor ihm feyern,“undnichteher aufhören�ollen,

‘bis die Hälfte dabey umgekommeni�,oder zwey
«�einerArmeen �ollenzum ‘Spaß!eine erki�ihafte
“Bataille mit einander liefern , oder er wolle eiñe

‘ganze Stadt ‘mit ihren Einwöhnern dur< eïn

fün�tlihesErdbeben in die: Luft �prengenla��en;

‘�etet,er wolle die�esalles mit Gewaltdur<\egen,

und die �ihWeigernden zwingen: �o�ind“diefes
lauter Fälle, in welchen das“ Volk zum unbe-

‘grenzten Wider�tandeverpflichteti�t,Ein Re-

gent, der die�esbefehlen kaum, i�teinmorali-

“{es Ungeheuer; was würde es helfen , wenn

man ihn blos zum Widerrufe zwänge? Er hat
“�ichals einen Feind der Men�chheitofenbaret.
Wer kannwollen,daß ii das Wohl’des Staats

“anvertrauet werde? Es' i�tPflicht der Unter-

thanen , ihn, “wenn “er �ich�overgangenhat,
vom Throne zu �türzen.Denn wér �ogröblich

‘die Rechte ‘der Men�chheitverlebt, hat nie Lu�t,

irgend ein Rècbtzu achten.

2) Wenn ‘ein Regent eite Nation, oder

"doch den größtenTheil der�elben,zum Tode“ver-

dammt; �o’mußdie ganze ‘Nation auf�tehen/*und
‘ihn entwederzum Widerrufe zwingen,oder wenn

‘�iezu �einenVer�prèchungen,‘vermöge‘anderer

-
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That�achenkein Zutrauen haben kann, �ich.von,

ihm losreißen.Man wende mir nicht ein , daß

die�eFálle �chimäri�ch�ind,und nie �tatthaben
werden, . Ju der morali�henWelt i�tdie größte

Bosheit : wenig�tensdenkbar; und diejenigen,
welche behaupten, daß es ein Necht�eynkönne,

�ichdem Regenten zu wider�eßen,mü��endie�es
auch in- dem Falle, daßder Regent einmora-

li�chesUngeheuer i�, behaupten. Esi�t recht

gut, wenn der Fall nie in der Wirklichkeitvor-.

kommt, wo gewaltthätigerWider�tandrechti�t.

Dabey fährtder Unterthaneben �ogut, als

der Regent �elb�i,Aber �o{imäri�{�inddie
angegèbnenFälle doch nicht, als man denken

�olite,

-

Daß Nexo Nom wirklich aus bloßer

Lu�t_an�te>enließ,daß er den Helvidius
und Thra�eas und andere ret�chafeneMáne
nerohne alles Recht hinrichten ließ,blos, wie

Tacitus ausdrú>li<. berichtet ,- die Tugend.
mit Stumpf und Stiel auszurotten (ip�ana

ex�cinderevirtutem,) i�tja eben �obefannt»,,
als des Caligu la Wun�ch,daß das ganze rds

mi�cheVolt nur einen Kopf haben möchte,um

es mit einem Streiche tôdtenzu: können.Wennz
aber „auchdas leßtere.ein bloßerburlesferEin-
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falleines.av�iäutigóSyeäiiiis:Wd? �shar
ven wir E den’neuërnZeiten“ein: 'idirkliches

| Béy�piel, o ein Königdei Einfallgehabthat;

eingänzesVolkin Ma��ezum Todezu verd

men, ‘damit ét nur’ nachGefällt"begnadigên
undjeden“nachBeliebenhinrichtenlâ��eén“köritit&

Die�etytahni�ché'Séttenzlie “Philöpp der

Zwe yte, ‘nokeiner der c<litimi�tön"Régèuten
in der wirklichenWelt," gegenbieNiédètlärbet

durchden'‘hölli�chen'RächendesHétzogs?Al be,

aus�prechen.: » DèrJnqui�itions/ HbfinSpa-
;

nien,“�oerzähltHert 'Schillet®dieGe�chihte,
S„hättedié ge�äinmteniederländi�<hè'*Nation,
Katholiken‘und’Irrgl&übigé,Déeugéfüihteuhd

Rebellenohne Unter�chüèd,*‘dic�e,‘êil ��i
dur<‘Thaten,jene’,weil �ie"�<{<“dur<Untés

la��envergangen,einigèWenigeausgétôminién,
die man‘namentlichanzugeben�ichvorbthïttt,
der beleidigten‘Maje�tätim höch�ten

‘Grade�chuldig
|

érkaûnt,und dié�esUïthèil

hattéder König"dur éïne óffentlichéSétitênz
be�tätigt.UndNRO �olltemane woßl'gläisat FD

#9»%&,de�en‘Ge�chichtedes‘Abfalls‘dervere!igten.Nie:
: '

derlandevonder �pani�henRegierung;1.B. S, 528,
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ben? ertrug die�esyiihrer„eignenHP�licht*vers

‘ge��en,: eine ganze-Nation,�ahe-den Ab�chlache
‘ten von Tau�enden�einerMitbürgergeduldigzu,

und -harrte vollAng�t,wen der Satan am Lee
ben:la��enwürde!- Die Etenden!Fa�t�olite
roamBlaue �iehâtten ihr Schie�alverdient.

4 Wennes ¡wahri�,daßein”‘fai�erlicherLand-
ps „dem.SchweizerTell, weil er votr einer

Stange-den Hut nicht abgenommen,die Strafe

‘auflegte,daßer mit, einemtódtlichenGewehr
�eiñem.eignen-Kinde.einenApfelvomKopfein

‘ einer:gewi��en-Entfernung.hießen�ollte; �overs

rieth -die�ev.einzigeBefehl �einemorali�cheUns

rauglichkeit‘zum Negieren„
und die Schweizer

hatten eig Recht und. eiue Pflicht,auf �eine.Abs
�eßungzzu-dringen „ coder�ichvon einemSouves
rain loszureißenwelcherihnen�olchenUnmens

henzum. Reichsverwe�eraufdringenwollte.TE

3) Wenn ein Regonteine großeMeage
‘�olcherHandlungengegen.�eineUnterthanen�ich

�chuldiggemacht:hat, die alle einzeln bewci�en,daß

er ihre.Rechtenicht achtet,�olâßt.�ichmit Recht
auf�einenungerechtenWilen �{hließen; und wenn

nah feinervernüuftigenRegel zu erwarteni�t,

daß-er
:

eine.MSGARAnAA,ändernwerde;�ofind
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die Unterthanen verpflichtet„.ihm-dieRegierung
mit Gewalt abzunehmen. Wennz, Baein Res

gent ‘die Einkünfte der Krone ohne Ver�tand
und ohne Ueberlegung ver�chwendet;- -wenni ev

�einetreue�tenDiener ohne Grund der Ver-

râthereybe�chuldiget,und �ieungerechter Wei�e

be�trafenläßt; wenn er die Richter gezwungen

hat, den Ge�esenzuwiderlaufende Urtheile zw

�prechen;wenn er Men�chenohne’Urthel und

Necht- hat umbringen: la��en,’oder mit eigner

Hand ermordet ‘hat; wenn er Verbrechen.be-

�traft,die dur< Amne�tieaufgehoben�ind;wenn

er Unterthanen geradezu ihr Eigenthum genoms-
men hat; wenn er Zwangsanleihenfür �eine

Per�onmacht, und weder Zin�ennoh Kapitas
lien wieder bezahlt; wenn er die Richterzwingt,
�ozu �prechen,wie er es haben will; wenn er

allen auswärtigenKredit verlohren, und (<

allenthalben den Namen eines Treulo�enerwors

ben hat; wenn er �eineUnterthanen tau�endmal

betrogen und die heilig�tenVerträge mit ihnen

gebrochenhat ; wenn er endli<h �ihdie�erGes

�iünungenöffentlih rühmt, und ohne Scheu bes

haugptet,daß er �einerUnterthanen Güter und Le-

ben blos-nach�einemWohlgefallenbenuße;wenn
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die�esalles zu�ammengenommen, oder das meh-
re�iedavon gegên einen Regèntenerwie�eni�t,

wie es gegen“Richärd““dênZweyten in

England *)’"wirklich" eèwie�enwar; �oi�tdas

Volk’ verpflichtet,ihn ‘mit“vereinigtenKräften

diè Négierungaus dén Hände Fu“winden.So

weit über“die Pflichtender EES zum

Ss
R SE

:

.#) DieKlage�chriftgegen Richard den Zweyten, wodur<

“er desReichsent�egtwurde y enthält alle diè�eund

úohmehrere Klagepunkte,ME�indMeeaus Rapin
entléhi�i

i Sis: BE
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Dritter Ab�chnitt.L ‘bon
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demSieelicaufälligen,4M cDidMigte ts

“dür das“ bloße Sika
be�timmtenWider�tandeder“ Unter-
M

thanen gegen den“Souverain
AIF SID

Deruitèrthati’’darf�ichnicht:nue da: wider-

�éßen"ws es Pflicht i�t„�onderner hat auch ein

Recht die�es“invielen Fällen“zw-thun,- woes

niht gêradePflicht i�t;wo er al�ozwar-das:Uns-

recht leiden darf, wenn er will, wo es'ihm aber

dochgar niht zur Zwangspflichtgemacht:werden

kann, ‘es zu“leiden’;“wo/al�o‘die Wider�ebung
zwar nicht verdien�tlihi�t,wie in-den-bisheri-

gen' Fällen , wo’ �ie:aber do auc nah-keinem

Ge�eßzébe�traftwerdeu kann, wo �ieal�o-voll-

‘#ommenerlaubt’ �eyntnuß.
©

Hier giebt es: nun

ébenfalls*zwey Fälle: Es giebt Fälle, wo-der
Unterthan“blôs'-einRécht : hat, �ih!négative

‘ju wider�euen,al�oden Gehor�amzu:verweigern,

/

wn

E

E

E
R
Fn
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und es giebt Fälle,wo er auh ein Net zur

po�itivenWider�éßunghat... Die�ewollen wir

noch durch| allgemeinèRegeln | zu-timen
�uchen:

:

1) » Wennder Regentden Unc�ehanen
etiväs'’befichlt,[wovon das bloße‘Belieben des

Regentender einzige Grund- i�t; �oi�tdèr Uns

terthañberé{<tigt, ihm den Gehor�am-zuver-

weigern. “- «Denn alles, was- der Regent den

Unterthanen- befiehlt, „�oll�ichauf einenZwe>
des Staats beziehen, folglih mü��enalle Bes
fehle? des Regentén au �eineUnterthanen- niht
l1èdigli<'und allein in ‘�einemBelieben „--�on-

dern in irgend: einem Staats - Zweckegegründet

�eyn,‘wenn: der Unterthan ihm gehorchenfoll,
Wenn ‘aber ‘cin Negent aus bloßem Belieben-ets

was be�ichlt;,�o) �t; die�eszum:voraus, daß

gar kein Staats -Zwe>- dadurch erreicht werde.
Hb'al�o'gleichin dié�emStücke; keineinziger
Utitéêthan dem Regenten: gehorcht; �okönnen

:dohalle Zwecke des? Staats evreichtwerden;

‘es’ wird“durch eine �olcheallgemeine Verweiges

‘tüngfein' Maje�täts?Recht , d.h. kein �olches

Recht; das zur Reali�iküngder Staats- Zwecke

_“brfordert«witd,?'verlelt,¿Es kann al�oallges
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mein gewolltwerden, daßin �olehenStücen kein

Unterthan dem Regenten gehorchendürfe, ob-er

gleich auh �einePflicht nicht verlebt, wenn er

gehor<ht. Er kann aber im Falle der Verweige-
rung nicht be�traftwerden.

Wenn ein ru��i�cherKai�er�einenUntertha-
nen befichlt,* �ichdie Zähne von ihm ausziehen
zula��en; #0 kann zwar jeder, der Belieben hat,
die�esleiden, aber es würde eine tyranni�che

Ungerechtigkeit gewe�en�eynden zu be�trafen,

der lieber einen andern Chirurgus zur Operation

an �einenZähnenwählt. Wenn ein Regent bes

fehlen wollte , daß jeder, Mittags um 12 Uhr,
wo er auch �ey,den Hut abuehmen,oder �ichmit

der re<hten Hand an das linke Ohr fa��en�ollte;

�ohat jeder Unterthan ein Recht, ihm den Gehors
�amin die�emStücke zu verweigern. Denn es

i�toffenbar, daß die�eBefehle keinen

Staats- Zwe zum Objekte haben können. So:

wie man �i aber nah den Grillen eines Mens

�chenfügt, der �on�tviel Verdien�teum. uns

hat; �okann es auh �ogarPflicht für -uns-

�eyn„den eigen�innigenund blos beliebigen
Willen eines. �on�tguten Regenten ,- wenn er

‘nur keinenun�ittlihenZwe gebietet , zu erfüls
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len. Aber der Regent kann doch“nie ein äuße?

res Zwangsrechtgegen den

E
in dit�eia

Stüce haben j

2) Wenn der Regent �einenuniäeanes
etwas? eigenwilligbefiehlt, wodurch" dieFreyzeit

des Unterthanen einge�hränktwird, ohne daß

irgend ein Staats Zwe als der Grund die�er

Ein�chränkunggedacht werden kann, "�ohat der

Unterthan ein Recht, ihm den Gehor�amzu vers

weigern, ob es gleichauch)erlaubt i�t,ihm zu

gehoren, Die�eswäre z.B. der Fall; wenn

der Regent einem“ �einerUnterthanen ‘boföhle,

irgend eine Kun�tzi “eëlernen , wozu diê�exgar
keine Lu�toder”Talent hâtte, “oderwen er ihr
geböte, etwas zu thun „was dén Sitten, dem

An�tande,"dem Schjielichen, �einemAte u. �w.

wider�pficht,wie, wenn ev“einemaus bloße

Lu�tgêböte,'zuhinken, oder nie den Hut abzu:
ziehen¿\wenû er*einen Officiérin det A��emblee

aufföderteeine Menuet auf den Hâuüdenzu

tanzen„ ‘oder’einenMini�ter, �einerGemahlin
_

das Haar zu’ fri�iren,oder einen Profe��or,�ei

nênHunden"‘Vorle�ungéènüber däs Bellen zu

halten, odereinen Prediger,in Harlefkinsfklei-
der auf die Kanzel zu kreten, ódêr einen Schnei
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der, nict mèhtmitdev échtén;*�oudernmit der

linkenHand zuzu�chneidenu: �.w. "Man wird

die�enBey�pielen“dás Triviale vortverfein.- Aber -

derUn�innidée:neuen Fíkmer *)- wird immer

Vertheidiger“finden, wenn man-ihn nicht'�s

darlegt,‘daßer mit Händen“gegriffen werden

kann. Es kömmt hiernict darauf an ¿daß

dergléihenFälle voreekommen . �iud,- obgleich

�elb�i-die�emit’ Citatén aus! den? Ge�chichtsbüs

cern ‘belégtwerden“Föuntênz-�óndeti;umzu

ent�cheiden,was Recht �ey,wenn dié�éoder äu

liche denfóare Fâlle vorkommen. Das Re�ultat

hierausi�t,daß’ ein Unterthän,im Faller in

den beydenerwähnten Fällen,“dem Souverain
oder deë die�em- untergeordneten Obrigkeit den

Gehoë�amverweigert , ‘von keinem Gêricßtöhofe
mit Necht zur Strafe gezogen: weëden! könne,

�ondern”gänzlichfrei ge�prochen| werdén ‘mü��e,

weilesMGSeE desStaats garniht-zu: wis

-

i M nsct

; .) Aire warein.
,

heftigerVertheidigerder
ie:

“iGewalt der Königeund behauptete mmit‘Co riz,
> daß nan den!’größtenUn�innthu miúße,*�äb�tdas,

3) Was8iden gôött�ichen:Geboten_wider�pricht, ¿gat es

- y
der Könighaven wolle. Er lebte unterJakobIl: iù

“England und fand einenD _Gegüitr
añ Al-

As

VERASin aS 54

934 9
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der ‘i�t,daß. jederUntepthan;�eineFreyheit.in
allen denjenigen Handlungenbehalte, welchezu

thun gar; nicht in „dem,Staate, �ondernin dem
bloßenBelieben des: Dayomaint:9erhdet:�epskann. Endlich Fick fis

43) hat, jeder;Uuwrthas:einRecht,dem
Souverainallei „Stäen den Gehor�am

zu_ verweigern, „wozu.1er weder als Unterthau
überhauptnoch, durch das be�ondereAmt , wel-
ches er bekleidet, verpflichteti�t, Alle.P�lichteg
muß der: Men�chtheils.aus, �einer,eigenenNas
tur aitheils?aus;:den-bejondernVerhältni��en,
in welchener �ich-befindet,, exfennenkönuenz
and wenn eine Pflicht „- der Materie,nach, we:
der in un�erninnern Eigen�cha�ten,nochin.un-
�ern“Verhältni��engegründet.i�t5-�0à 087:gar

keinePflicht Fúruns. Deun der bloße.ynd,als

léinigeWille: eines andern „wer “die�er.auch.�ey,
fann uns, für �ichbetrachtet, nie verpflichten,
wenn wir ihn nicht zugleich�elb�tzu un�erer

Pflichtmachenmü��en,Ge�et: ic lebte‘als
ein bloßer:Bürgerin einem Staate, ohneAmt

ünd°ohnenähereVetbindung mit dem-Staate

�elb�t;„0 bini verpflichtet, allen Ge�ehenzu

gehorchen,die den Bürgerüberhaupt.angehen,
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Aber;ge�elztz..der“Regentwollte michzwingen,
�ein:Votle�er.zu werden,oder _gine.Armeezu

fommandiren,oderüberhauptirgendein Amt
du verwaltenund. ein.Ge�chäftZu, betreiben,

wozuich. nichtLu�t.habez.�obin.ichvollkommen
berechtigt,ihm. den Gehor�amin -die�enStü-

en II -Der NettHatten Recht,

theilen,ufdhéaóiVecuia�dunisjedem.nacGut
dünken„.�elb�twider den WillendesUnterthas
nen, aufzudringen. Er darf �einenMini�tera

und Räthen , �einenGeneralenund überhaupt
allen �einenBedienten-befehlenes nh:8 iw:
gen „‘das zu thun „ was. 3; gber
er hat kein Recht , zu Céfé�len,,daßder| Sene-
ral den. Dien�teines Profo��es,.derJu�tizminüs
�terdie Stelle des. Henkerfne<tes„vertrete,
daß‘der Acci�erathdie Ge�chäftedesVi�itators,
der Profe��ordas Amédes Pedells„verwalte,

“_

Folglih ‘hat:jeder Unterthan in die�emFalle:das
‘Recht, dea iz ambtader Obrigkeitzu, verweis.
IES irie na 2E ¿4

Aber esé�e.e gale,-wo zum po�utis
venWider�tandeein bloßesNechtedai� 0bs

gleich keine Pflicht dazu: verbindet, „Die allge
meis
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meine Régèl,‘welhe*älleFälle befaßt, heißt:
%»Jeder Untérthanhat ein Recht, �ichder Obrigs

» keit in allen den Fällenmit Gewalt zu wider-

»»�ehen‘wo dié�éihn“zu’ etwas zwingenwill,
y

y» welches"‘zu“thunoder zu- leiden, er ni<t-vers

5 P�lichtét‘i�t.“Sr i�taber nit verpflichtet,
etwas zu thunodeë’zuleiden,wenn‘die�esgar

niht in ‘dem Staats - Zwe>egegründet“�eÿü
kaun,‘wenn ihmal�owedèr als Unterthanübets
Haupt, no< wegén�einesbe�ondernVerhältni�s

�es,ia welchemer fi gegènden Staat béfindet,
eineP�licht‘dazuobliéget; wenñ al�oder Gründ

des Befehls lediglich und allein �ichin -den “Ei

geriwillender Obrigkeit findet, und dazu nirgends
ein vernúnftigerGrund angetroffen werden

kann. Als der Landvoigt Gei�eler “eine

Stage mít einemHute auf dem Markéé aufe

�telleitließ,und dèn Befehl’gab,daß jeder Vors -

úbergehendedie Stange begrüßen�öllte; �owar

x)jedérmannbèrechtiget, ‘die�emun�innigenBos

fehle ben Géhor�ámzu verweigern, und 2)?jes

der, den er zwingen wollte, hatte ein Ret,

�ichthätlichzu wider�etzen,und köin Recht kons

te einen �olchenWider�pen�tigonzur Strafe zí&

hèn, Denn zivi�hendie�einBefehls und dem
:

G
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Staats Zwe>e i��chleterdings--keinZufams

menhang: Wenn ein Souverain mich gus blos

ßen.Belieben zwingen: wollte, „mitten in zeiner
ern�thaftenGe�ell�chaft- Bocké�prúngezu machen,

oder:aufdem „Kopfezu. �tehenz.�o,;hâtteih ein,
Necht ¿mich ihm.zu, wider�eßen„und-wenn.ih
ión. dabey«aus Noth,um mein:Recht zu ver-

theidigen„\<lúge„oder verwundete;�ohätte

keinGerichtin derWelt ein- Necht,„michdess
halb:als einen„ungehor�amen-Unterthanenzu

HLe�trafen... Wenn derRegent �einen.Leibarzt,
dee zufällig ihn in eine Bataille begleitethat,
zwingen- wollte, �i<-vorihn zu�tellen,um die
Kugeln „welche ihn: tre��enmöchten,5,zuer�tzu

empfangenz- �ohat dié�erein

AMeGttie�eZwangemit Gewalt-zuwider�eßen... 2

Unter der- er�ternRegel i�tvl,aucheine
andere noh be�iimmtere:enthalten, „ nemlich:

25 Jeder Unterchan-hat ein Recht, �ichgegen:jes

„den: offenbar. „widerrechtlichen.Augriff-der

z@u< höch�ten)Obrigkeitauf �eineRechte, es

amógen we�entlicheoder zufällige/-�eyn, auch
aethàtlich zu wider�eßen.“„Denn. die Obrigo
Feit-i�t:-da,�eineRechte zu {üben wenn �ie

‘aundie�elbentof fenbar, „auch„�ogarchne
2.
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Stheïn dèsRechtsveblegtz�oif �iein dié�ent
Augenblickeihres""Ats" verlu�tig.Der Untérs

thanfarin ’nuiben. füt'�eilnèDbrigkeikétkennen,
dèr �eite‘vdèt'atberérRezé" rechtmäßig{<üut;
nichtdé welcher fi" müthibilligérWei�eaufs

opfert:"DBéL'Untètthanverléstäuchdürcheinen

�olchenWibêr�ktändgégen“‘ein vfféñbäres

Unrecht, gä tht den Staät. “Die�tswüté

hint älédanige�chehen;wein er dieGe�et),
wobèy�i‘éin Staats: Zwe>wenig�tensdenke

läßt;veteitélté. ‘Abér‘eiñ*Wille,der détit-Zwes
edes’ Skäaits Äbéthauptin allén' oder in einet

éitizigènPét�ón’wider�pricht,indern er"Réte

vérlélzt))�idlt"é"zu'{<ühen,kann "nie als eiù

Staats Ge�elgedachtwerden, ‘und �i: einem

�olchenWilleri'zü wideb�ezén)/“kann unter keinéë

BediüzlingWißetlith-unbetht �ensm
: Vi'eMan üßäbét wohlmélfen/ Daß fne

Widét�éütigeins Untérthänëngegen den Sous

vètalii'vet�tatkét'werden känn, wo die Unes

dèchtigkeit“nithtöffenbar,- d. Hh.�si�t, daß

�te!�ich:bétvei�enläßt: ‘Die �ubjectiveMeinung,

daß‘imirUnte ge�chehé;*reichk'nichthin, wenn

�ieniché’zuglêith‘öbjectis)/"d. hs ‘be�chaffeni�,

dàßmein Rechtmichzu“widév�elzen,;von der’ g&
G 2

'
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mein�chaftlichenVernunftanerkanntwird, und

daß‘es:nur von leiden�chaftlicheuund.partheyis

�chenGemüthernverkanntwerdenkaun. Dies
jeswirdnachkeinen„andern-Regeln,als jede ane

dere Wahrheitbeurtheilt. 5 -

Daß bey _widerrechtlicherVerle6ungder
we�entlichenRechte,ein Rechtzum Wider
�tandeda �eyi�t�chonoben:gezeigtwordenz

dortwurde�ogarbewie�en, daß.indie�emFalle
der Wider�tand,Pflicht�ey.Aberauch zu fl
bige Rechtedarf: der Regentnicht.verleßen,
Wenn,er aber keinRechthat,�iezu verleben;�a

haeder welcheindas: Recht:zukämmtyainYechtz
da��elbezy vertheidigen,und wenndag willkührs
“licheMittel, welcheser zum Schus�einerRecs

te gewählthat, nemlichder Staat �eineRechte
niht mehr�üßenfann, oer�ie.nicht�chüken
will; �otritt �einNechtwieder ein„�ich�elb�tzu

helfen ; und.wenngar, der Staat, �tatt�eineReche
te zu hüben,�iewiderrechtlichverlebt;-�o;i�tig

der Staat: �einoffenbarerFeind...„Warum�ollts

denn�einNecht , �ichzu vertheidigen,in die�em
einzigen ynd-zwar: geradein dem aller�chlimu
ltenund gefährlich�tenFalle,veulorengegangen
�eyn? - Wenn,ex.al�ouur. kaun¿�omag er �ein

/
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Rêchtgege deû Staat ünd gegen bêltSbuves

tain {hüten"Dä Ret vajit hat érz fuk

fehlt es léidét dek éiiizelnènöderdönwenigeli
Men�chéñ;derenRéthte’ditchiñé �sgöogèGes

walt véélébtwbrdén„* am! Veriibgén:"Wik

abèr bélrtheilennit das; Wäs ge�chiéht,niht

wás { jêmüid’sft géfällei“lä��eimüß) nd

ivás zuléidê oft bie Klüghbitérfötbett5�ols

dèrf ás ge�chehenda rf," ohé ge�éhläßigbei

�traftzü eëdêii / öder äs Rêcht i�t? «=

Weh! eil Obrigkéitits défi blößênVers

dachtécines Vérbtéchens'tür ‘befiéhlt,‘itis GT

fañgiihju géhén/ “öderwenn �téállen Bütgètü)

in ührlßigèliZêitênVêr�arithlüngetizu haltéft;

bbétTéuppwêi�éju géhénvêrbiétèt,und och añ?

bèré‘elt lá�tigeééVérordüungetntaht; bé

dénên�lhäber dh Stats Ziveé 7 wièbè

dinbiéhéëgétiänütén, déhkenla��enz �dvêrë

reit�ieihtéNechténichtim tinde�te: Dèûit

jédéhat ‘uf“beijéhigenTheil dèt Fréyhtit? -

de�tiAlföpfétüngütii diè Nechtèeines einzigèt,-

ued'viéletWer dllér zü chügennöthigi�t,Vel:

zt ‘gélèi�tét;utid: der Sthaät kan al�s dié�e

Éheilbér Fitihtit�eitieiUitérthanèinach�eittér

Eiche géöränchèn, ie és will, Wenn "nuk



¿702 :

+ dev-Unterthan“eine’ mdgilithe Beziehung: auf
« Den“Staats? Zwe> denken kannz Fo:muß: er

«�i<€s'géfallenlá��en;wenn êr auh glei? über-
”zèugti�t,daßdor ‘ZweE-nichteben. �olche:Maaße

 Pégeln'erfordert ¿+ die: ihm�o-lä�tigfallèn. Die

“Uttheile des Souverains mü��enhiër allein gels

dei; derUntèrthan kann darüber?xai�onniren,

“ex Tann die:Maaßrègelñnach �einer?Ein�icht-tas

?delnzaber er. mußgehorchen, ünd wenn er

“nit ’gehorcht; �o:übertritt.er �einePflicht; +

17 MWird‘aber’ die Frêyheit-dé Unterthanen

‘"bló8und [lediglich ‘durchdas «Belieben: des

JtRegènteneinge�chränkt„- ohne -dáß ein: Grund
dazu. în: dèm-Staateaufgefundewmwerdenfaun;

�ohat der Unterthan ein Recht zum Wider�tan-
de, wenn auch gleich nur �einezufälligenRechte
verleßt-�ind.Ge�eßtein Souverain wollte eis

nem Bürger �einEigenthummit Gewalt neh-

men; blos um �einerNeigungGenügezu lei�ten,

ev wollte ihm �einHaus niederreißen, weil er

Lu�that,

-

�i<ein Gartenhaus dahin zu bauen,
er wollte ihn Landes verwei�en,. weil er �eine

Phy�iognomienicht leiden kann, er wollte einen

oder alle! �eineUnterthanen zwingen , nah Jes

xu�alemzu-wallfahrten, und den Weg �ozu mas
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«hen, wie jêènerSchwärmer,der drey Schritte

“vorwärts ging/ und dann'allemaleinen wieder

‘zurá>hat;u. �.w:3- �o-hatjeder Unterthan,

obgleich“hierdurhnut-zufälligeNechte : widers

rechtlichverletzt werden, ein vollflommenesRecht,

"fich mit Géwalt zu wider�eßen.„Ob.er kann,

. oh er Kráftedazu’ hat? und .wasdann„ wenn
_ er nich fann; die Klugheit atrathet;i�thier

2? rii<tdiè’Frage. Mancher-hat;�einRecht ohne
Erfolgge�ucht,mancher:i�tdarüber:¿-daß:er:�ein

“Recht'mitGewalt behaupten wollte, ?unglü>-

“lich! ‘gemiáché?und“ vön-- dem Stärkera erdrücke

‘- wööderi, aber �einRecht wurde dadurch, daß

es* ihr ‘nichtgelang, es auszuführen„nicht

¿MGE iis
18
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vénPREC Mitteln
des Wibergandes, :

“taAußerbürgerlicenAt�opdeE

nata überhaupt.0E MOIS

JijedesMittel,zu1�einempnbliotiZwe
äu ;gelangen,erlaubt„ und -i�tes insbe�ondere

ver�tattet„.--gogen den, welcher.widerre<tli<
meineRechte:verlebt„ „jedesMittel zu gebraus

chen,welchesfähigi�t,«�einenunre<tmäßigen-

Angriffzu vernichten? Jf es.al�oRecht,zeinen
Tyrannen,der meine Nechte-muthwillig:verlebt,

wenn ih ihn ¡nicht anders überwinden. fann,

meuchelmörderi�<¿llermorden? Darf ein„eins-

zelnerUnterthan,den die Grau�amkeiten-des-

königlihènBö�ewichtsmit Unwillenund Zorn2s

fôllen,ihn heimlichoder öffentlih{tödten;um

dieErde.von einem �olchen-Ungeheuer:zu, bes-

freyen,und �einemVaterlande ein, -be��eres-

: Schick�al,zu„ver�chaffen? „Das. Princip.des-
/

Nüglichen„ das einige in die Moral und-in das

E
IE E TI ATE
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Naturrècht Habeneinführenwollen; hat ‘auc

hier viel Unheila tet, und man-hatdie�s

Frage bald bejahet, aldverneinet,je nachdem.
man glaubte, bewei�enzukönnen,daß es ‘nüßs

lichoder �<ädli<fürdas Vaterland wäre.„Da.

es nun unmöglichi�;aufdie�emWegezu eine

heftiedigendenAuflö�ungdie�erAufgabezu:gelane

gen; indemman nie nit Gewißheit:zumvoraus:
be�timmenkaun; ob det Todeines. Tyratnew.
\cdlih oder nüglich�eynwerde; \o müßtetan,
um: auszurnachèn; ‘ob'inan- Necht oder Unrecht“

gethäwhätte; er�tdie Folgén abwarten. ‘Das

Rechtwürde von dem Erfolge abhängiggemacht;

welchesvölligungereimt i�t,dènn das Nügliche

unter�cheidet�ichvón dem, was Recht und Gut

i�t,�pécifi�c,und dâs* et�terekänn dahergar
kein-Merkimal-des letztern abgeben.“La��etuns
al�o‘auth ‘hierblos nah dem Rechtefrägèn,
und“das,ws das Rechtbêtrift,blos aus Rechtss
GERE

‘

_Déttgiebt �ichnun; daßnichts Recht �ey,was

uichètiachältzémetneu-Pfigzcipierrgöbtlligebundger

wollt-werden-kann¿wäs- nicht ein’ jéder dur< die

Vètnuift‘wollen kann , daß ès ge�chèhendürfe,
uichts, was �ich; ald Ge�egedacht,�etd�èwiders
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�pricht:Es kannal�oketiièGegöngêwattre<tmäßig

“�eyn,als‘eine�olche,die �iais Se�e?anz allge-
‘nieihdeñkèn lâßt,die jedermit der Vérnunftæxet
“Héißen:kann. Darnah mußauch beurthèiltwers

dén, ob'die oben erwähntenMittel, �einRecht zu

vertheidigen , re<tmäßig�eyn;öderhiht.
© Nan kann man er�tlih úbérhauptzweyFälle

untér�heidèn;Es �inddie gewalt�amenMittel,

det Obrigkeitzu wider�tehen,entweder \{hón-in
-

der’Staatss Verfa��ung,al�odurch po�itive’Ges

“�elebe�timmt,"óder die Staats? Verfa��unghat

gar keine Mittel mehr, un�erNecht‘zu\<hübên,

“Am er�tern:Falle: darf kein Unterthan®andére
“Mittel des Wider�tätides‘gebrauchên ¿als die

“_ge�etlichen, wo der Gebrauchder�elben:Furno
"möglich i�t.So “wider�tehetman den' niedriges
“ven Obrigkeiten-dadur< , daß: mat! höhéretzu

- Hülfe‘ruft zo i�t“derge�eßlicheWider�tandge-

gai diè' deut�chenRéeichsfüt�ténder Aus�ptuch:der

Reichsgerichte ; �ohat oft ein Landeshêrreigen

©ge�elßlihen-Wider�tand"gegen�i<FKlb�tfù �einem
* Lande ‘eingeführt„und? durch"freywillige Unters
“© werfung-dem�elbenAn�ehen“vér�chaft:Hieri�ind

“wir “eigentli noh im Staate, wo:Selb�thälfe

_dawo der Stadt ge�eslichnoh helfénahn,
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„a�lemalUnrechti�t.Wenn aber kein. po�itiges

Ge�ehzkeineStaats Verfa��ungein:geleslic<es
“Mittelubrig gela��en-hat„„dann-trittder Untere

than’ (in die�em:Fallewenig�tens„) aus: dem

¿Staateheraus; er fanri mun niht mehrmach
po�itiven,Ge�ekeneines Staats, „�eia-Zu�tand

muß blos-nachVernunftge�ezenüberhauptbeurs
theilt werden. Auf.den-Fall, daß;der;höch�te
¿Souverain �elb�tdie Rechte.der Unterthanen.wis
«derre<tli<angreift, hebt er �elb�t-dags:Verhält«

¿-nißdes-Staats-aufzdie po�itévem:StaatsaGes

_�eerénthaltenkeine: Verhaltungsbefehlo�ür:diea
¿�enFallz weiler gavnicht-in«einemStaate-yors
¿Fommen ann: und weil; der Regent, als:er-in

‘den Staat trat, „�ichverbindlichmachte, dahin
 u-�ehen,daß ev nie vortommen�ollte.„DerUns
¿tevthanu:wird ai�o.in,die�em.Falle:vondem Sous
_verain:um-die: Vorthoiledes Staats- gebrachtz
„carii�t;�o:agita >�i:wieder-

e�ashelfen

13g má��euanns1113 a 110 bizona

metis: Der!!Staat.zeichnet�h.van;tt Üßrio
«75genwillführlihen-Ständen: vor ‘den�elbendas

¿1durch’aus, daß „diere<tmáßigenZwangsmita
itelzin: dem�elbengegon:diejenigemz..welchs. 4113

„ai�ave¡Rechteangreifen; be�timmt�igdz«und.daß



inan fêiné ahbêt,álsBé;WetEVi Staaté
bétiebtwötbèh�ind,gebräuchèndarf.* Sözais
ziali tnfétiñêniMen�chennichtim Staate lèst,
#8�eyiln; daßnidinöhkeiüênérrithtethät;
óder ‘dáßmáñ héraliséritt7 6er daß máït

�i‘if eilié Fallé befitidèt¿"ivo esébén \�ó’gué

i�t?als ób’mán �ichaußtébem Stäaté“befind
de, weil véèfelbenichthelfénkatz" da hör
das Rétht'derZwäangêmittélgegénällé,diémei

ire Nechtébeèlesenwoilen ; niht auf, �öndéeit
ih ’vin ‘nun in �ofernfreÿgêwötdêh,as'bië

Wahlvet’ Zwahgsmittelhu vön tütinérêigin

_Etú�iht‘ünd‘Béutthéilürigäbhäñgt,da ichf�i
“génhabe.”Nin bin @'zwárifbèrWi�iLe

Zidangsmittelgegen meitnéFéïndéit außérbüts
getlihénZu�tandefrey, abèrdöchnur in:fofi}
daß’ithnict gérädediéMitéél; zu erbáhlên!id

éhighabe, wöl<hè-eilt ‘andéïer fúr‘zut’fide
Aber“ von“dem Rechtsge�eßefan; "ta:
e ih ét ‘mördli�thèsWe�erbi , niefi wer

öbli.”Al�s'i�tus bleibtblé Wahtbér Zidängas”
ñilttelimaußerbürgerliGénStade imitier dut
dus:Reehtége�esubéthaupt‘eingé�<hränttui
hein ‘Zu�tanduñtér�cheidet“fichsó dein bits
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lichen nur, darin/-daß;ichy �obaldic in-feinewm
Staate lebe, unte: mehreren„möglichenan �ich

re<tli<en Mjtteln„„mirnachBelieben dies

jenigenausle�enfanw, „welchemeinerNeigung
am gemäße�ien:�ind,‘odexmir. die zwe>émäßigten
¿u�eyn�cheinen,daimix,imStaatedie�eWahl
E frey:gela��en,�onderndurchdiebürgerlichen

Mo�es
choneinge�chränktundbe�timmti�t.

I< mußwich al�oin dem außerbürger-

lichen:Zu�tandeeben�owohlder Beurtheilungdex

Vernuu�tunterwerfen,als im. Staate, nur,

daßich in, jenemgexechtfertigetbin , �obaldofe

fenbar:i�t, daßmein Zwangsmittelindie rechts

liche:Form überhguptpa��e,in die�emaber die
Wahl[meinerZwangsmitreldurchdas weit ene

gere; po�itive,Ge�elbe�timmt„und darnach.die
Rechtmäßigkeitmeines - Verfahrens„ beurtheilt

werdea.muß. Wenn „mir in demStaate.meiu
Schuldner,dieZahlung, verweigert; �oi�tdas

be�timmteMittel, ihn, zu- zwingen, der „Arm“

der:Obrigkeit; wenn außerdem Staate, mein.
Schulduer.michnicht bezahlenwill; �o:i�tdas. -

Mittel,wie ich meinen Schuldner zurZahlung.
zwingen,will, völligunbe�timmt,und.blos, meis

gem Belieben „überla��en,„nux wit der einzigen,
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Ein�chtänküng,“daß das" Mittel) wV1@es"tir
unc únendlich‘vielenmöglichènzu wählefrz
�tehet;in die Rechtsformvä��e,oder ‘als�ittlitts

möglichgedachtwördewkhn." Es i�tabêt fifi
_ lich‘mögli<, �obald®esWurfeiner'andern“h#&

hernänßernPflichtwider�pricht;als diéPflicht
i�t;welch" �i<"aufdas Réecht*beziéht!welches

äch‘Bewie�enfann’/ daßdäs!gèbrathiteZangs
mittel“die�eBe�chafferihéithabe’,biw i< ‘voten

Richter�tütléder Vernunft“frey*zü �pre{@h.#®
:

2405 Die�e:‘Bémerküng:i�tungemeinwichtig, und

kanzurEctt�cheidungvielerPröblems!ité Nik
: fe�ten

Grund�ägèn“hald�o,bald’‘andersenth
wörden "�ind.Es“ i�t"der Mühe wérth,vaß'ih

noch“‘einize*Augoönbli@è"beydie�erMätekie'bers
weile;um meinen fölgénden"Behäuptütigenübe|

die-Zwangsmittel "gegen"die Souveräiiteallé

möglicheKlarheit zu: gebenz 7 %115ub 130
ada Gewöhrili hätt!mäñ dafür, irh fögeniäiih
ten Natur® Stande worunter man neben mä

<érley ‘andéénDinge? auc dên' außerbirgë>
lichenZu�tandver�teht, �eygegen die'Feindé'äls
les erlaubt, was zur Erhaltung�einesRechts



ILL:

dient ¿ und bildet fich-einz alle Ein�chränkungen

gründen�ichblos -auf-Kouventionen:-undVers:

tráge: Allein, wenn gleich in“ einem; �olchen

Stande kein bürgerlicher:-Serichtshof,gedacht.

werdenfann;- i �obleibt doh, wenn man ‘andevs:

nicht-einen-Stand: der-rohenThierheit.,�ondern:

ein: Verhältniß-vernünftigerWe�endarunter vere

�tehtwelche nur-durch keinen Staats# Verträg

mit.„einander verbunden �ind, noh die -Vebs

nunft.ihr. gemein�chaftlihesTribunal ;? vor «wels

chem�ie,�owie-alle vernünftige:We�enübeks

haupt; Recht nehmen mü��en.Nun mußjedes

veynünftigeWe�endemandern Rechte einräus

menzund i�tfolglich:unterallen Um�tänden,(au<z

wenn-0s- �ein„Feindwird,) zu- Pflichten gegen

da��elbeverbunden. Jeder behält, unter: allen

Um�tänden¿- vollklommene®Rechte ‘gegen--denans

dern „und: wenn ‘er-�olchebey: der gewalt�amen

Verfolgung:�einesRechts verleßt ,- die-er nah

einer äußerlih vollkommenenPflicht nicht
| ver-

leen �ollte;�ohat er.ein ungere<htes Zwangss

zuittel,gegen-ihn gebraucht,und er muß �i<

vor dem Gerichtshofedex reinen at E:

hais:D
oh

WI 55
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Es’ läßt�ichal�oeîne Beurtheilungdes

Néechts ‘nachbloßenreinen Vernunft - Principien
deuken , denen jedermann, ‘der mit einem andèrn

außer dem Staate lebt, unterworfen i�t.Denn

die Begriffe von Pflicht und Recht überhaupt,

Hängenniht von dem Staate ab, �ondernlie-

gen in der Vernunft eines jeden. Der Staat

\<ränktdie allgemeine Rechtsregel nur auf be-

�tinimteFälle ein, um die Beurtheilung zu bes

fäimmen und zu erlei<htern. Ein: Gerichtshof
der Vernunft i�tkeine Schimäre, er liegt viel:

mehr allen bürgerlichen Gerichtéhöfen zum
Grunde, und be�timmtallemal da, wo die po�is

tiven Ge�etzeentweder nichtsmehr gelten , oder

wo �ieden Fall unbe�timmtgela��enhaben.

Seget, ein Men�chaus einer unbekannten Jns

fel landet in Holland; er begeht Exce��e,�tiehlt,

{<lägtund plündert andere. Die�erkann nach

den Polizey - Ge�eßender Stadt Am�terdam

nicht gerichtet werden; aber wenn er Vernunfe

hat, �omuß er auch einen Begriff von Recht

und Unrecht haben; er muß al�owi��en,daß

andexe Men�chenRechte haben, wie rx, und

daß èr Rechte verleßt und Güter angreift, auf

welche er kein Recht hat, Das Gericht kann

ihn
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¿hw ai�oaílerdingsauh na den Ge�eßender

allgemeinenVernun�t-nichtnur-zum Er�azwins

gen, �oudernauchfr �ira�würdigerkennen.

„¿Welches«i�ind„nun
aber

„die. “Srund�äge,
nachawolehen êdie Vernunft das.Recht des-Wis
der�tändes-be�timmt?..;Die-voll�tändige.Antwort

_guf:-die�e-Frage,erfordert zwar ‘eine tiefere: Une
ter�uchung-als-hier�hi>li<-i�t,Zch: kann-blos
Re�ultateliefern. Man mag deren Wahrheit
vors er�tenur daran prú�en,ob �iein der Ans

wendung auf einzelneFälle: mitdem gemeinen

morali�chen«Gefühle überein�timmen. Wenn

‘die�esi�t„�omuß man ihnen: wenig�tensvorläus:

fig-Beyfall-\chenken,„und ihreMEApien’zu �uchengeneigt werden. TT Gi

«¿41/7Man: bedarf aber oiiciti ani um
die Rechtinägigkeitder SegéngewaltimNature

�tandez(welcherdem-Staate-entgegen �teht,zu

be�timmen, wovondas eine den Grad; das
andere:die Axt.‘des te jmbdiamWideu�hcahnd
GE uf e DES

sè

¡ad Demi Grad, der. ridée EE
\ agi folgendeNegel+ + z¡Jedermannhat -ein

„äußerlich„volllommenes:Recht:, die: Verleßung-
- „gleichartigerwee, weichein ihm widerrechts

| H
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„lich verlet werden, zum Zwangsmittel gegett

„den zu gebrauchen, welcher �ie verlegt.
“

Denn, wenn ein anderer ein Recht in mix wi-

derrechtli< verle6t ; �omuß i< ihm Wider�tand

‘thundürfen, �on�thätte i< gar fein Recht.

Da mein Feind aber do<h immer eine Per�on

bleibt, �obehalte i< immer Pflichten gegen

ihn; es kann mir al�onicht jeder Graddes Wie

der�tandesver�tattet�eyn,wie bey We�en,wel-

che teine Per�onen�ind.
- Meine Gegenwehr

Fann nur darauf abzielen, mein Recht zu �ichern

und zu erhalten, nicht die Rechte des andern

beliebig zu zer�tören.Der Grad der Gewalt,

den ih fúri mein Recht anwende, darf al�o

nicht größer �eyn, als es nöthig i�t,um ein

Be�timmungsgrundfür meinen Feind zu wers

den, daß er mi unge�tórtim Be�ißemeines

Nechts la��e.Ge�et, ih wendete einen grö-

pern Grad von Kraft anz �owürdei< mehr

Nechte in ihm verleben , als zumSchub meis

ner Rechte nôthigi�t, d. h. i< wúrdeihn belei-

digen. Wenn ih daher den gemäßigtenGrad

von Kraft nicht be�ike,der zur Erhaltung meines -

Rechts nöthigi�t;�oi�die�esals ein Unglü>

anzu�ehen,welches uns die Natur zu�chi>t,„
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Dent wir �indim"Be�igevielèr Rechte,an dè-

ren Ausübungwir durch dieNaturverhindert
werden , und“ ès i� garnicht tnorali�ch- noths
wendig, daßwir alle Rechtewirklichausúben.
Der Grad der re<tmäßigen'Gewalt läßt �<

aber niht mathemäáti�<oder phy�i�<, �on

dern allein morali�< be�timmen.Eine Kraft
wird nemli<h phy�i�chge�häßt,wein man die

phy�i�cheWirkung angiebt, die �iehérvorges

bracht hat; morali�< aber nach der Wichtige
keit des Zwe>s, den �iehervorbringtoder vers

nichtet. Eine �ehrkleine phy�i�cheKraft kann
einen �ehrgroßen morali�chenZwehervorbrine

gen oder zer�tören;einé �ehrgroße phy�i�che

Kraft kann einen �ehrunbedeutenden �ittlichen
Zwe> hervorbringen oder zer�törén.Sériehaf

�odannin dem tnorali�henReicheeinen ‘grö
gern Grad als die�e. Wer dem andern mit

einer Nadel dásLeben raubt, braucht wenig

phy�i�cheKraft,aber im Reiche der Moral i�

�einéHandlung’von größemGewicht; wer dent

ändern zum Vo��endie Nadel zerbricht, braucht

mehr phy�i�cheKraft, als wenn er ihn damik
tódtet, aber die -Beleidigungi�tvon geringet
Bedeutung:

Hi
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Um al�o den Grad des Wider�tandesunk

der rechtmäßigenGegengewalt zu be�timmen,

giebtes kein Mittel, als die morali�cheWichs

tigkeitder Rechte ihrer Materie nah. Die obi»

ge Regel erhält in die�erRück�ichtfolgende Bes

�timmung:„So wichtig die Rechte und Zwecke

5» �ind,welche dein Feind in dir wíiderrechtli<

„» verlebt, �owichtige Rechte und Zwecke darf�k

»» du auch ín ihm.verleben, um iln zu zwingen,

„; daßer dich nicht beleidige ; aber die Verlezung

» eines wichtigern Zwees oder eines wichtigern

_» Rechts als Zwangsmittel gegen einen widers

„re<tli<enAngriff zu gebrauchen , i�tdurch die

»» Vernunft. verboten.“ Der Grund des leß-

tern Verbots liegt darin, weil überhauptkein

Men�chdie Materie der Rechte eines andern vers

leßen darf, außer in wie weit es die Vertheis

digung und der Schuß �einereignen Rechte noth-

wendig macht ; nun reicht aber die Vernichtung
eines gleihwihtigen Zwecks des andern allemal

zu, um ihn zu be�timmen,daß er mir den mei-

nigen la��e.Denn, wenn ex durch den Angriff

auf mein Recht eben �ovieleinbüßt,als er mir

durch die Beleidigung entzieht; �owird er líes

ber den Angriff gänzlih unterla��en,Al�owird
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meine Gegenwehrallemal hinreichend�eyn,mich

vor des andern Beleidigungen zu {üßen, wenn

ich in ihm einen Zwe> zer�tdre,der ihm gerade
eben fo viel werth i�t, als der, welchen er in
mir zer�tört.Sdbald ih wichtigereRechte int

ihm verle, handle ih unre<t, Die Wichtige

Feit der Zweké und Rechte kann aber nict nah

‘der Zdenkitäteder Einerleyheit ihrer Materie,
�ondernnur überhaupt na< dem morali�chen
Werthe ge�{häßtwerden. "Junder leßtern Rück-

�ichtgiebt es in�onderheitzweyerleyZwecke und

Rechte: 1) we�entliche, d. h. �olche,ohne
welchedie men�chli<hemorali�cheNatur gar

nicht ihren Zweck (der �ittlichenWirk�amkeit,)ers

reichenfan, und 2) zufällige, d. h. �olche,

von welchjéènzwar ein �ittlicherGebrauch zu mas

chen i�t, ‘die aber dochnicht zur �ittlichenWirke

�amkeit‘und zur Be�timmungdes Men�chenun-

umgänglichñüothwendig�ind,welche das Ents

hehrlihe betreffen. Durch obige Formel

kónnenal�ona< den bisherigen Betrachtungen

zur nähernAnwendung auf einzelne Fälle, fole

géndeRegeln be�timmtwerden :

a) 5»;Jeder, der mit einem andern im Naz

„„tur�tandelebt, hat ein äußerlichvollkommenes
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» Necht „ �einenwe�entlichenRechtendie we�ents

„> lichen Zweckedes andern , wenn die�erdie �eie

„nigenwiderre<tli< vernichten will,

“ie4 11144 SES

_b) y Jeder„ dermit.eeinem.Memim Na-
:

» tur�tandelebt, hat ein äußerlichvollkommenes

» Recht„. �einen„zufälligenRechten„die zufälli-

»»gen Zwecke:de��en,: der-die. �einigen.Aertehos
y» will, aufzuopfern, ‘*

:

€). »»Niemand-hatein äußerlich.e
»»menesRecht».die we�entlichen,Zwe>e. eines

»andera,zu: vergichten,; „um; „�gine,zufälligen

» RechtegegendieFtindleligenAngriffede��elben

ait.�chügen.5. ABC fe ZenA ant ties

Die�es�inddie- Grund�äge,na: »welchen

derre<tmäßigeGebrauch der. Gegengewalt.im

Natur�tandezu beurtheilen i�t, Jm übrigen

bleibt dieWahl der Mittel und. die Beurtheis .

lung desZweckmäßigeneinemjedenüberla��enz

es i�tGewi��ens�acheund.gehörtnicht vor das

äußereGericht, O6 jemandnichtmit gelindern
Mitteln �eineZwecke hätte erreichenkönnen,ob

er niht flúger und viellei<t auch morali�chbe�s
�ergehandelt hâtte,.wenn. er ganz andereMit-

tel gewählthätte, i�tkeine Beurtheilung des
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Rechts , �ondernbetti�ttheils"die Klugheit,
theils die innere �ittliche-Süte,das Wohlwol-
len ‘desBeleidigten. Eiñ Unbekannterfällt
mi< in NeufoundlandsWäldernän, “ündwill
mir das Leben nehmen; ih fome ‘ihmzuvor
und rtödte’ihnauf der! Stelle. “Möglich,daß

i< ihn entwaffnen, binden konnte; es wat

wmén�chen�reundliher,wohlwollender,wenn ih

die�esglimpflihéreMittel, mein Leben zu �ichern,

vorzog- Aber“ih habe das äußere Recht nicht

verleßt; meine Gegenwehr“war‘re<tmäßigz

ih rette ‘mein “we�entlichesRecht auf Ko�tenés

nes der we�entlichenZwece de��en,der einen -

gleihen Zwe ‘in mir widerre<tli< angreifen

will. |

Die�esi�tin der Ordnung. Man will

mir meine Freyheit widerrechtli<rauben ; ich

�eßemi< zur Wehre, tödte meiñenFeind. Hier

i�tder�elbeFall. Ein we�entlicherZwei�t dur<

‘den andern , der-aber widerre<tli< gebraucht

wurde, erkauft, Ein anderer raubt mir meins

Bör�e; ih nehme ihm dafür das Leben ; und
die Vernunft erklärt mi<h für einen Mörder:

Denn ih habe ‘ein we�entlihesRecht verlebt,

um ein zufälliges zu {üßzen, und das i�tune

recht. Aber ich jage dem Diebe nah, zwinge
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‘ihn, nicht nur das Geraubte wieder zu geben,

„�onderndringe auf Schadloshaltungfúr meis

nen Schre>, für meine Bemúhung, ihn:nac<
zu jagen, fürdie Ver�áumnißmeiner Arbeit,
U,�w. oder ih gehe in �cinGebiet, und fodes

xe Er�ab, und’ wenn er �ich:dazu nicht ver�teht,

treibe ih mit: Gewalt �oinVieh: weg, �chneide

�eineAehren ab, bis ih: en�hädigetbin. Alles

die�esi�tin dem Falle, wo keine Obrigkeitnein

Recht {hüten kann, Recht. - Sehlzet, der Mann

Have Brüder. oder Freunde, die �i<mit ihm

verbunden haben, (ohne jedoch:einen Staat aus:

3umachen,) um �i<untereinander gegen äußere

widerrechtlicheAugri��e zu- �hügsen;z-aber die

Ge�ell�chaftwill in allem na Veraunft-

Pkin-
cipien zu Werke gehen; �iewill die Rechte ihrer

Glieder nur na< �ittlihen
:

Ge�ezen�{<ügenz

�eßet,der Räuber be�hwere�i<hüber meine Ges

walthätigkeitenbey �einen Bundesgeno��enz

die�enehmen michgefangen, und be�chließen

über mich, jedo< na< Vernunft - Principien,
Gericht zu halten. Mir i�tnicht bange. Wenn -

�iegerecht �ind,�o.können fie mein Verfahren

niht für �tra�würdigerkennen ; �iedúrfen. mir,

(nah Rechts- Principien , ) meine Schadloshals
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tung nicht wiederabnehmen,wenn i< nurmein

Recht bewei�enkann. Auch'’im-Staate kann
-

kein Gerichtshof einen Meù�chen,„der kein Mit-

glied des Staats i�t,und überall feine ‘po�itiven
Ge�eke, -aber doh Rechts - Principien überhaupt
erfennt, anders beurtheilen. Hièrdurchi�tal�o

der: Grad der

ES: A Es bes

Millim (267728583 LESA HATERS
:

Die Artund UeFEder Gerätgegen

andere i�taber nur alsdann der rechtlichen Form

gemäß,wenn �ie�h �elb�tals?Gegens

wehr, als Angriff wegen“einer Beleidigung
oder wegen eines verleßtenNechts-ankündis
get. Dénn der Zwe>k der Gegengewalt"i�;

den andern zu zwingen daß er angemaßteGús

ter er�tatte,oder demtBeleidigtenGenugthuung

gebe. Die Gewalt muß al�oein Be�timmungss

gründ in ihm werden, das, was gefodert wird,

zu thun. Die�esi�t‘aber unmöglich,wenn �ie

�ichihmnicht als Gegengewalt ankündiget, das

her i�tes ein allgemeinesGe�el:

» Alle re<tmäßigeGegengewalt muß df-

„fentlich �eyn.Niemand hat ein Recht, dem

„andern heimli< Gewalt entgegen zu �elen,“

Zwar i�tes”ehen nicht nöôthig, daßi< meinem
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Feinde meine Zwangsmittelvorher �age; weil

er �ie�on�t_vereitèlnkönnte z-aber ih darf do<

nicht heimlich, hinter �tinemiRÚ>en,mi für

das-bezahlt machen, was i<; dur< ihn gelitten

Habe. ; Er:,mußwi��en, - daß-ih-es-bin, der ihm

\<hadet „dex: ihin Gewalt:-entgegen�eßt, ‘und ich

mußdie�es:öffentlich.vor jedermann“ ge�tehen

können,wenn mein Angriff re<htmäßigi�tD

darf�t:al�o-den, der dich betrogen“hat," nicht

heimlichund-ohne,daß er es-gewahr wird, wie-

der etwas ‘abnehmen,um di �hadloszu hal-
tenz: du-darf�t:denz der dir- nah dem Leben

trachtæt,. niht dur< Gift aus dem Wege ráu-

men „-odevihn heimlich, und vhne; daßer �ichs

ver�ieht,umbringen, um dich de�togewi��erzu

�ichern;dutdußt ihn öffentlichangreifen, mußt

dich ihn: alsBeleidigter ankündigen, �on�t-vers

gißt du, daßdein Feind -auch-ein morali�ches

We�en-i�t, daßdu ihn nie ,, unter keinen Um-

�tänden,als bloßeSache, behandeln dar��t,auf

de��enPer�önlichkeitdu in: allenVerhältni��en;in

welche du +mit-ihm komm�t,-Rü�icht nehmen

mußt ; daß es niht �owohldarauf ankommt,

daß du dein Leben erhalte�t, als-daß du-es in

der rechtl i<en Form erhalte�t; «achte�tdu
»
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dies nicht, \o bi�tdu: ein- gemeiner-Meuchelmöre-
der; du vertheidig�tnichtdein Leben; du raub�t

blos cinem EA bi�tnichtals

ein Dn�{<_bet
Feind

Zid

i�tetz du‘bi�taicht.be��er
a4H

Bandit„ derfürGeldjedenmordet,Ihrune
er�deidet_‘eu<blos in denPrei�en,Doubi�k

nur etwastheureralsjèner.Er mordetfâr
zehn Pi�tolen; du für Lebenoder Freyheit,
Mein�tdu „-daß:-deineThat; edler�ey¿ weil du
div mehr dafür-bezahlewläßt

2,

-Nicht-derNuo |

en, uicht der Gewinn�t-den-man-davonträgt,
�ondernalleindie: Form, in welcher�ich„eins
That „ankündiget„be�timmt:das; Necht41:-;Jebt
laßt:uns die�sallgemeinen ¿Yetrariiungen.auf

beata ena
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-Fünfteri ES
US

“Pou

ven re<tli<hen tt cEeeth
PEE Wider�tandesi

gegen den Souverain”e

insbe�ondere.
Stan der Regent fo handelt, daß gewalt�a:

mer Wider�tandgegen�einenWillen, na den

_bisher*darge�telltenGrrüdregeln Pflicht öder

RNechti�t,hörtdas Staats: Verhältniß zwi�chen
ihri und den Unterthanen auf, und ihr weé{h�él-
TFéitigesVêrfahreni�tnun nah“ dem Verhältni��e
�olcherMen�chenzu beurtheilen, die außerdeh

Staate mit einander leben. . Und hier�indaber-

mahlsdie Zwangsmittel, welcheder Unterthan

gegen den Regenten gebrauchen darf, entweder

{on in dem Bürgervertrage mit be�timmt,wie,

wenn der Wider�tanddurch Ver�ammlungenund

“A-cmeen dér Stände ge�chehen�oll;oder �ie�ind

gänzlichunbe�timmtgela��en,wie, [wenn weder

in dem Búrgervertrage, no<-in der Gewoht-

heitetwas über die�enFall ausgemacht i�t,Ju



125

er�ternFalle i�tder Unterthan an das po�itive

ge�eßlicheZwangsmittelgebunden, und der Ge-

brauch jedes andern, das er blos nach �einem

Belieben wählt, i�unre<t; im andern i�taber
doch �einWider�tanddur das allgemeine Nechts-

Princip einge�chränkt,und �owohlder Grad

als ‘die Art des Wider�tandesim allgemeinen

_ be�timmt.Die�eSchranken können durchfols
gende Negeln ausgedrü>twerden :

1) ;» Wenn der Fall eintritt, wo du ein

„» Recht ha�t,dem Souverain Wider�tandzu

„lei�ten; �odarf�idu ihm nur dur< Verlegung

»» �olcherZwe>keWider�tandlei�ten,welche mit

aden in dir verleßtengleichen Rang haben.
“

Al�oa) wenn er deine we�entlihenRechte wis -

_berrechtli< angreift, kann�tdu �iemit Auf-

opferung �einerwe�entlichenZweekevertheidigen,

in wie fern die Verlebungder lektern ein Mittag
dazu i�t;b) wenn er zufälligeRechte in dir ver-

let, darf�t_dudie Verleßung �einerzufälligen

Zweckeals Zwangsmittel gegen ihn gebrauchen.
2) » Es kann aber nie Recht �eyn,gegen den

¿Souverain heimliche Gewalt, d. h. �olche,

„die er �ihgar niht als Gegengewalt vor�tellen

¡„fann, zu gebrauchen,weil man durch heimlie.



126

„Ge Geivalt blos Nechtein ihmverlegenwür-

de, ohne daß er �ihdie�eVerlegungäls ein

5» Zwangsmittel vor�tellete.“Man würde ihn äl»

jo wirklichbeleidigen, mithin �traffälligwerden.

Hat man kein re<tmäßigesZwangsmittelin

�einerGewalt, �okann man gar nichts thun. Jn
der Noth ein unre<htmäßigesergreifen, heißt,in

der Noth das Rechtverletzen ; eine Verletzung des

Rechts kann aber auch in der Noth nicht Recht

�eyn.Vielen römi�chenKai�ernge�chahezwar

ganz re<t, daß �iegetödtetwurden; aber dies

jenigen, welche �ietêdteten , handelten doch gar:

niht na< Réchts - Principien, und waren:

�ämmtlihnur gemeine Mörder. Martialis
war nicht weniger ein be�trafenswürdigerMeus

<elmörder,als Aurelians Sekretair, obgleich

jener ein morali�chesUngeheuer (dên Caras

calla,) únd die�ereinen lobenswúrdigenFürs

�tenermordete. Die Horden, welche das Uns

thier, Heliogabalus genannt, umbrachten,
handelten niht weniger �irafwürdig,als die

Ravaillaks und Ankér�trôme. Die Welt

von einem Bö�ewichtezu béfreyen, i�tein Ver-

brechen , wenn es ni<t auf eine re<htmäßigeArt

ge�chieht,Denn ein Bö�ewicht,ein morali�ches
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Ungeheuer, hat �ogut ein Recht zur Exi�tenz/

als der größte Tugendheld. : Daß er un�ittlich
denkt und handelt, geht dih nichts anz; nuk

wenn ‘er deine Rechte widerrechtlich angreift,
darf�tdu Gewalt gegen ihn brauchen; nur dann
‘�inddie Folgen deiner Gegenwehr re<tmäßig.

Daß bó�eRegenten dur< Gewaltthätigkeitaus

der Welt ge�chaftwerden , i�tgar kein morali

{her Zwe>, Denn daß morali�che
*

Ungeheuer
wirklich �eyn,gehört mit zur be�tenWelt; wenn

es die Gottheit leiden will und kann; �ogeht es

dich nichts an. ‘ Das Sittenge�eßerlaubt dix

zwar, �iezu bekehren, ihren Willen zu be��ern,
“

aber es ver�tattetniht, �ie-ausguter Meinung
abzu�chlahten.Mit Sachen mag�tdu �o�chals

ten, aber nicht mit Per�onen.“Nur recht-*

li< er Wider�tandgegen unre<htmäßigeAùgriffE

auf dein Recht , i�dir erlaubt, Beleidiget dich

al�oder Tyrann, �omag�tdu ihm wider�tehenz

aber dein Wider�tandmuß öffentlich �eyn;

heimliher Betrug, Vergiftung und Meuchelo

mord, �indkeine re<tmáßigenWaffen ; ‘�iebrins
©

gen zwar mit dem rechtlichen Wider�tandeeinet-

ley Wirkung hervor ; aber es kömmt bey �ittlis

<en Aufgaben gar nicht darauf an, was ge
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E eoder aufcmelcert

‘es,ge�chiehet; nichrdie. Materiey �onderngieForm muß..inAn�chlag,gebrachtwerden.

gehtder Fór�tUngerechtigkeitenim.Lande,I
ex Grau�amkeitenohneZahl; �okann�tdu deine.

Gedankfen,was in. die�emFalle.Recht1 undPflicht.
i�k,zwar äußern,dufann�tdie Organe, tels.
che:úberRecht-und.Gerechtigkeit.wachen�ollen,
aufmert�amauf ihre Pflicht wachenzaberdu
würde�tein unbefugterRächer,du. würde�tein.
bloßer.Bandit �eyn„ „wenn du den Tyxays-
nen: heimlichaus dem Wege räumen,wollte�t,
Dennz/um „Unrecht„an „andern zu, be�trafen,
dazu„muß man„einebe�oude.ue. Verbindlichs

 feit haben , man. muß.ge�eblic<dazu berufen
yu. „JmNaruxv�tandei�taber nur der ge�e
lichdazu berectiget„der „wirklich„beleidigti�t,;
Die�emin- «ner Gegenwehr beyzu�tehen„wenn.
er „dieGegenkraft allein, ni<t überwindenfann,.
und. die. Belezdigung doch.offenbar �t,muß.allers

dings-ver�tattet�eyn,- Aber ich.mußaich. ö��ents,

lich:„„mit„ihm vereinigen „muß „meinewWillen

und, meine Vereinigung zum: Wider�tande„gegen-

einen Mächtigern ankündigen„,�on�t-äi�t-nmeine

Gewaltthätigkeitunre<tmäßig.
ff Es

:

Pi 5 SS
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Es wärdè ein großesVerdien�t�ey, die

vehtmäßigeArt dès Wider�tändesder Unterthas
nen gegen unre<tmäßigeAntnaßungènihres
Souverains, fâr alle möglicheFälle, zu be�tim-

men. Dadurch tvürdeinan unèndlichèn Streis

tigkeiten zuvorkommen,und außerordentlichviele

Mißbräuche,die in ihrènFolgen er�tdrükend

werden, ohné Aufruhr verßindernköônnèn.Man

würde díe Unterthänennicht �ogleihder Empös-

rung be�chuldigen,wenn �énur ihre Rechtenicht

fähren la��enwollen ; der Söuveräin würde

nicht leicht zu weit gehe, weènti er {on vorher
wüßte, was er bèy “jedemunre<htmäßigen
Schritte für re<tinäßigèeGegenfkräftezu èrwars

ten hâtte. Die Unterthanèn würden niht gé
nöthiget werden , im Zu�tandédet Empörungzu
bleiben, wenn er einmnal angéfänget i�t,wie da,

wo man feine Grenzen det Räche kerint, und
wojeder ein Empdörerheißt,der gegen die Obrigs -

-

keit �eineRechte vertheidiget , wö al�odié Furcht
den Un�chuldigenmit dem Schuldigenverbindet,

und wos Niemand, dek gegen der Souveraitt
Gewalt braucht, Ret, �ondernnur Gna-

de erwaxten fann,
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Ih habebisher-blos „vondenvollfomme-
nen.Rechtender UnterthanengegendenSous.
veraingeredet,nichtvon ihren unvollkommenen

- Pflichtengegen den Staat, nicht von- dem, was

fürUnrecht�ie�ih'ausLiebe,aus Dankbarkeit,
ausNeigung_ zum Frieden,- ausWohlwollen.
undum der allgemeinen_Ruhe willen,gefallen
la��en�ollen.Denn„allerdingshaben.die Unters

thanen,die�ePflichten,So wie ein Kindman-

<e ungerechtenScheltworteund. Schläge�einer

eigen�innigenoder übellaunichtenEltern ertra-_

gen �oll,und �owie man �einemWohlthäter
mancheEingriffein�eineRechte¿ugute hâlt,-
ohnegengu_auf�ein.Rechtzuhalten , �ofordert
auh der Staat von jedemUncterthanviel Ges

duld; aber nicht aus Zwang,�onderngus,Liebe, .
Ih kann fúglih_die�ePflichten hier vorüberge:_
hen,„denn�i�ie.e werden.jekt von allen Seitenin.

“

Erinnerunggobrachtz

z i wollte die�enEindru>_.

durchmeine Abhandlung.niht.�{wächen,�on

dern.vielmehr�tärken.Denndie Vor�tellung,

derPflichtrichtetnie mehraus, als wo man

überzeugti�t,daß man �ie_nichtaus Zwang,
�ondernfreywilligthue; die Men�chen�ind.ime
mer liebergütig, als gerecht, verzeiheneher

tis
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elifÚÜteht,‘dasFilráentênnten,als daß�ie!
einUnrechtertragêir�olltéñ,dasman färRecht

:

audgiebtt
Na N Is ARESE 26

j

acuh ‘gäbeih blosVo viaPGagat
dès“Sbübêtaths'zudenUntérthänen‘imAlger
aRN Es i�thierbey_nichtsvore

añsgé�ehtwdrdek,‘als’dernatürlichemorali�ch"
2wè>des Sluts?‘übérhaupt,und ausdèm
Begriffede��elben�ind’alle Grenzender �ouber
ráinenGewaltve�timmtworden,Die�eGren
zen mü��en‘datéein'allènStaatenundbehal
lenRegiétungé: Fotinenattr fiuden.Denn �ieé

�ind‘die "Grénzender Staats - Gewalt übers“
häupt,folglichauh einerjeden insbe�ondere.
Sie dürfen“nichter�tin Urkunden ge�uchtwere“

dêù,‘�ie“liegeii'inder NaturdêrSouvérainität“
�elb�t."DieErfahrunglehrtaber,daßdieVöls“
tet mit ihre‘Souvérainenauchbe�ondereVers
tráge

g

ge�chlö�eti,i und‘dieArt utid‘Wei�eder�ous
véräinenGewalt,‘und’die Fâlle,n wöderWs
der�tandrêchtmäßig�eyn�oll’

hé�ónberébe�timnithaben. Ob gewi��eHandluns“
gendès Soúuverainsmit dem‘Staatsgwede
üóereik�timmtenoder n<t / fonnteoft zweifel?
haft{einen ;die“Ab�ichtênder ‘willkähelichen5

A
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Unternehmungendes Regenten,waren oft zu

ver�te>t,die Verletzungdes Staats.Zwecks
leuchteteer�tein, wenn die Wider�tehungskraft
derUnterthanen�chöngelähmtwar; manche

Rechteund Freyheitenwarendem Volkeoder

einem(gewi��en- Standeim Volke,ur�prünglich
zuLiebegemacht.“Man‘empörte�ichendlich,
es ent�tandenbürgerlicheKriege, gewöhnlichim

Gefolgewech�el�eitigerGrau�amfeiten.Beyden
Partheyenwar dennoc<immer an derErhaltung
desStaats gelegen.Man wurdeenolichzum
Vergleichegenöthiget.Hier �uchtennun die Une
terthanenund der SouverainähnlichenStreis
tigkeitenvorzubeugen.Natürlichgabdie�es
derhöch�tenGewalt mancerleyModifikationen
und mancherleyBedingungen. So ent�tanden
po�itiveReichsgrundge�eke,welche die Form
derRegierungunddie be�timmtenSchranken
der�elbenbetreffen,dergleichenih in denmehs
re�tenReichenfinden. Die�eNéeichsgrundge�ebe
dürfendie Souverainitätnichtanta�ten.Denn

�on�twürden�ieden Staat �elb�tum�türzen;_
in wiefern�ieal�oder Souverainitätwider�pre-
cen, �ind�ieganzungültig

;

; �iedürfendie Mas.
je�täcs-Nechtenichtaufheben�onderndur,die

î
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ÁrtihrerAusübungbe�timmen.So fannin
den�elbenenthalten�eyn,daßder Könignie das
Recht haben‘�oll,einenMen�chen

1

durchKabie
nets-Befehlezu verdammendaßdié�esallezeit
durchGerichtshöfege�chehen�olle.Denndur
die�eEin�chränkungwird.feinMaje�täts- Recht

E

(hieral�oauch!nichtdasRecht,dieVerbrechernach
NRechts-‘Principienzube�trafen,)aufgehoben,�ons
dern nur derArt �einerAusübungdas. Willkührlis
deund Eigenwilligebenommen.Aberdergleichen.
po�iitiveVerträgedürfenauchnichtsenthalten,was.
demBegriffeeines Unterthanenzuwider wäre,
Denndie�eswürdeebenfallsungültig�eyn,weil ein
Vertragdè natürlichenZweckedes Staats, der
durchdie P�lichtgeboten i�t,nie wider�prechen
darf.Ein Bürgervertrag= dem�ichdasVolk
zumSklavender willkührlichenGewalteines
Despoten hingiebti�tnichts.Worte.können
dasnichtveräußern,was der Naturder Sache
nách,gar nichtveräußertwerdenfann, Wenn
nun aber ein �olcherGrundvertragmit dem.
Volkeeinmalerrichteti�t:�okann, dem Bisheri-
genzufolge,auchkein Zweifel�eyn,daß gegen.
�eitigeZwangsrechtebe�timmtwerden,und‘daß
der Unterthan durch die po�itivenStaats: Vets
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trâgeein „vollkommenesRecht,erhält, 1) da

nichtzu gehorchen,wo der Souverainetwas
‘befiehlt,was dem Staats - Vertrage wider-
i �pricht,und 2) �ihdem.Souverain:auch da
thätlich:zu-wider�eßew,wo-erdie Verleßungder

| Grundverträge.-mit Gewalt- durch�eben- will,
Soviel derSouverain.mit �einenUnterthaney
Verträge.ließt, �oviel Zwaugsrechtetritt er

ihnengegen�ichfreywilligab; Denn.einenVers
‘tragmit demandern“errichten,heißtzeben,ihm.

ein vollkommenesRechteinräumen, dasObjekt
8 desVertragsals dasSeinigezu:betrachten,Ein
VertragmitPer�onen,die gar keineZwangs-

: rechte„gegenuns.habenfónuen,i�tetwas. völlig
Ungereimtes.Wozu�olltei< mit einem; ane
dern einen Vertragerrichten, wenuih gar fein
Rechthabe,auf-de��enHaltungzu dringen,wenn
ih mir es gefallenla��enmuß„oh. es dem: ans
dernbeliebenwird,ihnzu halten?: Es/é- auch.
in dem vorigenhinlänglichgezeigt.worden „daß
es wederderEhre.nochdemZwe>eder: Soupve-
rainitátwider�pricht, den Unterthanen:Zwangs-

rete einzuräurten,Wenn daher den: Sitaats-

Greundge�eßendie Klau�elnichtbeyge�ügt:i�,

“daß,imFall. der Souverainden Vertragnicht
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Hält, ein Recht zur Gewalt da feyn�olle:fo
kann "man ‘es niht für einen”heimlichenund

heimtúÆi�<henVorbehältderUnterthanenerflär
rei; wenn’“�iedênnoch gläuben, im Falle ‘der
Untreue’,ein Recht‘zurGegengewaltzuhabèên;
�ondernés wird die�elbevielmehr, �owie‘bey

jedémVertragë,vvrausge�eßt.
“ Niemand fügt

beyAus�tellungeinesSchuld�cheinsausdrüelich
hinzu’, ‘daßder Gläubiger, imFalle unterla��e
ner Zahlung, ‘ein "Zwangsrecht gegen: den
Séjuldüer haben �olle.’Jéder denkt die�es�chon
in dem'Begriffe eines Vertrags. Die Souve-

raine haben es auch von jeher �owenig für bes

�himpfendgehalten,ihren Unterthanen Zwangs-
re<tè gegen �i<einzuräumen, daß �ichvielmehr
‘iù dex Wirklichkeit- eine große Menge vonVer

trägenzwi�chéndenSouverainen und deinVölké

finden,wo’ das RechtzumWider�tande,und �ogar

zur“Ab�etzung,ausdrüklicheingeräumtund bei

�kfimmt'wird:Jch will michhièrnicht auf die alteri

lacedämoni�chenKönigeberufen, denen bekannt

lih das Volk nur unter dêr Bèdingung zu gé

horchen{wur , daß �ie�elb�tihren Eid-halten
würden, - Selb�t in dei altdeut�chenUrkunden

ráumt dex Kai�erden Ständen des deut�chen
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Neichs,.die damalsnochalle�einewirklichenUn

terthanen,waren, -¿ausdrü>lich,ein, daß.�ie,ohne

desVerbrechenseinerRebellion �ich,�chuldig:zu

machen:Seiner Maje�tär-�olltenwider�tehen-dürs

fen,„wenner gegen die Ordnung.des Reichs vere

führeD Die.Eideder Könige.von Ungarn,

Smedt._Pohlen-und Böhmen„ „enthalten

da��elte. Wahr�cheinlich.�eßtemau-die�eKlaus

�elnausdrü>lichinzu,weil, man die Ers.

fahrunggemachthatte, daß.dieKänige.jadeArt

des.Wider�tandes.mit demNamender.Rebellion.

brandmarkten; man. be�timmteausdrúelich,wels
:

deArtdes_Wider�tandesund der -Gewaltthäe:
:

M niemals.Nebellion.heißen�ollte.„So heißt

indenDekretendes Königs.And reas „von

Ungarnausdrü>lich: » Sollten Wir,.oder einer-

»vonUn�ernNachkommen,je die�emVertrage?

„entgegenhandeln;. �o�ollenalle und.jede;Bús
»!höfeundEdledesNeichs„ gegenwärtige,und?
<sfünftige,das.vollkommeneRechthaben,ohns.-
Si �ichdadurchdenVorwurf.der.Treulo�igkeitJus

-

„zuziehen,UnsundUn�ernNachfolgernzu wis
:

2
Quoi ‘regitemaje�tati’ne Crimine rebél-

N

Jiogis Yvehi�tere,po�lint„fi contra ordimatid*

Sa“nesimperi feceriß, ¿502
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beid: und au< gewalt�amenWidéi�taiid
zu thun.“ Jh? der {wedi�henHuldigung
wurde es �ogarehemalsden'Ständenzur Pflicht
geniacht�i in gewi��en‘FällendemKönigeza
wideb�égei:Ut fi rex- quidquam»Heißtes in
der Huldigungs „i‘Formel,7 Contra ártico
prae�eriptos‘et legospactionatascommittere
vel per alios de�ignareau�usfuerit, ordines
et nóbiles Reni ip�arumhonore et iuramente
teneaútur“regi adver�ari. Jn dem großen
Freyheitsbriefevon England kömmt zwardie.
auëdrá>li<e Erklärung der Zwangsrechtedex-
engli�chenNation nicht vor , aber die�esbewei�et
nichts méhr, als daß mandie�es {on von alten

Zeiten her vorausê�c6te:Die Stände zeigten
auch 'glei< anfangs ,

wie fie es mit die�emFrey«
heitsbriefegemeint Hatten,und die.Erklärungen.
des Königs Johann gaben deutli genug zu

erkennen, daß er es gar ‘ni<tanders ver�tane

den' hattë, indem er- ihnenalle An�taltzur Ges“

gengewaltausdrü>lich einräumte,wenn er die

Privilegiènder Nation verleben würde. ,, Das“

mit,“ �oerzählt Herr Prof. Sprengel *

6) Siche’ de��enGe�chihtevon Großbrittanien,1, Theils
S, 504.

i

/
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“die Ge�chichte,» die éngli�henStäñdéberihnen
“nder imagnaChaïta erthei�tenPrivilegienver:

“�ichêèrt"waren, behielten �ie einè Zeitlang die

“Stadt Londón,neb�tdem Tower in Be�iß:auh

wählten�iezur Auftechthaltung der Urkundè, zu

DBeylegungder Streitigkeiten , welche über eim

gelne Punkte: der�elbenent�tehenmöchte, fünf

und zwanzig Edle, welche "großeGewalt beka-

Tenen; und in einheimi�chenAngelegenheitén'als

_Mitregenten anzu�ehenwaren, utn�o-mehr ‘da

“Alle-engli�heUnterthanen ihheènHuldigung lêis

“�eumüßten, Vier“ von die�enEdel ‘mußtén

“die Beobachtung der imagna Charta bé�órgeú-

fie“ konnten,wénn der Köniz'beydenBé�chwéer5
dèn‘der Unterthanenauf ihre Vor�têllunzernicht

‘athtete;die auúudernGlieder, oder, wie ‘�ièdas

” mals* geliänntwurden, Con�ervatore iù der

‘fagna’Chartà zü�aminenberufen,jä�elb�die

"Ma��engégenden König ergreifen, "um ihn

“dur<-Eroberuñg‘�einerfe�tenPláße und Aufáe-
-bôtder Witerthanenzu'zwingen, den be�<wor-

‘nen Vertrag zuhalten. Aus jeder“ engli�chen

‘Gräf�chäféwurden zwölfRitter erwählt,welch>
“ dou-Con�ervatoren‘einen Berichtvon allen? der

'

Fréyheitnachtheiligen Gewohnheitenihter Heis



amath=geben,und deren Abänderung.nah derana-

gna Charta be�orgenmußten;-ja-der Königibes

fahl ausdrüŒlich„den: Con�ervatorender magna

Charta in allem, wie ihm�elb�t,Folge:undGehor-

�amzuei�ten,“Die�esRecht zum Wider�tande

im Nothfalle.-hat�ichanch �owenig in England
verändert5 daß es immer’ noch. allenthatben-ófs

fentlichgelehrtund alsz-ausgemacht vorgusge�elzt

wird,

-

Man: hat uachder Zeit Königeförmlich

gbge�e�t,unddie: Regierung einem andern: über

tragen, ohuedaßdie gering�tenUnruhen und-no<

wweit;wenigerAnarchie daraus ent�tandenwäre,

Ju der: Bill of rights i�t-den Untezthanen:das

Recht ¿°ihre Freyheit; wenn kein anderes: Mite

„tel mehr übrig ‘i�t,mit Sewalt zu: vertheidigen;

_gusdrü>lih- zuge�tanden;«uud- Black�tone

�agtin-�einemKommentar über: die-Se�eße.von

Eagland, nachdemer die-Befugni��eder Unters
thanen nahmhaft gemacht hatz z/Die engli�chen
Unterthanen�ind,»wenn-die�eGerecht�amewirk?
lich;angegriffen oder verleßt: werden, zur Vers

‘theidigung-der�elbenberechtiget, �o-daß-�ieihr

Nechter�t in den - dffentlichen Gerichtshöfen,.

hiernäch�tdurch: Bitt�chriftenan. den König und.

das Parlament¿-und endlich:auch durchdie,
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MWaffeh�uchet’dürfön!tt"Die" êngli�hehKöüige
‘Habendu<die�ésRecht’dêr Unterthätftes;fh,
imi Fall’der Königétwäs'gégendie Ge�thever-

ordüen �ollte;zu widér�ezën"niEbe�tritten,und

maù hät Fälle'genug;wo �ie�elb ihre Einwilli

güng-gebenmußten,“daßdiejenigen; welchèauf

ihren Willen“gézgewdas ‘Gé�esgèhänbélt'hatten,
auf das ‘härte�te’be�traftwörden“find. * Man

darf „�ichhierbey' nur'an "das" Schick�al"der fas:
mö�en:Canierali�ten!Empfön und Dübley
unter-Heinrih dem Siebenten eritineri,
deren: Bey�piele�owirk�amwaren, daßdie Riche
ter:unter der �ogewaltigen KöniginEli�abeth
�ich�tandhaftweigetten“ hten Kabinetsördèrn
in der bekannten A�aire des Cavendilh zu
gehorchen, und ihr antworteten: „�owohldie

Königin als �iehâttenge�hworen,�i<nah

z¿ den Ge�eßenzu ri<hten, und wenn fie ihren

4; Befehlen gehorchenwollten; �owürden �iedie

5,Ge�ekeniht {üßen, wenn jene den Ge-

5»�con zuwider wären.“ Ja Eduard der

Dritte, der mehrere“Fehler die�erArt bes

gangen hatte, verordnete in einer öffentlichen -

Parlaments - Ver�ammlung: ,„, daß alle Nichter

»gebalton �eyn‘�ollten, die Gerechtigkeitauf
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»2 �treng�tezu verwalten,und: daß�ie"�i?

» dabeyweder. an: die: Cabinets - Befehle, dis?

» er ihnenzu�chi>kenmöchte, „noch�on�t'aû irs"

gend eine.Verordnungfehren�ollten;':�iemöch+-

is,  herêdhren„ von wem �iewolle: Eë bes:

fahl�ogar:„daß�ie�eineBegnadigungen-auh-
„nicht„re�pektiren„�ollten,�obald-�téin Fällen :

»„21theiltwürden,wo die Ge�e6e’die�elbennie ©

»zver�tattetenz«und.4veder-er: �elb�t;noth eins

fichiévolle;Ge�chicht�chreiber,habendafürgehals

ten,daß.er. dadurch der königlichenWürde eto:8
wgs.vergebenhabe, -weildie�e«in:allem, was *

zumBe�ten.des Staats dient, bey einer �olchen

Vexordnung.involler Kraft-bleiben fann.
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Von Rer, Mali teit

BEA den Wider�tand. „.

rehtlic auszuúben.-
Js ‘dem vorhergehenden"i�teiné Frage aus dé

Staats Rechte“ äufgelsßtworden „Hat“

„„ dêr Unkerthan in*itgéndeineni deikbarenFalle
„» ein ‘Recht ;“ �i<dér Obrigkeit“'zuwidêr�e6er,

„Und wüléhes �ind‘dië denkbaren Fâllein �y�tes
üiati�cherOrdung?" Abér nun“ kann man

noch fragen: wié�ollenSkäatorganifiïtwer-

den; damit auf der einen Seite der Souvé-

rain dén Staats- Zweckin re<tliher Form uns

gehindert ausführen könne, und auf der andern

Seite au die Unterthanen ihr Rechtdès nega-
tiven oder po�itivenWider�tandesin rehtli<er

Forin ‘‘ausúben könnén? "Die�esi�teine Aufgär

be füt die Staats - Kun�t, Sollte �cheine
�olcheCon�titütionbis jet noh niht in déêr Welt

finden ; �owürde der Schluß, daßauh“feine
möáli< e), allzurá�h�eyn.Es i�twähr,al-

lenthalben,wo man es bisherver�uchthat; der
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�ouverainen-Macht_Schranken .zu--�eßen,�ind»

die�eentweder zu {{wa< gewe�en,oder die Ges

genmacht hat: die �ouveraineGewalt. erdrückt.

Jn beydenFällen�indoftgrößereGreuelthaten
auêgeübtworden,als �iichder unum�chränktce�te

Despot jemalswúrdeerlaubt haben. Denn i�t

die Gewalt, welche die Unterthanengegen den

Souverain {ten �oll,gar- zu {wa<, �owird

�ienichts helfen;der bösartigeSouverain wird

�ieaußerThätigkeit�ehenkönnen, uud wird ihe

ren Willen .uum,„�o.kräftigerwider�tehen,jemehr

er fúrchtet,daß „der «Vorwand des Rechts ihm

einigeStärkeverleihenkönnte; i�t�ie�tärker-als
-

die Macht ..des -Souverains �elb; o, werde
:

wir„�tatt,eines Despoten viele haben. Statt, «

daß.dex, ab�oluteSouverain.alleinden Unters

thanenbefiehlt, werden nun die mehre�tenderz ©

�elbenvon: einer unzählbaren«Menge von Tys

raunen, ausge�ogenwerden, denen der Souves

rain Freyheit „er�tattenmuß, weil er �ienicht:

bändigen;kann: Aber. ih halte. au< dafür, :

daß.dieStändi�cheVerfa��ung,�o-wie:wir �ie

bisher«wenig�tensgrößtentheilsfennen „ gerade

die-aller�hlehte�teOrgani�ationdes Staats i�t,

_wenu dadurch.dieSicherheit der Rechtejedes:
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einzelnen ¿rteiGt wêrden�oll.Die Aufgabei�t:
„¿èineStaats - Organi�ationzu erfinden, wo

„allé Stände, Souverain und alle Theiledes

»Volls, Adeliche,Bürger und Bauern einer»

„ley Intere��ehaben, wo al�o,vermögedie�es

„Intere��es,alle einerley în Harmonie wollen

„mü��en.““Wenn ‘és dahin gebracht werden

könnte, daß die�esJutete��edas Recht �elb�e

wárez �owürde es unmöglich�eyn,daß irgend

ein Theil dès Staats einen Willen ausführen

könnte, welcher allem Rechte geradezu widers-
|

�pricht,weil �itheinem�olchenalle gemein�chaft?
|

li widèer�eßenwürden. Der Souverain würde

in die�emFalle �einen Willen allemal in der

rechtlidjen Form ausdrü>enmü��en,und das

dur allein würde �honviel Willkhrlichesvers

hütetwerden.
:

Ob eine �olcheStáats-Orgäni�ation,wo

blos dem üngerehtèén Willen des Souves

raíns Wider�tandgelei�tetwerden, der gez

rechte abet feinen Wider�tandfinden kann,
untèr Men�chen,�owie fie �ind,und �owie wik

___
f�ie-ausder Erfahrung kennen, tnöglich�eyoder

nicht, und wie die Idee der�elbènausführbar
�eynmöchte, ‘i�teine Aufgabe, die nichtin eine

*

�taatss
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�iagtärechtliche1erh, chórt,DOSßer,St taats.4Kin�tleeder zu gleicherZeit| die
Rechts,egFosarie900iis,hu hat,undH

{ d rgebrachte b ürde

nidnóELEAHA p
die,logi�che,Möglichkeiteiner�olchenStaatss“
Organi�atign,mußichwenig�tensdarrhunzh
_muß.geigenedaß�ie,e a eines Staats.
überhauptoder�iY.11159Begi�enicht(widers_
“�pricht.Nunerhellet„jivar_condaraus,daß

ein:Rechtzum WiderfandegegendenSouves
rainin,gewi��enFâllen,daÁ- daß| die Auss.
übung.„die�esRech1s_auch„wenig�tens‘denkbar.
�eynmü��ewenn. auch.dieErfahrenglehrte,
daß.es�eltenthunlich.wäre,Aber,es tóanentie

: einize wúf alle
E

VO tu PurtL, gu
gani�ation..iu_Zweifel,gezogenwerden_tónnte.

O

Die�ewillih zumBe�chlu��eau��uchen|undwis.
derlegen,tir S6fliviss die ge

y Er�tlih fann_man �agen,Ï_i�tzwi�chen,
Souverainund Unterchanenfeinerechtefráftis
ge.¡Ent�cheidungmöglich,ob der«Souverain,;
wirklich.dieGrenzen�einer;Gewalt(eüber�chritten

: und,denUnterthanen.Îu viel8ethgnhabe,weil.
K



146

niemand Richter in �einereignen Sache �eyn

kann, und es wider�prichtal�odem Begriffe eis

nes Staats, daß dex Unterthan gegen den Soy-

veraín ein Zwangsrechthaben �oll,da das Les

‘tere in zweifelhaften Fällen allemal er�tdur<

eine Sentenz be�timmtwerden muß, und feine

Staats - Organi�ationausfindig gemacht werden

kann, wo eine re<tsfräftigeSentenz über den

Souverain gefälltwerden könnte.

Die�erEinwurf wird dur folgendeBes

merkungen entfräftet: -

1) Es i�twahr, wenn Souverain und Una

terthan mit einander in Nechts�treitgerathen ;

�okönnen �iebeydein ihrer eignen Angelegens
Heit nicht ent�cheiden; aber es i�tfal�<, daß�ie

zu gar keiner re<tskräftigenSentenz gelangen
könnten. Denn es bleibt ihnen der Weg offen,

ihre Sache dur< gemein�chaftli<hgewählte

Schiedsrichter ent�cheidenzu la��en.Wer �eine
Sache nicht unpartheyi�henund Sachkundigen

“Sgshiedsrichternanvertrauen will, verräth alle-

mal �einbö�esGewi��en,und kann, bis das Ge-

gentheilerwie�en,für �chuldigerkannt werden.

Ein Souverain kann �ichum �oweniger entehrt

‘odererniedrigt finden, �i<dem Aus�prucheun»
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parthèyi�cherSchiedsrichter zu unterwerfen, da

�elb�terwählte Schiedsrichterna< Principien
des Naturrechts in die�emFalle, nicht auf Strafe,

�ondernnur auf Er�atzerkennendürfen,Die�e
 Schiedsrichter fönnen niht na<- bürgerlichen,

�ondernnah natürlihen Ge�esenent�cheiden.

Denn in den er�tern�ollmit Recht die�er Punkt

gar nicht vortfommen, weil �on�tfür den Souves

xain eine Strafe be�timmt�eynmüßte,welches uns

gereimt i�t.Eine Ent�cheidungdur< willkührliche

_Schiedsrichter nah Principien des Naturrechts,
‘i�taber in allen Streitigkeiten des Souverains

mit �einenUnterthanen möglich. Denn�etet ,

er verleße die Rechte eines oder einiger �einer

Unterthanen ; �owerden unter den Unterthanen

�elb genug �eyn, welche unparthevi�hent�cheis
den können, ob �ichdie�eswirklich�overhalte

oder nicht.  Seßtet aber, er gerathe mit dem

ganzen Volke in Streit; �owerden die Pars

theyenwenig�tensauswärts einen Aaropagus

finden, der fähig i�t, ihr Recht auszumachen,

Wenn �ieal�onur �on�teine Rechts - Sentenz
verlangen und �i<darnach - be�timmenwollen,
an Richtern kann es ihnen nicht fehlen,

f

K 2
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_2) Es giebt in allen Zu�tändenFälle, wo

Gewalte vor einer richterlichen Sentenzerlaubt :

i�t,und wo man al�oprovi�ori�ch�einRecht
�elb beurtheilen und- da��elbigevertheidigen
kann. Die�esi�t im Staate im Falle der Noth

erlaubt, d. h. da’, wo der Staat nicht helfen

kann, und die Sache keinen Auf�hub leidet;

außer dem Staate muß es aber ver�tattet�eyn,

jedengewalt�amenAnzriff auf mein Recht mit

Gewalt zurückzu treiben. Jn beyden Fällen

darf ih jedo<- nur provi�ori�< verfahren,
-d: ÿ, mit dem Vorbehalt, daß ih �owohlden

widerrechtlichen Angriff auf mein Gut, als mei

ne ‘re<tmáäßigeArt und den Grad der Vertheis

digung vor unpartheyi�hen Schiedsrichtern bes

wei�enwill. Wenn i< daher gegen den Sous

verain Gewalt brauche; �okann ih nimmer»

mehr von der Verbindlichkeit loskommen , mein

Recht ‘dazu vor unpartheyi�chenRichternzu bes

wei�en.Behalte ih Unrecht; �ohabe ich die

Ge�etzedes Staats verleßt und mein Leicht�inn,|

meine Unbedacht�amkeitoder meine Bosheit vers

dient Strafe; behalte ih Recht ; \o bin ih für

un�chuldigzu erklären, und der Souverain i�t

zum Er�a verbunden; i�tendlih die Sache
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_verwi>elt, i�tdas Recht nicht ausfindig zumas
chen; �obleibt kein rechtlider Ausweg für*die*

Partheyen da, als der: Vergleich und po�is

tive Ge�ekefür künftige-Fälle. .

LAWill �icheiner von beyden Partheyen
“

gar keinem Schiedsrichterunterwerfen ; �obleibt

nichts úbrig , als daß die andere ihr Recht mit

Gewalt verthecidige, wenn �iekann, und �i<:

dabey vordem: Publicum re<tfertige. Denn

jeder, wer Gewalt braucht, i�tverbunden, �ein

Recht zux Bewalt andern zu bewei�en, weil dies

�everpflichtet �ind,oder wenig�iensein Recht

haben, �einerGewalt Einhalt zu thun „ wenn

die Gerechtigkeit der�elbennicht offenbar i�t.

- Hat ex �einRecht zur Gewalt bewie�en; �o.mag

ex immer dem ungerechten Stärkeren unterlies

gen; das ‘unpartheyi�chePublicum,. die Nachs

telt wird dem Be�iegten-denno<h Recht �prechen

und den Sicger verdammen, und wenn auch der

Urtheils�pruhniht zur Execution gelangt ;-�o

bleibt er darum niht minder wahr,

Zweytens �agtman, kann eine �olche

Sentenz, wenn �ieauch gefälltwäre,nicht exes

cutirt werden , ohne den Staat in den verderbs

lichen Zu�tandder Anarchie zu �türzen. Die
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Anarchie aber i�tein ab�olutesUebel. Der Un-

terthan i�tdaher verbunden, eher die {re>Œli<-
�tenUebel des Staats zu tragen, als die Greuel
eines Zu�tandes,worin der ganze Staat ver-

nitet i�t,zu verur�ahen. Hierauf erwiedes

re ich: :

1) Sobald der Gerichtshof von den Par-

theyen anerkannt i�t, läßt�ichau< die Ausfühs'

rung der von ihm gefälltenSentenz auf ver�chies
dene Wei�e,als möglichdenken. Denn a) fann

�hon in den mehre�tenFällen von Seiten des

Souverains freywillige Unterwerfung erwartet

werden. Denkt der Souverain gerecht ,  und/

wax er nur von Seiten des Rechts zweifelhaft;

�owird er fi<hdem Aus�pruchefreywillig unter-

werfen; es kömmt ‘blos darauf an, daß das

Necht ausgemacht �ey; i�ter ungerecht, fo wird

er do<h den Schein der Ungerechtigkeit vermei

den wollen, und al�olieber gehorchen; wollte

ex aver dennoch auf dem ausgemachten Unrechte

beharren ; \o würde �einUnrecht ganz offenbar,'

folgli<h b) die Vereinigung der Unterthanen

zum uñüberwindlihenWider�tandeleichter �eyn.

Zugleich wären die Grenzen der re<tmäßigen

Gewalt hinlänglichbe�timmt, "Es wäre nur
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ein Necht da, die Sentenz durc zu. �eben.Alle

ÜbrigenStaatsge�ebe, folglich die Kräfte, wels

<e �ieausúben,behalten ihre Gültigkeit. Daß

�ichdie Untcerthanen einer re<tli<en Sentenz
nicht unterwerfen �ollten, läßt�ichfaum denken,
da die Vor�tellung,daß�ieUnrecht haben, �ie

niht nur glei theilen , �ondernauh der Sous

verain immer no< Kraft genugbehalten wird,

�ie,wenn ihn das Recht unter�túßt,zu zwins

gen. Es lâßr�ichal�owirkli eine Ausführung

der Sentenz als möglichdenken, obgleichdie

Sache Schwierigkeitenhat.

2) Was P�lichtund Recht i�t,kann nicht

nach�einenFolgen , �ondernnah reinen Princi-

pien beurtheilt werden. Wenn es in gewi��en

Fällen P�lichtund Nechti�t, daß �ichder Untere
than dem Souverain witer�cße;�okann der,

welcher�ichpflicht - und rechtmäßigwider�ett,
för .die zufälligenFolgen „ welche aus �einen

Handlungen �ließen,nicht. verantwortlich �eyn,

Der re<tmäßigeZwe des Unterthanenbey �eis

nem Wider�tandedarf nie �cyn,die Souverais
nität zu ger�ióren, �ondernnur �einRechtgegen

�iedur<_ Worte oder Thatenzu vertheidigen.
In allen übrigenStü>ken muß der Unterthan
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dem‘Eid gehorchen.“DeëUnterthan
darf höch�tensmachen, daßdie Per�onender
Souverainitätwech�eln; aber �iehaben nie
Recht, die Souverainität�elb�taufzuheben,
niht einmal �ieder Familie zu entziehen , der

�ievon Rechtswegen zu kömmt, wenn nicht die
ganze Familie die Rechte der Ünterthañenan-

greift, Folgtal�oAnarchie, �okann fie unmöge

lich denjenigen beyageme��enwerden, die blos ihs
re Rechtevertheidigen ; �ondernnur denen,
weichedur< widerrechtliheVerlehungder Nech-
te alles in Unordnung bringen,
LE

$ Anarchie i�tbe��erals die grau�am»

�teDeëtpotie.Denn‘jenei�tdo< ein Zu�tand

mözlicherVereiniaungder Gliederzu einem

Staate; die�eaber i�to�eneVernichtung des

ganzenStaats: Zwecks; jene hat einen be��ern

Staat zum Zwe>; die�eaber i�tein Staat zur

Vernichtung �einesZwes.
:

4) Anarchie i�tauch keine nothwendigeFols
‘geeiner rechtlihen,�ondernnur einer úbelgeord-
‘netenGegenwehr.Sind aber die Fálle, wo

Wider�tandPflichtund Recht i�t,einmaldurch
Principienbe�timme; �oweißjede Obrigkeit,

'jedes Organ des Landes, wo es gehorchen�oll
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ünd wie weit �einePflicht geht. Giebt -der

Souverainein dem Zweckedes Staats wider»

�prechendesGe�ebß;�ogehorchendie Landeskollesz

gien niht , aber in allen re<tmäßigenStücken
dauert ihr Gehor�amfort; alle re<tmäßigen

Ge�ehßebehalten ihr Kraft, und werden re�peks

tirt. Die Hand- des Souverains i�tnirgends
gelähmt, als wo �ieetwas offenbar Ungerechtes

“ gusfähren will. . Wie fließtal�oaus der re<ts

lichen Wider�eßlihkeitAnarchie? Sebet das

äußer�te! de: Souverain werde bêydein Widers

�tandegetödtet; �okann weiter nichts folgen,
als daßein Zwi�chenreich eintritt, und die

, Souverainität auf den re<htmäßigenNachfolger
übergeht.Wenn nun die Rechts - Principien

ausgemacht�ind,wornachein �olcherWider�tand
beurtheiltwerden muß; �owird der neue Re-
gent die “Sachebrylegenfônnen, wenn er den

Streit �einesVorfahrenmit den Unterthanen

einemunpartheyi�chenRichter�tuhleunterwirft.

Die�esmü��enfich die Gegner allemál gefallen

la��en,�on�t�ind�ie�trafbareRebellen ; i�tdas

Recht �treitig,�okann úber die�enFall für die

Zukunft ein po�itiverVertrag gemacht, ein Vers

glei ge�chlo��enwerden. Wenn man aber auch
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annimmt , daß das ganze Volk in Gährungge:

ráth, daß Partheyn im Staate ent�tehen,daß
es zu innerlihen Kriegen kömmt; �okönnen do<
alle die�e�hre>lihenFolgen gar niht dem zus

gere<hnet"werden, der �einwahres Recht vers

theidiget, und der bereit i�t,�eineSache einem

Schiedsrichter zu unterwerfen. Es i�tal�ohiers

bey nichtszu thun, als den Staat �ozu orgas

ni�iren,daß auf den Fall der nothwendigen Wi-

der�eßlihkeitder Anarchie mögli<h�tvorgebaut

werde, daß es al�oa) dem Souverain ge�eblih

�o{wer als möglih und gleich�amhypotheti�ch

unmöglichgemacht werde, einen offenbar unges

rechtenWillen auszuführen, ohne jedo< dadur<
�einezu dem Staats : Zwecke nöthige Kraft zu

lähmen; b) daß man die Fälle, wo Wider�ets

lichfeit der . Unterthanen Recht i�t, und die

re<tli<he Art und Wei�eeines �olhenWiders

�tandesge�eßlihbe�timme,und c) dieMethode
be�timme,wie unpartheyi�cheSchiedsrichter
ausgemittelt. werden können,welche die Angeles

genheiten zwi�chenSouverain-und Unterthanen

nac fe�tenGrunö�äßenent�cheiden, Denn,

wenn der Souverain den Unterthanen Rechte

zuge�ieht,�okann er �ichauh niht weigern, in

+
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�treitigenFällen�ichdem Aus�prucheeines Riche

ters zu unterwerfen.
:

“Dieeinzelnen Fälle, in welchen der Widers
�tandrehtmäßigi�t, �indfreylich nach der Ver-

�chiédenheitder be�timmtenStaats - Verfa��ungen

�ehrver�chieden,indem �iein dem einen Staate

durch be�ondereGrundverträge be�timmr�eyn
fönnen, in dem andern niht. |

Wo der Souverain ohne alle“ po�itiven

Schranken regiert, und folgli<h die Art und

Wei�e, wie der Staats - Zweck wirklich gemacht

werden �oll, ledigli<) von �einerWilikühr abs

hängt, i�tder Wider�tandnirgends re<htmäßig,

als da, wo der Staats-Zive> geradezu dur den

Souverain, verleßt und zer�törtwird. Ueber die

Methode, wie er den�elbenerreicht, darf kein

Untercthan muxtren ; wenn �ie�ichnur mit dem

Staats- Zwecke überhaupt ais möglichvereinbar

denken läßt, Man �ieht, daß hier �ehr�elten

Gelegenheit zum re<tmäßigenWider�tandevor-

kommen kann, und wo �ievorkommt, wo ein

Recht da i�t,fállt es eben �o{wer, da��elbezur

rechtenZeit zu bewei�en,als es mit NachdruE

auszuführen. Denn es läßt�ichfa�tkeine �obö�e

That denken, die nicht unter irgend einem Schei-
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ne des Rechts ver�te>twerden könnte,�obalddie

re<tlicheForm blos in dem BeliebendesGe-
 walthabenden �teht,“Wennder ungere<te Res

gent, de��enWille unum�chränkterGe�ebgeber

i�t,nur die gehörige Klugheit be�ibt; �ofann

“er fa�tjedes-Unrechtausführen. Denn da das

Volk durch kein Grundge�eßzu�ammengehal-

ten wird; �obeleidigt er au< dur die graus

_fam�tenHandlungen immer nur einzelue, nie

das ganze Volk. Jedem bleibt die Hofnung
“ ûvrig,daß er ver�chontbleiben, oder gar dur<

_
das Unglückanderer gewinnen werde. Ueberdem

_i�teine_gut di�ciplinirteArmee von_ wenig taus

�enden,die der Regent immerauf �einerSeite

hat, �tärker,als ein zer�treuetesVolk von eben
;

�ovielen Millionen, das, weil es gar niht zum

MWidor�tandeorgani�irti�t, �eineKräfte nicht

hrauchen kann. Alle Gelegenheiten, das Volk

zu vereinigen, �indabge�chnitten,und jedes Un-

ternehmen, es auf �eineRechte zu einer Zeit

gufmerk�am-zumachen, wo �ieeben verletzt wer-

den, wird für Hochverrath gehalten, Alles i�t

bereit, -den zu zertrümmern,der �ichwider�eßt,

und die Furcht hältjeden in Betäubung, Wird

ein Pa�chazu mächtig, erhälter zu viel An�es
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Hen, �overwandelt ihn der Souverain in nichts,

und ohne Gefahr, Widér�tändzu erfahren,
wird “alles in ‘einer Todten�tilleerhalten; die

ungeheure Macht, “dieder Regent in �einer

Hand hat, läßt kaum den Gedanken aufkfoms-

men, �i<zu empdren. Nur ‘eine großeReihe
von allgemeinen Bedrükungen und“ unklugen

Grau�amkeiten',kann die Unterthanen endlih

vereinigen, und dex“unorgani�chenMenge die

Stärke geben , welche nöthigi�t,üm der Macht

des Tyrannen Wider�tandzu thun. Da das

Volker�tin Verzweiflunggebracht werden muß,

ehe es die�enSchritt thut, und al�o,wenn

es ihn thut, in der hö<�tenWuth i�t;�oi�tes

begreiflih, wie ‘alle dergleichenEmpörungen
die �{heußli<�tenfind, welche die Men�chheit

tref�enkönnen, und wie man am Ende gewöhn»
lich niht weiß, ob man den Tyrannen, oder

das unmen�hliheVolk mehr verachten �oll,
da es gewöhnlichmit allen �einenUnrken�chlichs
keiten nichts ausrichtet, �ondern,nachdem es

eine zeitlang gera�ethat, �i<heinem no< hárs
tern Joche als vorher unterwirft, Jn �einer

Leiden�chafti�tes nur auf Rache und Wieders

vergeltung bedacht; ‘ohnedaran zudenken, fünf
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tigen Bedrüekungendur eine be��ereStaats

Verfa��ungzuvor zu kommen, i� es zufrieden,

�eineWuth an den vermeinten Feinden des

Staats ausgela��enzu haben,und begiebt �i

geduldig wieder in eben die Sflaverey. Von

Tumulten i�tal�ofreylih wenig Heil�ameszu ers

warten. - Dennoch kann auch den rohe�tenund

unklüg�tenVölkern in den eben be�timmtenFäl-

len das Wider�tehungsrechtniht abge�prochen

werden. Daß �iees ohne Weisheit ausüben,

i�tein Unglück für �ie;und daß �iein der Auss

übung" ihres Rechts aus�chweifen,und wider-

_

xechtlícheHandlungen begehen, macht �ie�traf-

bar; aber die�es alles kann do< ihr Rechtnicht
- aufheben. Jeder Wider�tand von unten , erz

zeugt einen �iärkernGegendru> von oben; dies

�ermuß nun noch �tärkererwiedert werden, und

�ogehts fort, bis die eine Parthey die andere

erwörgt/hat. Daher i� die Bemerkung ganz

richtig, daß alle Revolutionen, die von dein ges

i
meinenVolke ausgehen, nicht viel Gutes hoffen

la��en,Aber man kann doh �iherbehaupten,

daß die Schuld allgemeiner Empösrungenalles

mal ín den obern Ständen zu �uchen �ey,

Statt al�oauf dergleichen unglücklicheVolksbe-
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wegungen zu fluchen, �olltemän ihnenlieber
dur wei�esNachgeben zu re<ter Zeit, oder

vielmehr dur< Aufopferung unbilliger und uns

gerechter Privilegien zuvorkommen,Daß übríis

gens eine uneinge�<hränkteRegierungvortreflich

�eynkônne, i�tniht zu bezweifeln. Wenn

der Klüg�te,Wei�e�teund,Gerechte�teim Staate

jedesmalzum Regenten gemacht werden köuntez;

�owürde man nirgends be��erfahren , als wenn

man ihm alles unbedingt überließe.

In einge�chränktenStaaten �indnit nur

die Fâlle, wo Wider�tandrechtmäßigi�t,be-
�timmter,�onderndie Wider�ebunggegen den

Souverain ge�chiehtau< viel leichter, weil

Stände da �ind, welche einen Vereinigungss
punkt ausmachen, und Grundge�ese, welche
der Gewalt das Ziel be�timmen.Sind aber

die Schranken des Souverains fehlerhaft ein-
gerichtet, und i�tin der Kon�titutionnichtauf

alle Glieder des Staats Rück�ichtgenommen;

�owird gemeiniglih hier der Staats -Zwe noch
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�eltenererreicht„„alsin völliguneinge�hränkten
Staaten. Jnnerer Kampf zwi�chendemSous-

verainund den Ständen,oder �flavi�cheUnterz

johung der nicht�tändi�chenUnterthanenvon

:

beyden,i�tmei�tentheilsdasalternirendeUebel,

womit dergleichenReicheheimge�uchtwerden.
Und.dio�esi�tder Fall allenthalben,wo die
Stônde,�ichPrivilegienerrungenoderer�chlichen
Haben,welche dieübrigenStaats:- Gliederallzu

�ehrbevortheilen,und wodie Staats-Grund-
verträgemitdenprivilegirtenStändenallein
abge�chlo��en:�ind.WillderSouverainden

:

übrigenVolkskla��enGerechtigkeitwiderfahren
la��en�ofindet er in dem Eigennußeder be-

gün�tigten.Stände.einen unanfhörlichenWis
der�tand;und �olange SouveraineBeden-

Fen finden,den. Bürzernund Bauern�elb�t
ein. �tändi�chesRechtvon. Bedeucuns
einzuräumen,�o.bleibt,ihnen nichtsübrig,

A „Hentweder.auch.den Adel,mit Gewaltzu

feimpfen,.und �ih-völligunabhängig- zu
mas
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machen,
-

oder: zu ‘den Volksbedrü>kungenzw

{weigen. NE: À

Femehr der Für�tden obern StändenPrie

vilegien bewilliget hat, de�tohäufigernWiders

�tandhat er zu befürchten,wenn er irgend ets

was Gutes bewirken will. Denn er kömmt bey

Ausführungde��elbenimmer mit dem Eigennuße

der privilegirtenStände, die immer mehr an �ich.

zu reißen�uchen,in Kolli�ion.Greift er nun mit

Gewaltdurch ; �owerden die privilegirten Stänze

de unruhig: zwar gebrauchen �ieniht offenbare

Gewalt, um ihre Sache zu verfechten;- denn

dazu �ind�iezu {wa<, und das Volk würde

�i<ihrer niht annehmen ; �ondern�iè�uchendei

Für�tendurch Li�theimtücki�chzu zwingenz �ie

liebko�eneine zeitlang den gemeinenHaufen,

reden von Verlegung der Freyheit , und trei-

ben re<t eigentli<h Au�wiegeley; und zwingen

auf die�eArt den Für�ten,ihnen ferner zu er-

lauben, das gemeine Volk, das ihnen �oguts

müthighalf, unter die Füßezu treten.“ Die�es
:
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i�tdie kurze Ge�chichte“aller W#ngari�<en

uid niederländi�<hen "Ukrußen:in den

nênén „und allet’ franzó�i�hemBürgerkriegein

den mittlern Zeiten.ZJmmer i� nur von7 den

N°<ten des Adels“ gegen! den Souvèéraïn die

Néedez die úbrigenStände-werdemgarnicht. ets

wähnt: Die engli�cheNation i�t#die:-eizigë,

weiche von jeher auch mit “fürdie Rechte des

_ gemeinen Mannes gefochtenhatz--in-dem großen

Ftreyheitsbriefe: wird* �ogaräuf das: Be�ie::der

Leibeignen Nückficht genommen. Was hätte

aber das: fränzó�i�che:Volk zúm-Lohnz dasés»�ein

Gl in dem bekanntem Bürgerkriege ‘Unter

Ludwig dem Eilften aufopferte, und: �i<

mit den Prinzen und Pairs'von: Frankreich: vers

einigte, um fúr” das allgemeine Be�te(liguS

du bien public) ‘zu�treiten? ‘¡cNichts.1-:es

mußte: Gut “und Blut? hergehen; um«dem Adel

das Recht zu evfehten 7: das Volk unge�traft

peinigen zu kôntten ; in dem-Friedens «Traktat

vôrbà29�teniOktobe" 1465 �tipuliten:�ichdie
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Größen eine Menge: Freyheiten, wovon immer

eine fúr-das Volk drúender i�t,: als die anderez

zum--Be�ten-'des: Volks �elb�ti�t keine us
darin tA SS IT2I0D 718

 An�tatt=da gs die Cual den Staatse

Gatbefórdern’�ollten,haben �ieihnfreyli<h“dèr

Erfahrung:-nächmehr gehindert, Wen man aber

deshatballe «ge�ebmäßigeSchranken -der Sous

verainität‘verwerfen wollte, �owürde man-�ehx

untecht thun Denn wenn-die Srundge�etze

nicht nuk“ gehörigbe�timmt, �ondern«auch in

den�elben“auf das Jntêre��ealler Stände, auf

die: ¡Rechteund Zweeke: aller Staats- Glieder

Nü��egènommenitz? \d wird niht -nur “der

Souvévatñ!wêit �eltener in Ver�uchüng- geras

then}
) diëVerträge zu verletzen ; �ondernder

Widér�tänd“wird auh; wenn er es wagen �ollte,

weit regelmäßiger,»kräftige ‘und be�timmter

�êynzund weit eher inden gehörigenSchranz

ken®geßaltenwerdenkönnen: 1+Maän wird �einen

allèrer�ten?Schritten"oa Mißbrauchs:der. héchs
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;

�tenGewalt �oviele Hinderni��eim-den Weg

legen, daß er alle Luft zu fernern Ver�uchen

verliehrt.Das Jutere��efür Gerechtigkeitund

für das allgemeine Wohl wird \o �tark,und die

ungerc<te Hofparthey �o{wah �eyn,daß es

niht leiht zu Waffen kommen kann, Dw

gegen wird jeder, der es unternehmen wollte,

ein wahres Maje�täts-Recht zu verletzen, in

allen Staats - Partheyen Gegner, und nir-

gends bedeutenden Bey�tandfinden, da ¡jeder

den Schuß �einerNechte nur von der Aufrechte

erhaltung der hôch�tenGewalt erwarten fann, ;

m

Verbe��erungen.

Seite 2, Zeile 13, lies: zer�treuter, �tatt,zer�tórendex

Seite 3 , Zeile 1S7Pliès:ductum, �tatt, doctum
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